


Lfd.-Nr. Projektträger / Projektbegleiter
und ihre Einsatzbereiche

Epl.
Kap.
Titel

Projektträger /
Projektbegleiter Ausgaben

2016 2015 2014
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

3.22 Küsten-, Meeres- und Polarforschung, Geoforschung -
Forschung und Entwicklungsvorhaben........................... 685 44 3 003 3 003 3 003

3.22.1 System Erde: Küsten-, Meeres- und Polarforschung,
Geoforschung................................................................. FZJ FZJ FZJ 2 463 2 463 2 463

3.22.2 Nationale Kontaktstelle Umwelt - Teilbereich System
Erde................................................................................ FZJ FZJ FZJ 150 150 150

3.22.3 Begleitende Maßnahmen und Zusatzaufgaben der Pro-
jektträgerschaft im Bereich Nachhaltigkeit, Klima, Ener-
gie - Teilbereich System Erde......................................... VDI VDI VDI 390 390 390

3.23 Klimaforschung und System Erde, Energie - Investitio-
nen.................................................................................. 894 40 700 700 700

3.23.1 System Erde: Küsten-, Meeres- und Polarforschung,
Geoforschung................................................................. FZJ FZJ FZJ 700 700 700

3.24 Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung - For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben............................. 685 50 3 958 3 958 3 841

3.24.1 Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung............... DESY DESY DESY 3 707 3 707 3 590
3.24.2 Mathematik für Innovationen in Industrie und Dienst-

leistungen....................................................................... DESY DESY DESY 251 251 251
3.25 Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung - Investi-

tionen.............................................................................. 894 50 1 827 1 097 1 074
3.25.1 Projektbegleiter Großgeräte FAIR.................................. DO DO DO 425 425 284
3.25.2 Projektbegleiter Großgeräte XFEL................................. DS DS DS 214 214 143
3.25.3 Durchführung von Schätzklausuren bei Großprojekten

und Erstellung einer nationalen Roadmap für For-
schungsinfrastrukturen................................................... DLR DLR VDIVDE 696 458 278

3.25.4 Unterstützungsbüro ESFRI/Großgeräte der naturwis-
senschaftlichen Forschung............................................. DLR DLR 492 369

3.26 Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs-
und Demonstrationsanlagen........................................... 685 80 2 950 2 943 3 004

3.26.1 Projektbegleiter/Projektsteuerer Stilllegung und Rück-
bau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsan-
lagen............................................................................... GRS GRS FI 2 563 2 563 2 622

3.26.2 Begleitende Forschungsvorhaben bei Stilllegung und
Rückbau kerntechnischer Versuchsanlagen................... KIT KIT KIT 387 380 382

4. Sonstige Dienstleistungen........................................... 1 201 2 855 2 327
4.1 VDI.................................................................................. VDI VDI 1 226 1 559
4.2 KfW................................................................................. 3004/

685 40 KfW KfW KfW 851 1 179 768
4.3 N.N.................................................................................. 3004/

683 30 N.N. N.N. 350 450

Zusammen...................................................................................... 170 951 172 828 168 192

Für das Jahr 2016 erfolgt eine Bezeichnung der Projektträger/Projektbegleiter, sofern nach Abschluss des Vergabeverfahrens ein Vertrag bereits
geschlossen wurde. Ansonsten erscheint die Bezeichnung N.N.

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst; Bonn
DESY Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron; Hamburg
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.; Köln
DLRFZJ Bietergemeinschaft zwischen DLR und FZJ
DO Dornier Consulting GmbH; Berlin
DS Drees & Sommer; Hamburg
FI Fichtner GmbH; Stuttgart
FZJ Forschungszentrum Jülich GmbH; Jülich
FZJKIT Bietergemeinschaft zwischen FZJ und KIT
FZJVDI Bietergemeinschaft zwischen FZJ und VDI
GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH, Köln
KIT Karlsruher Institut für Technologie; Karlsruhe
KITDLR Bietergemeinschaft zwischen KIT und DLR
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau; Frankfurt am Main
OBS Otto Benecke Stiftung; Bonn
VDI VDI Technologiezentrum GmbH; Düsseldorf
VDIVDE VDI/VDE Innovation + Technik GmbH; Berlin
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VDEVDI Bietergemeinschaft aus VDI und VDI/VDE
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Vorbemerkungen zum Personalhaushalt
1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamt-

übersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.

Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der
Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.

Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausge-
wiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:

- bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem
Ausscheiden aus dem Dienst

- bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe
oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst

Gleiches gilt sinngemäß für die sonstigen Ersatz(plan)stellen im Bereich der Titel der Hauptgruppe 6 bei den institutionell ge-
förderten Zuwendungsempfängern/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO.

2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom
18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.

3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2014 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Ar-
beitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):

Kapitel Titel Arbeitskräfte
mit befristeten Verträgen Auszubildende

 

3012 427 09 69,0 38,0
Arbeitsplatzbeschreibungen für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans (einschließlich der Stellen der institutionell geför-
derten Zuwendungsempfänger/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO) liegen vor.

4. Für die nachfolgenden Einrichtungen wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht: Max-Weber-Stiftung - Deutsche Geis-
teswissenschaftliche Institute im Ausland (Kap. 3003 Tgr. 20), Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. (Kap. 3003 Tgr. 30),
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (Kap. 3003 Tgr. 40), Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina e. V. (Kap. 3003 Tit. 685 60 Erl. Nr. 2). Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. (Kap. 3003 Tit. 685
60 Erl. Nr. 3), Wissenschaftskolleg zu Berlin e. V. (Kap. 3003 Tit. 685 60 Erl. Nr. 5), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e. V. (Kap. 3004 Tgr. 60), Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren e. V. und Berliner Institut für Gesundheitsforschung (Kap. 3004 Tgr. 70). Unbefristete Beschäf-
tigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden.
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Gesamtübersicht
Planstellen, Stellen, Leerstellen

Kap. Behörde

Beamtinnen und
Beamte

Tit. 422 .1

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Tit. 428 .1
Zusammen

(Spalten 3 bis 6)

2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Planstellen und Stellen
3003 Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und

Innovationssystems............................................ 7,0 8,0 - - 7,0 8,0
3012 Bundesministerium............................................. 671,5 642,5 293,5 292,5 965,0 935,0

Zusammen.......................................................... 678,5 650,5 293,5 292,5 972,0 943,0

Leerstellen
3012 Bundesministerium............................................. 79,0 91,0 24,0 24,0 103,0 115,0

ku- und kw-Vermerke

Kap. Dienststelle Zusammen
davon fällig Ersatz(plan)-

stellen Sonstige
2016 2017 2018 2019 2020 ff.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

kw-Vermerke
3003 Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und

Innovationssystems............................................ 7,0 - - - - - - 7,0
3012 Bundesministerium............................................. 40,0 2,0 5,0 - 6,0 - 4,0 23,0

Zusammen.......................................................... 47,0 2,0 5,0 - 6,0 - 4,0 30,0

Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO

Kap. Kapitelbezeichnung

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräfte
mit befristeten Arbeitsverträgen

Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1
sowie entsprechende Kontierung

im Wirtschaftsplan
Tit. 425 .1, 426 .1, 428 .1

(Projektförderung / Aufträge Dritter)
Tit. 427 .9

(Projektförderung / Aufträge Dritter)

2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 2 3 4 5 6 7 8

 

3002 Leistungsfähigkeit des Bildungswesens, Nach-
wuchsförderung.................................................. 314,0 309,0 47,9 42,9 8,3 8,3

3003 Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und
Innovationssystems............................................ 33,0 21,0 - - - -

Zusammen.......................................................... 347,0 330,0 47,9 42,9 8,3 8,3
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Tgr. 80 - Abwicklung Deutsche Historische Institute Rom und Paris

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/
Entgelt-
gruppen

2016 2015

Ist-
Besetzung

am
1. Juni
2015

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
von Sp. 2
entfallen

auf
Funk-
tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-
werden von
ku- und kw-
Vermerken

Hebungen,
Herab-

stufungen

Umwand-
lungen,

Umsetzungen
ohne ku/

kw-Vermerke
und Umsetzun-

gen mit ku/
kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Titel 422 81
Beamtinnen und Beamte
A 15.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -
A 14.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -
A 13 h................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -

 

A 9 g................... 2,0 3,0 2,0 - - - - - 1,0 - - - - -
Zusammen.......... 7,0 8,0 7,0 - - - - - 1,0 - - - - -

 
Erläuterungen:

Zu Titel 422 81

Daneben wird 1,0 beamtete Hilfskraft (Tit. 422 82) beschäftigt.

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/
E.-Gr.

2016
2015
Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-
(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7
 

Zu Titel 422 81

kw
1. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber/innen
1.1 -

A 15.................. 2,0 - 2,0 1.1.1 oder mit Beendigung der Zuweisung zur
Max-Weber-Stiftung - Deutsche Geistes-
wissenschaftliche Institute im Ausland

-

A 14.................. 2,0 - 2,0 -
A 13 h............... 1,0 - 1,0 -
A 9 g................. 2,0 - 3,0 Wirksamwerden des Vermerks
Zusammen....... 7,0 - 8,0
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Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/
Entgelt-
gruppen

2016 2015

Ist-
Besetzung

am
1. Juni
2015

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
von Sp. 2
entfallen

auf
Funk-
tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-
werden von
ku- und kw-
Vermerken

Hebungen,
Herab-

stufungen

Umwand-
lungen,

Umsetzungen
ohne ku/

kw-Vermerke
und Umsetzun-

gen mit ku/
kw-Vermerken

+ - + - + - + - + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 11..................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -
B 9...................... 8,0 8,0 6,0 - - - - - - - - - - -
B 6...................... 15,0 15,0 11,0 - - - - - - - - - - -
B 3...................... 54,0 49,0 42,0 2,0 - - - - - 3,0 - - - -
A 16.................... 39,0 37,0 32,0 2,0 - - - - - - - - - -
A 15.................... 129,0 122,0 104,0 10,0 - 1,0 - - 1,0 - 3,0 - - -
A 14.................... 93,0 85,0 70,0 8,0 - 1,0 - - 1,0 - - - - -
A 13 h................. 42,5 40,5 43,0 3,0 - - - - 1,0 - - - - -

 

A 13 g................. 111,0 109,0 93,0 2,0 - - - - - - - - - -
A 12.................... 33,0 33,0 19,0 2,0 - - - - - - - - 2,0 -
A 11..................... 18,0 17,0 12,0 1,0 - - - - - - - - - -
A 10.................... 8,0 8,0 5,0 - - - - - - - - - - -
A 9 g................... 6,0 6,0 9,0 - - - - - - - - - - -

 

A 9 m+Z.............. 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - -
A 9 m.................. 25,0 23,0 12,0 2,0 - - - - - - - - - -
A 8...................... 11,0 11,0 7,5 - - - - - - - - - - -
A 7...................... 10,0 10,0 11,0 - - - - - - - - - - -
A 6 m.................. 17,0 17,0 13,0 - - - - - - - - - - -

 

A 6 e................... 16,0 13,0 12,0 - - - - - - 3,0 - - - -
A 5...................... 17,0 20,0 20,0 - - - - - - - 3,0 - - -
A 4...................... 8,0 8,0 3,0 - - - - - - - - - - -
Zusammen.......... 671,5 642,5 534,5 32,0 - 2,0 - - 3,0 6,0 6,0 - 2,0 -

Titel 428 01 - Erläuterungen
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 9)............... - - 2,0 - - - - - - - - - - -
AT (B 6)............... - - 3,0 - - - - - - - - - - -
AT (B 3)............... - - 5,0 - - - - - - - - - - -
AT B.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
Zusammen.......... 3,0 3,0 13,0 - - - - - - - - - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15.................... 12,0 12,0 15,0 - - - - - - - - - - -
E 14.................... 2,0 2,0 7,0 - - - - - - - - - - -
E 13.................... 3,0 2,0 9,5 1,0 - - - - - - - - - -
E 12.................... 35,0 33,0 39,0 - - - - - - - - 2,0 - -
E 11..................... 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - - -
E 10.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
E 9...................... 10,0 10,0 7,0 - - - - - - - - - - -
E 8...................... 79,0 80,0 82,0 - - - - - 1,0 - - - - -
E 7...................... 16,0 16,0 15,0 - - - - - - - - - - -
E 6...................... 75,5 76,5 79,0 - - - - - 1,0 - - - - -
E 5...................... 16,0 16,0 11,5 - - - - - - - - - - -
E 4...................... 18,0 18,0 16,0 - - - - - - - - - - -
E 3...................... 15,0 15,0 19,0 - - - - - - - - - - -
Zusammen.......... 290,5 289,5 306,0 1,0 - - - - 2,0 - - 2,0 - -
Insgesamt........... 293,5 292,5 319,0 1,0 - - - - 2,0 - - 2,0 - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Zu Leerstellen:
Es wird zugelassen, dass bei gleichzeitiger Rückkehr mehrerer Beamtinnen oder Beamter in den Bundesdienst nur jede zweite
frei werdende Planstelle für die zurückkehrenden Beamtinnen oder Beamten in Anspruch zu nehmen ist.
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Zu Titel 428 01

1. Zu Leerstellen:
Es wird zugelassen, dass bei gleichzeitiger Rückkehr mehrerer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Bundes-
dienst nur jede zweite frei werdende Stelle für die zurückkehrenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Anspruch zu
nehmen ist.

2. Zu Nr. 3.1.1 der Übersicht der kw-Vermerke:
Es wird zugelassen, dass nur jede dritte frei werdende Stelle wegfällt.

 
Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Das Planstellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte
Planstellen: 1,0 A15; 1,0 A13h (Zusammen: 2,0).

Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
2,0 B9; 3,0 B6; 5,0 B3; 5,0 A15; 5,0 A14; 6,5 A13h; 8,0 A12; 2,0 A11; 1,0 A9g; 5,0 A9m; 0,5 A8; 1,0 A7; 5,0 A6m; 4,0 A4 (Zusammen: 53,0).

Daneben werden 12,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
2,0 AT(B9); 3,0 AT(B6); 5,0 AT(B3); 3,0 ATB; 3,0 E15; 6,0 E14; 7,5 E13; 7,0 E12; 2,0 E9; 6,5 E8; 1,0 E6; 2,0 E5; 5,0 E3 (Zusammen: 53,0).

Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr. 2016 2015 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5
 

Zu Titel 422 01
1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

B 3..................... - 1,0 1.1 Europäische Union (EU)
A 15................... 3,0 3,0
A 16................... 1,0 1,0 1.2 Weltbank
B 3..................... 1,0 1,0 1.5 Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ), Jülich
A 16................... 1,0 1,0 1.6 Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor GmbH (AVR), Jülich
A 13 g................ - 1,0 1.8 NAMA (NATO Airlift Management Agency)
A 16................... 1,0 1,0 1.11 Projektträger Gesundheitsforschung bei dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

e. V. (DLR), Köln-Porz
B 3..................... 1,0 1,0 1.17 Deutsches Primatenzentrum GmbH (DPZ)
B 3..................... 2,0 2,0 1.23 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln-Porz
A 13 g................ 2,0 2,0
A 15................... 1,0 1,0 1.27 Technische Fachhochschule Georg Agricola, Bochum
A 14................... 1,0 - 1.28 SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages
A 16................... 1,0 1,0 1.30 Bundesgeschäftsstelle der CDU
B 3..................... 1,0 1,0 1.31 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages
A 15................... 1,0 1,0
A 14................... 2,0 2,0
B 9..................... 1,0 1,0 1.32 Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
A 15................... 1,0 1,0 1.33 Nicht an die Person gebundene Leerstelle zur Beurlaubung für die Tätigkeit bei Projektträ-

gerschaften der Großforschungseinrichtungen
A 14................... 1,0 1,0
A 13 g................ 3,0 3,0
A 13 g................ 1,0 1,0 1.34 Projektträger beim Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ), Jülich
A 15................... 1,0 1,0 1.39 Projektträger Umweltforschung und -technik im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

e. V. (DLR) Köln-Porz
A 13 g................ 1,0 1,0 1.42 Forschungszentrum Rossendorf e. V. (FZR)
A 15................... 1,0 1,0 1.45 VDI Technologiezentrum GmbH (VDI-TZ), Düsseldorf
A 15................... 1,0 1,0 1.46 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG), Berlin
A 13 g................ 1,0 1,0
A 11.................... 2,0 1,0
A 10................... - 1,0
B 3..................... - 1,0 1.47 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
A 13 g................ 1,0 1,0
B 3..................... 1,0 - 1.48 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt
A 15................... 1,0 1,0 1.49 Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e. V. (DZHK), Berlin
B 3..................... 1,0 1,0 1.51 Stiftung CAESAR, Bonn
A 13 g................ 1,0 1,0
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Leerstellenübersicht
Bes.-/
E.-Gr. 2016 2015 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5
 

A 15................... 1,0 1,0 1.52 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)
B 6..................... 1,0 1,0 1.53 Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.
B 3..................... 1,0 1,0
A 13 g................ 1,0 1,0 1.54 Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland
Zusammen......... 42,0 43,0

2. Langfristige Beurlaubung
Zusammen......... 28,0 38,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

3. Sonstige Beurlaubung
B 6..................... 2,0 2,0 3.1 Bundeskanzleramt
A 16................... 1,0 -
A 15................... 2,0 4,0
A 14................... 1,0 1,0
A 8..................... 1,0 1,0
B 9..................... 1,0 1,0 3.2 Bundespräsidialamt
B 3..................... 1,0 1,0
Zusammen......... 9,0 10,0
Insgesamt.......... 79,0 91,0

Zu Titel 428 01
1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 5..................... 1,0 1,0 1.1 Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland
AT (B 3).............. 1,0 1,0 1.4 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages
AT (B 11)............ 1,0 1,0 1.5 Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
E 8..................... 2,0 2,0 1.6 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
Zusammen......... 5,0 5,0

2. Langfristige Beurlaubung
Zusammen......... 13,0 13,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

3. Sonstige Beurlaubung
AT (B 3).............. 1,0 1,0 3.1 Bundeskanzleramt
AT B................... 1,0 1,0
E 15................... 1,0 1,0
AT (B 3).............. 1,0 1,0 3.2 Bundespräsidialamt
E 6..................... 1,0 1,0 3.3 befristete Rente gem. § 33 Abs. 2 TVöD
E 5..................... 1,0 1,0
Zusammen......... 6,0 6,0
Insgesamt.......... 24,0 24,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/
E.-Gr.

2016
2015
Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-
(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7
 

Zu Titel 422 01

kw
1. kw
1.2 Ersatzplanstelle

A 15.................. 1,0 1,0 1,0 1.2.1 EU-Kommission, Brüssel Wirksamwerden des Vermerks, Neue
Planstelle

A 14.................. 1,0 1,0 1,0 Wirksamwerden des Vermerks, Neue
Planstelle

A 14.................. 1,0 1,0 1,0 1.2.2 Robert-Bosch-Stiftung -
A 15.................. 1,0 1,0 1,0 1.2.3 EUREKA Sekretariat, Brüssel -
A 13 h............... - - 1,0 1.2.5 OECD Wirksamwerden des Vermerks

3. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-
haber/innen

A 9 m................ 2,0 - 2,0 3.2 - -
Zusammen....... 6,0 4,0 7,0

Zu Titel 428 01

kw
2. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innen
2.4 Fahrbereitschaft

E 4.................... 8,0 - 8,0 2.4.1 - -
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Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/
E.-Gr.

2016
2015
Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-
(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7
 

3. kw
3.1 -

E 8.................... 10,0 - 11,0 3.1.1 Strukturprobleme Wirksamwerden des Vermerks
4. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innen
4.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 4.1.1 Härtefall -
4.2 spätestens 31.07.2016

E 12.................. 1,0 - 1,0 4.2.1 Struktur- und Personalentwicklung im IT-
Bereich

-

4.3 spätestens 31.08.2016
E 12.................. 1,0 - 1,0 4.3.1 Struktur- und Personalentwicklung im IT-

Bereich
-

5. kw 31.12.2017
5.1 -

E 6.................... 5,0 - 5,0 5.1.1 Strukturprobleme -
6. kw 31.12.2019
6.1 -

E 6.................... 6,0 - 6,0 6.1.1 Strukturprobleme -
7. kw mit Wegfall der Aufgabe
7.1 -

E 12.................. 2,0 - 2,0 7.1.1 Struktur- und Personalentwicklung im IT-
Bereich

-

7.2 -
E 6.................... - - 1,0 7.2.1 Vorlesekraft Wirksamwerden des Vermerks
Zusammen....... 34,0 - 36,0
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Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 30
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

 
B 11 3012 Staatssekretärin oder Staatssekretär
 

B 9 3012 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor
 

B 6 3012 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent
 

B 3 3012 Ministerialrätin oder Ministerialrat
 

A 16 3012 Ministerialrätin oder Ministerialrat
 

A 15 3003, 3012 Direktorin oder Direktor
 

A 14 3003, 3012 Oberrätin oder Oberrat
 

A 13 h 3003, 3012 Rätin oder Rat
 

A 13 g 3012 Oberamtsrätin oder Oberamtsrat
 

A 12 3012 Amtsrätin oder Amtsrat
 

A 11 3012 Amtfrau oder Amtmann
 

A 10 3012 Oberinspektorin oder Oberinspektor
 

A 9 g 3003, 3012 Inspektorin oder Inspektor
 

A 9 m+Z 3012 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
 

A 9 m 3012 Amtsinspektorin oder Amtsinspektor
 

A 8 3012 Hauptsekretärin oder Hauptsekretär
 

A 7 3012 Obersekretärin oder Obersekretär
 

A 6 m 3012 Sekretärin oder Sekretär
 

A 6 e 3012 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
 

A 5 3012 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister
 

A 4 3012 Amtsmeisterin oder Amtsmeister
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Stellenübersichten
der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 3002

Titel aus Nr. ...
Erläuterung Bezeichnung

1 2 3

 

Tgr. 30 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

685 30 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn
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Tgr. 30 - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Stellenübersicht

Besoldungs-/
Vergütungs-/

Entgelt-
gruppen

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar
Stellen für Arbeitskräfte

mit
befristeten Arbeitsverträ-

gen

Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1
sowie entsprechende Kontierung

im Wirtschaftsplan

Tit. 425 .1, 426 .1 und
428 .1

(Projektförderung/
Aufträge Dritter)

Tit. 427 .9
(Projektförderung/
Aufträge Dritter)

Soll
2016

Soll
2015

besetzt am
1. Juni
2015

Soll
2016

Soll
2015

Soll
2016

Soll
2015

1 2 3 4 5 6 7 8
 

Zu Titel 685 30

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn

Beamtinnen und Beamte
B 7........................................................................ 1,0 1,0 1,0
B 4........................................................................ 1,0 1,0 1,0
B 3........................................................................ 5,0 5,0 2,0
B 2........................................................................ - - 1,0
A 16...................................................................... 13,0 13,0 8,0
A 15...................................................................... 26,0 25,0 19,5
A 14...................................................................... 21,0 21,0 8,5
A 13 h .................................................................. 6,0 6,0 3,5
A 13 g................................................................... 12,0 12,0 11,0
A 12...................................................................... 8,0 8,0 6,5
A 11....................................................................... 11,5 10,5 3,5
A 10...................................................................... 2,5 2,5 1,0
A 9 g..................................................................... 3,0 3,0 1,0
A 9 m+Z................................................................ 1,0 1,0 1,0
A 9 m.................................................................... 4,0 5,0 3,0
A 8........................................................................ 4,0 3,0 -
A 7........................................................................ 2,0 2,0 -
A 6 e..................................................................... 4,0 4,0 2,0
A 5........................................................................ 5,0 5,0 1,0
A 4........................................................................ 2,0 2,0 -
Zusammen............................................................ 132,0 130,0 74,5
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 3)................................................................. - - 2,0 1,0 1,0 - -
AT B...................................................................... 5,0 5,0 7,0 - - - -
Zusammen............................................................ 5,0 5,0 9,0 1,0 1,0 - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15...................................................................... 24,0 24,0 23,0 3,0 3,0 - -
E 14...................................................................... 17,5 17,5 30,0 9,1 8,1 0,4 0,4
E 13...................................................................... 9,5 4,5 27,3 2,0 - 1,0 1,0
E 12...................................................................... 12,5 12,5 14,5 3,0 3,0 1,0 1,0
E 11....................................................................... 18,0 18,0 21,5 4,3 3,3 0,3 0,3
E 10...................................................................... 2,5 2,5 5,0 3,0 3,0 1,0 1,0
E 9........................................................................ 11,5 12,5 27,5 16,5 15,5 2,1 2,1
E 9a...................................................................... 1,0 - - - - - -
E 8........................................................................ 21,0 21,0 15,0 1,0 1,0 - -
E 7........................................................................ 1,0 1,0 15,0 - - - -
E 6........................................................................ 24,0 24,0 23,5 5,0 5,0 1,5 1,5
E 5........................................................................ 25,5 27,5 25,5 - - - -
E 4........................................................................ 2,0 2,0 6,0 - - 1,0 1,0
E 3........................................................................ 4,0 4,0 3,0 - - - -
E 2........................................................................ 3,0 3,0 3,0 - - - -
Zusammen............................................................ 177,0 174,0 239,8 46,9 41,9 8,3 8,3
Insgesamt............................................................. 314,0 309,0 323,3 47,9 42,9 8,3 8,3
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Haushaltsvermerk:

Zu Titel 685 30

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für sonstige Beschäftigte, die im Rahmen der Planung, Vorbereitung,
Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten (wissenschaftliches
Personal), wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem Per-
sonal dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossen werden. Der Stellenplan für Beschäftigungsverhältnisse im nichtwis-
senschaftlichen Bereich ist verbindlich.

Erläuterungen:

Zu Titel 685 30

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn

Zu Spalte 4:
Davon sind Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem Personal: 1,0 AT B, 8,0 E 15, 9,0 E 14, 4,0 E 13, 3,0 E 12, 1,0 E 11, 1,0 E 10, 2,0 E 9, 2,0 E 7, 1,0 E
6, 1,0 E 5.

Leerstellenübersicht
Bes.-/Verg.-

E.-Gr. 2016 2015 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5
 

Zu Titel 685 30
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn

2. Langfristige Beurlaubung
Zusammen......... 5,0 4,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

3. Langfristige Beurlaubung
Zusammen......... 13,3 14,3 3.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD
Insgesamt.......... 18,3 18,3

Übersicht der ku- und kw- Vermerke
Bes.-/
Verg.-/
E.-Gr.

2016
2015
Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-
(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7
 

Zu Titel 685 30
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn

ku
1. ku mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber /innen
1.2 in Bes.-Gr. A 12

A 13 g............... 5,0 - 5,0 1.2.1 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 -
1.4 in Bes.-Gr. A 8

A 9 m................ - - 1,0 1.4.1 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 Wirksamwerden des Vermerks
Zusammen....... 5,0 - 6,0

kw
1. kw

E 4.................... 1,0 - 1,0 1.1 - -
E 9.................... - - 1,0 1.2 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigten
Wirksamwerden des Vermerks

E 5.................... - - 2,0 Wirksamwerden des Vermerks
Zusammen....... 1,0 - 4,0
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Stellenübersichten
der Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO des Kap. 3003

Titel aus Nr. ...
Erläuterung Bezeichnung

1 2 3

 

Tgr. 60 Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und Forschung

685 60 1. Haus der Zukunft

 4. Wissenschaftsrat, Köln

 6. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover
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Tgr. 60 - Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und Forschung

Stellenübersicht

Besoldungs-/
Vergütungs-/

Entgelt-
gruppen

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar
Stellen für Arbeitskräfte

mit
befristeten Arbeitsverträ-

gen

Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1 und 428 .1
sowie entsprechende Kontierung

im Wirtschaftsplan

Tit. 425 .1, 426 .1 und
428 .1

(Projektförderung/
Aufträge Dritter)

Tit. 427 .9
(Projektförderung/
Aufträge Dritter)

Soll
2016

Soll
2015

besetzt am
1. Juni
2015

Soll
2016

Soll
2015

Soll
2016

Soll
2015

1 2 3 4 5 6 7 8
 

Zu Titel 685 60

1. Haus der Zukunft

Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
S (B 4).................................................................. 1,0 1,0 1,0 - - - -
AT B...................................................................... 1,0 1,0 1,0 - - - -
Zusammen............................................................ 2,0 2,0 2,0 - - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15...................................................................... 1,0 - - - - - -
E 14...................................................................... 5,0 5,0 1,0 - - - -
E 13...................................................................... 1,0 1,0 1,0 - - - -
E 11....................................................................... 4,0 1,0 - - - - -
E 9........................................................................ 3,0 1,0 - - - - -
E 8........................................................................ 2,0 1,0 1,0 - - - -
E 6........................................................................ 5,0 1,0 - - - - -
Zusammen............................................................ 21,0 10,0 3,0 - - - -
Insgesamt............................................................. 23,0 12,0 5,0 - - - -

4. Wissenschaftsrat, Köln

Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 9)................................................................. 1,0 1,0 1,0 - - - -
AT (B 3)................................................................. 4,0 4,0 4,0 - - - -
AT (B 2)................................................................. 1,0 1,0 1,0 - - - -
Zusammen............................................................ 6,0 6,0 6,0 - - - -

6. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover

Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (B 2)................................................................. 1,0 1,0 1,0 - - - -
AT (W 3)................................................................ 3,0 2,0 0,5 - - - -
Zusammen............................................................ 4,0 3,0 1,5 - - - -
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Haushaltsvermerk:

Zu Titel 685 60

1. Zu Nr. 4 der Erläuterung:
Die Verbindlichkeit des Stellenplans beschränkt sich hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit auf die im Stellenplan aufge-
führten Leitungspositionen (AT-Stellen). Im Übrigen können Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden, soweit die
Personalausgaben durch das Personalkostenbudget des Tit. 428 01 des Wirtschaftsplans gedeckt sind. Soweit Drittmittel
zur Verfügung stehen, dürfen zusätzlich zu dem aus dem Personalkostenbudget finanzierten Personal weitere Beschäfti-
gungsverhältnisse eingegangen werden, davon 1 unbefristetes.

2. Zu Nr. 6 der Erläuterung:
Der Stellenplan für außertarifliche Anstellungsverträge ist verbindlich. Tarifliche Beschäftigungsverhältnisse können ein-
gegangen werden, soweit die Personalausgaben durch das Personalkostenbudget gedeckt sind. Die Personalausgaben
für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse sollen 40 Prozent der Gesamtausgaben des Erfolgsplanes nicht
übersteigen.
Der am 1. Januar 2012 vorhandene Stelleninhaber (Leiter des Bereichs Verwaltung) erhält aufgrund einer besonderen
Vereinbarung eine aus Drittmitteln finanzierte persönliche Zulage in Höhe der Differenz zwischen den Grundgehäl-
tern E 15 und Bes.-Gr. A 16 (NBesG).

3. Zu AT (B 2):
Der am 1. Januar 2005 vorhandene Stelleninhaber erhält aufgrund einer besonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe
der Differenz zwischen den Grundgehältern der Bes.-Gr. B 2 und B 3.

4. Zu AT (W 3):
Den Stelleninhabern können Leistungszulagen gem. W-Besoldung gewährt werden.

5. Zu Nr. 1 der Erläuterung:
Zu S (B 4):
Für den am 1. September 2014 vorhandenen Stelleninhaber werden der FU Berlin 85 Prozent der an diesem Stichtag
gezahlten Bezüge der Bes.-Gr. W 3 (dynamisiert) erstattet. Darüber hinaus erhält der Stelleninhaber aufgrund einer be-
sonderen Vereinbarung eine Zulage in Höhe von 15 Prozent der von der FU Berlin gezahlten Bezüge.

Erläuterungen:

Zu Titel 685 60

4. Wissenschaftsrat, Köln

Der Stellenplan bezieht sich auf das Tarif-/Dienstrecht des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Anlage zur Drucksache  18/5500
(Einzelplan 32)



Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Kernbereich des Einzelplans 32 ist die Bundesschuld und so-
mit einerseits die Kreditaufnahme und andererseits der Schul-
dendienst des Bundes. Die Kreditaufnahme dient zur An-
schlussfinanzierung von fälligen Krediten und ggf. zur
Nettokreditaufnahme, die wiederum der Deckung von Ausga-
ben des Bundes dient: sie schließt eine Lücke zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben im Bundeshaushalt. Über das für den
Schuldendienst notwendige Schuldenmanagement des Bun-
des wird die termingerechte und marktgerechte Beschaffung
des im Laufe des Haushaltsjahres aufzunehmenden Kreditvo-
lumens gewährleistet. Ziel ist es dabei, günstige Konditionen

für die Finanzierung der Bundesschuld zu sichern und die
Stellung Deutschlands als sicherer und verlässlicher Schuld-
ner zu festigen.
Außerdem sind im Einzelplan 32 die Einnahmen und Ausga-
ben aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleis-
tungen des Bundes etatisiert. Mit diesen hat der Bund unter
anderem die Möglichkeit, haushaltsschonend förderungswür-
dige oder im staatlichen Interesse liegende Vorhaben, Projek-
te und Programme zu unterstützen und finanzielle Verpflich-
tungen des Bundes gegenüber internationalen
Finanzinstitutionen abzusichern.

Zur Gliederung des Einzelplans

Der Einzelplan 32 besteht aus Kapitel 3201 - Nettokreditauf-
nahme (hier werden auch Tilgungen und Anschlussfinanzie-
rung gebucht), Kapitel 3205 - Verzinsung und Kapitel 3208 -

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen des
Bundes.
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32 Vorwort



 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 751 066  758 662  -7 596  779 958  
Übrige Einnahmen.................................................. 357 354  344 763  +12 591  612 938  

Gesamteinnahmen.................................................. 1 108 420  1 103 425  +4 995  1 392 896  
 

Ausgaben      
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 38 991  42 000  -3 009  29 846  
Schuldendienst........................................................ 23 807 371  23 145 047  +662 324  25 915 943  
Ausgaben für Investitionen...................................... 1 115 000  1 150 000  -35 000  792 883  

Gesamtausgaben.................................................... 24 961 362  24 337 047  +624 315  26 738 672  
davon nicht flexibilisiert........................................... 24 961 362  24 337 047  +624 315  26 738 672  
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Überblick zum Einzelplan 32

Überblick zum Einzelplan 32
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Allgemeine Erläuterungen:

Ist-Angaben:
Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdif-
ferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vor-
jahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2016 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen.

Ausgabereste:
Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet und einzeln
bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2015 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im
jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Fle-
xibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2016 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der fle-
xibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen
und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können
Rundungsdifferenzen entstehen.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden
jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach
§ 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene
Titel sind dabei mit einem  F  hervorgehoben.
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Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen aus der Nettokreditauf-
nahme des Bundes. Einnahmen aus der Bruttokreditaufnah-
me, Ausgaben für die Tilgung der Bundesschuld und die Her-

leitung der Nettokreditaufnahme sind im
Kreditfinanzierungsplan abgebildet.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Kreditaufnahme am Kapitalmarkt dient dazu, die Tilgun-
gen zu finanzieren und die Ausgaben des Bundes zu decken,
wenn kein ausgeglichener Bundeshaushalt erzielt werden
kann. Sie schließt eine Lücke zwischen Einnahmen und Aus-

gaben des Bundes. Der Bundeshaushaltsplan für das Jahr
2016 ist ausgeglichen, somit beträgt in diesem Jahr die Netto-
kreditaufnahme Null.

Überblick zum Kapitel 3201
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Übrige Einnahmen.................................................. -  -  -  -  

Gesamteinnahmen.................................................. -  -  -  -  
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Kreditaufnahme 3201



Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Zum Ausgleich des Haushalts dürfen Einnahmen aus Kreditaufnahmen
in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen
am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus
Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjah-
res umgebucht werden.

Übrige Einnahmen

325 11
-830

 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Aus diesem Titel sind auch die im Kreditfinanzierungsplan aufgeführ-

ten Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, zur Deckung kas-
senmäßiger Fehlbeträge und für Marktpflege zu leisten.

2. Ist-Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen
Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Bundes be-
stimmt sind, sind hier zu vereinnahmen und zweckgebunden zur
Schuldentilgung zu verwenden.

325 12
-830

 

Einnahmen aus Krediten aufgrund des Gesetzes zur Förderung der Sta-
bilität und des Wachstums der Wirtschaft

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: Kap. 6002 Tit. 971 01.

Erläuterungen:

Bei einer Abschwächung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit kann die Bundesre-
gierung bestimmen, dass zur Anregung der Konjunktur zusätzliche Ausgaben zu
leisten sind. Krediteinnahmen, die hierfür aufgrund der Ermächtigung des § 6
Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft vom 8. Juni 1967 (StWG) (BGBl. I S. 582) aufgenommen werden, sind hier
zu buchen (vgl. Kap. 6002 Tit. 971 01).

Die Einrichtung des Leertitels beruht auf § 8 Abs. 2 StWG.
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3201 Kreditaufnahme

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die im
Zusammenhang mit dem durch das Grundgesetz und durch
einfachgesetzliche Ausgestaltung geregelten Schuldendienst
des Bundes stehen. Hier sind insbesondere die Zinseinnah-
men aus dem Kassenmanagement des Bundes sowie die
Ausgaben für die Verzinsung der Schulden des Bundes ver-

anschlagt, die in Form von Bundeswertpapieren wie nominal-
verzinsliche und inflationsindexierte Bundesanleihen, Bundes-
obligationen, Bundesschatzanweisungen, Unverzinslichen
Schatzanweisungen des Bundes sowie Schuldscheindarlehen
begeben werden.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Aufgabe des Schuldenmanagements des Bundes besteht
darin, das im Bundeshaushalt vorgesehene Kreditvolumen
termingerecht im Laufe des Haushaltsjahres und zu marktge-
rechten Bedingungen zu beschaffen. Ziel ist es, die Struktur
des Schuldenportfolios ausgewogen zu gestalten und damit
die Ausgaben für Zinsen gering zu halten. Maßgebliches Ge-
staltungselement hierfür ist eine nach Laufzeiten und Volumen
gestaffelte Begebung von Bundeswertpapieren, ebenso wie
der Einsatz derivativer Finanzierungsinstrumente. Um die
Bundeswertpapiere kostengünstig zu emittieren, sind eine
erstklassige Bonität der Bundesrepublik Deutschland als
Schuldner und eine hohe Liquidität am Markt erforderlich.
Hierfür werden planmäßig Aufstockungen durchgeführt.
Auf Grundlage des Schlusszahlungsfinanzierungsgesetzes
(SchlussFinG) vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1702) wird seit

dem Jahr 2009 Vorsorge für die Inflationsentwicklung wäh-
rend der Laufzeit von inflationsindexierten Bundeswertpapie-
ren getroffen. Dazu werden dem Sondervermögen „Vorsorge
für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpa-
piere“ Mittel aus dem Bundeshaushalt und aus den mitfinan-
zierten Sondervermögen „Investitions- und Tilgungsfonds“ und
„Finanzmarktstabilisierungsfonds“ zugeführt. Die Einnahmen
und Ausgaben des Sondervermögens sind in Anlage 1 zu die-
sem Kapitel dargestellt.
Im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt ist das Zinsniveau
des Bundes weiterhin sehr niedrig. Insbesondere die sich da-
raus ergebenden günstigeren Anschlussfinanzierungen führen
dazu, dass die Zinsausgaben des Bundes seit dem Jahr 2008
tendenziell rückläufig sind.

Überblick zum Kapitel 3205
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... -  -  -  -  
Übrige Einnahmen.................................................. 27 354  9 763  +17 591  20 165  

Gesamteinnahmen.................................................. 27 354  9 763  +17 591  20 165  
 

Ausgaben      
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 38 991  42 000  -3 009  29 846  
Schuldendienst........................................................ 23 807 371  23 145 047  +662 324  25 915 943  

Gesamtausgaben.................................................... 23 846 362  23 187 047  +659 315  25 945 789  
davon nicht flexibilisiert........................................... 23 846 362  23 187 047  +659 315  25 945 789  
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Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01
-830

 

Gebühren, sonstige Entgelte -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02.

Übrige Einnahmen

162 12
-830

 

Zinseinnahmen aus dem Kassenmanagement des Bundes 27 354  
  
 

9 763  
  
 

20 165  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02.

Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben der Titel des Kap. 3205 mit Ausnahme der Tit. 541 01,

541 02 und 573 14 sind übertragbar.

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Ti-
tels 541 02 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Ti-
teln geleistet werden: 111 01 und 162 12.

4. Einnahmen (wie z. B. Stückzinseinnahmen bei Begebung, Zinsein-
nahmen auf Depotbestände, Agien und Rückerstattungen) fließen den
Ausgaben zu.

Sächliche Verwaltungsausgaben

541 01
-830

 

Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits 7 991  
  
 

11 000  
  
 

4 145  
  
  

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Marktpflege sowie
Kosten für Dienstleistungen Dritter.

541 02
-062

 

Zahlungen an die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH - 31 000  
  
 

31 000  
  
 

25 701  
  
  

Erläuterungen:

Mit Gesellschaftsvertrag vom 19. September 2000 wurde die "Bundesrepublik
Deutschland - Finanzagentur GmbH" mit dem Ziel der Optimierung des Schulden-
managements des Bundes gegründet. Alleiniger Gesellschafter der Finanzagen-
tur ist der Bund. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt rd. 25,5 T€ (50 TDM).
Gegenstand der Finanzagentur ist die Erbringung von Dienstleistungen für das
Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen auf den Finanzmärkten.
Die Agentur hat ihre operative Arbeit am 11. Juni 2001 aufgenommen. Die Zah-
lungen an die Finanzagentur dienen der Deckung der von ihr erbrachten Leistun-
gen.

Aus diesem Titel können auch unterjährige Darlehen gewährt werden, die die
Finanzagentur zur Sicherung der Liquidität in Form eines Darlehens bis zu einer
Höhe von 5 000 T€ benötigt. Das Darlehen ist spätestens nach einer Vertragsdau-
er von drei Monaten zurückzuzahlen. Einnahmen aus Tilgung und Verzinsung
werden in diesem Titel gebucht.

Schuldendienst

573 14
-830

 

Zinsen für Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank und nach
dem Umstellungsergänzungsgesetz sowie Rentenausgleichsforderungen
zur Aufbesserung von Versicherungsleistungen

41 601  
  
 

42 000  
  
 

41 601  
  
  

575 01
-830

 

Zinsen für Bundesanleihen 20 386 786  
  
 

19 388 592  
  
 

22 626 507  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Aus den Ausgaben dürfen Entschädigungen für verspätet vorgelegte

oder verlorengegangene Zinsscheine gezahlt werden.

2. Aus den Ausgaben dürfen Zahlungen aus Verträgen zur Optimierung
der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungs- und Wäh-
rungsrisiken geleistet werden.

575 02
-830

 

Zinsen für Bundesschatzbriefe 63 346  
  
 

151 000  
  
 

258 573  
  
  

575 03
-830

 

Zinsen für Bundesobligationen 1 784 192  
  
 

2 802 000  
  
 

3 288 824  
  
  

575 04
-830

 

Zinsen für Schuldscheindarlehen 655 504  
  
 

525 000  
  
 

535 487  
  
  

575 05
-830

 

Zinsen für Bundesschatzanweisungen 64 957  
  
 

153 000  
  
 

103 536  
  
  

575 06
-830

 

Diskont für Unverzinsliche Schatzanweisungen 5 000  
  
 

22 000  
  
 

28 927  
  
  

575 07
-830

 

Diskont für Finanzierungsschätze des Bundes -  
  
 

-  
  
 

29  
  
  

575 08
-830

 

Zinsen gem. § 4 des Schlusszahlungsfinanzierungsgesetzes
(SchlussFinG)

309 962  
  
 

8 000  
  
 

644 706  
  
  

Erläuterungen:

Aus diesem Titel sind die Zuführungen an das Sondervermögen nach dem
SchlussFinG zu leisten. Aus dem Sondervermögen werden die Schlusszahlungen
für inflationsindexierte Bundeswertpapiere geleistet, die entsprechend den Emis-
sionsbedingungen auf der Grundlage des vom Statistischen Amt der Europä-
ischen Gemeinschaften ("EUROSTAT") berechneten unrevidierten harmonisierten
Verbraucherpreisindexes in der Euro-Zone ohne Tabak berechnet werden. Die
Zuführungen zum Ausgleich der Inflation erfolgen jährlich zum Zinszahlungster-
min der inflationsindexierten Bundeswertpapiere und ggf. bei Aufstockungen.
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 541 02



575 09
-830

 

Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanwei-
sungen, unverzinsliche Schatzanweisungen und Darlehen

477 704  
  
 

34 000  
  
 

-1 622 150  
  
  

Erläuterungen:

Disagio für die Begebung von Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundes-
schatzanweisungen, unverzinsliche Schatzanweisungen sowie für die Aufnahme
von Schuldscheindarlehen.

575 10
-830

 

Zinsen für weitere Produkte im Privatkundengeschäft 172  
  
 

-  
  
 

508  
  
  

575 20
-830

 

Sonstige auf Euro lautende Zinsausgaben für Schulden des Bundes -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

575 21
-830

 

Zinsen für das Kassenmanagement des Bundes 18 147  
  
 

19 455  
  
 

9 394  
  
  

576 13
-830

 

Sonstige auf fremde Währungen lautende Zinsausgaben für Schulden
des Bundes

-  
  
 

-  
  
 

1  
  
  

Erläuterungen:

Zahlungen für nichtverjährbare Zinsansprüche aus dem Londoner Schuldenab-
kommen, ohne Ansprüche aus Zinsrestanten, für im Zeitpunkt der Wiedervereini-
gung ausgegebenen Fundierungsschuldschuldverschreibungen, Erstattung des
2/15 Postanteils der Zahlungen für nichtverjährbare Zinsansprüche aus dem Lon-
doner Schuldenabkommen durch die Deutsche Telekom.
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Lfd.
Nr. Zweckbestimmung

Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €
1 2 3 4 5

 

Einnahmen
1.1 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesanleihen bei Fälligkeit................... 262 894 -187 060 385 560
1.2 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesobligationen bei Fälligkeit............. 61 237 -84 000 285 720
1.3 Entnahmen aus Rücklagen................................................................................................. 1 912 545

Gesamteinnahmen............................................................................................................ 2 236 676 -271 060 671 280
 
Ausgaben

2.1 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesanleihen bei Fälligkeit................... 2 236 676
2.2 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesobligationen bei Fälligkeit
2.3 Zuführungen an Rücklagen................................................................................................. -271 060 671 280

Gesamtausgaben.............................................................................................................. 2 236 676 -271 060 671 280
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Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für Ge-
währleistungen des Bundes veranschlagt. Die Gewährleis-
tungstatbestände ergeben sich aus dem Haushaltsgesetz,
dem Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz vom 7. Mai 2010
(BGBl. I S. 537) und dem Stabilisierungsmechanismusgesetz
vom 22. Mai 2010 (BGBl. I S. 627), das zuletzt durch Artikel 1

des Gesetzes vom 23. Mai 2012 (BGBl. I S. 1166) geändert
worden ist. Bei Gewährleistungen handelt es sich um Eventu-
alverbindlichkeiten, die nur übernommen werden dürfen,
wenn nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruch-
nahme des Bundes gerechnet werden muss.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der Gewährleistungsrahmen für die Binnenwirtschaft steht
insbesondere zur Förderung von Investitionen der gewerbli-
chen Wirtschaft und der freien Berufe zur Verfügung, sofern
eine anderweitige Finanzierung nicht möglich ist, ein allgemei-
nes volkswirtschaftliches Interesse an der Durchführung der
Maßnahme besteht und es sich um ein wirtschaftlich tragfähi-
ges Konzept der Investition handelt. Mit der Übernahme von
Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen un-
terstützt der Bund Investitionen und stärkt damit den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.
Das Instrument der Gewährleistungen bietet dem Bund darü-
ber hinaus die Möglichkeit, haushaltsschonend förderungs-
würdige oder im staatlichen Interesse liegende Vorhaben,
Projekte und Programme zu unterstützen sowie finanzielle
Verpflichtungen des Bundes gegenüber internationalen Fi-
nanzinstitutionen abzusichern.
Der im Haushaltsgesetz bereitgestellte Gewährleistungsrah-
men wird auch für Exportkreditgarantien eingesetzt. Die staat-
liche Exportkreditversicherung schützt die deutschen Export-
eure und die finanzierenden Kreditinstitute vor dem Risiko des
Forderungsausfalls bei Ausfuhrgeschäften, insbesondere in
schwierigen Märkten. Dies trägt dazu bei, die Exportbasis der
deutschen Wirtschaft zu stärken und zu verbreitern.
Der Ermächtigungsrahmen für Gewährleistungen nach § 3
Absatz 1 Satz 1 HG wird in der nachfolgenden verbindlichen
Erläuterung konkretisiert.

2016
Mio. €

2015
Mio. €

1 2 3
 

Ermächtigungsrahmen für
1. Ausfuhren (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HG)........................ 160 000 160 000
2. Ungebundene Finanzkredite, Direktinvestitionen im

Ausland, EIB-Kredite (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HG)....... 65 000 65 000
3. FZ- und internationale Klimaschutzvorhaben (§ 3

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HG)................................................ 25 670 22 170
4. Ernährungsbevorratung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HG).. 700 700
5. Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland (§ 3

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HG)................................................ 158 000 158 000
6. Internationale Finanzinstitutionen (§ 3 Abs. 1 Satz 1

Nr. 6 HG)....................................................................... 66 000 62 000
7. Treuhandanstalt-Nachfolgeeinrichtungen (§ 3 Abs. 1

Satz 1 Nr. 7 HG)............................................................ 1 010 1 010
8. Zinsausgleichsgarantien (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HG). 10 000 8 000

Zusammen.......................................................................... 486 380 476 880

Haushaltsvermerk:
Die nachfolgenden Erläuterungen zu Nr. 1 bis Nr. 8 sind ver-
bindlich.

1. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
HG dürfen übernommen werden

1.1 im Zusammenhang mit förderungswürdigen Ausfuhren
zugunsten von Ausführern sowie zugunsten von Kredit-
und Garantiegebern für Kredite an ausländische Schuld-
ner, auch in Form von Rückversicherungen gegenüber
anderen staatlichen Exportversicherern, soweit entspre-
chende Rückversicherungsabkommen bestehen. Die
Gewährleistungen werden nach Richtlinien übernom-
men, die das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Finanzen, dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Auswärtigen
Amt festlegt;

1.2 im Zusammenhang mit Ausfuhren, an deren Durchfüh-
rung ein besonderes staatliches Interesse der Bundesre-
publik Deutschland besteht, zugunsten von Ausführern
und zugunsten von Kreditgebern für Kredite an ausländi-
sche Schuldner;

1.3 zum Zwecke der Umschuldung nach Nummer 1.1 oder
1.2 gedeckter Forderungen. Dabei können die Selbstbe-
teiligungen nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahmefäl-
len Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleis-
tungen für bisher ungedeckte Forderungen übernommen
werden, wenn andernfalls die Umschuldungsmaßnah-
men nicht durchgeführt werden können.

2. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
HG dürfen übernommen werden

2.1 für Kredite an ausländische Schuldner, wenn dies der Fi-
nanzierung förderungswürdiger Vorhaben dient oder im
besonderen staatlichen Interesse der Bundesrepublik
Deutschland liegt;

2.2 zum Zwecke der Umschuldung nach Nummer 2.1 ge-
deckter Forderungen. Dabei können die Selbstbeteili-
gungen nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahmefällen
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistun-
gen für bisher ungedeckte Forderungen übernommen
werden, wenn andernfalls die Umschuldungsmaßnah-
men nicht durchgeführt werden können;

2.3 zur Absicherung des politischen Risikos bei förderungs-
würdigen Direktinvestitionen im Ausland, wenn zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land, in dem
die Direktinvestition vorgenommen wird, eine Vereinba-
rung über die Behandlung von Direktinvestitionen be-
steht oder, sofern dies nicht der Fall ist, durch die
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Rechtsordnung des betreffenden Landes oder in sonsti-
ger Weise ein ausreichender Schutz der Direktinvestition
gewährleistet erscheint. Die Gewährleistungen werden
nach Richtlinien übernommen, die das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und dem Auswärtigen Amt festlegt;

2.4 gegenüber der Europäischen Investitionsbank für Kredite
dieser Bank an Schuldner außerhalb der Europäischen
Union.

3. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
HG dürfen nur für auf Öffentliche Entwicklungshilfe
(ODA) anrechenbare Kredite übernommen werden.

4. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
HG dürfen übernommen werden für Marktordnungs- und
Bevorratungsmaßnahmen auf dem Ernährungsgebiet.

5. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5
HG dürfen übernommen werden

5.1 zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der frei-
en Berufe, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht
möglich ist und ein allgemeines volkswirtschaftliches In-
teresse an der Durchführung der Maßnahme besteht;

5.2 zur Förderung des Verkehrswesens;
5.3 zur Förderung von Investitionen, die der Herstellung von

Produkten zur Vermeidung von Umweltbelastungen die-
nen, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht möglich
ist;

5.4 für Maßnahmen gemäß § 5 des Landwirtschaftsgesetzes
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
780-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 2936) geändert worden ist;

5.5 zur Förderung der Fischwirtschaft;
5.6 im Zusammenhang mit der Abdeckung von Haftpflichtri-

siken, die sich insbesondere aus Tätigkeiten ergeben,
die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder
der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsver-
ordnungen fallen, soweit dadurch eine Finanzierung aus
Haushaltsmitteln vermieden wird;

5.7 zugunsten von Personen, die vom Bund an deutsche
Auslandsvertretungen entsandt oder im Rahmen der
Auslandskulturarbeit des Bundes ins Ausland entsandt
oder vermittelt werden, sowie zugunsten von Personen,
die von der Germany Trade and Invest - Gesellschaft für
Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) ins
Ausland entsandt werden, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber den Zollbehörden des Aufnahmestaates im Zu-
sammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von Umzugsgut
sowie für ihre sonstigen Verpflichtungen gegenüber Be-

hörden und Personen des Aufnahmestaates, soweit dies
gesetzlich vorgeschrieben oder nach den örtlichen Um-
ständen unvermeidbar ist und im dienstlichen Interesse
des Bundes liegt;

5.8 im Zusammenhang mit den von institutionellen Zuwen-
dungsempfängern des Bundes veranstalteten Ausstel-
lungen im Bereich von Kunst und Kultur zur Deckung
des Haftpflichtrisikos gegenüber den Verleihern;

5.9 zur Förderung von Einrichtungen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen;

5.10 im Falle eines unvorhergesehenen, unabweisbaren Be-
darfs, insbesondere für Notmaßnahmen;

5.11 im Zusammenhang mit der Abdeckung von verwah-
rungsbedingten Haftpflichtrisiken aus Beschädigung
oder Untergang der Kunstwerke des Gurlitt-Nachlasses,
die zum Zwecke und für die Dauer der Provenienzermitt-
lung bis zur Restitution in Deutschland verbleiben und
deren ordnungsgemäße Verwahrung in der Regie eines
100-prozentigen institutionellen Zuwendungsempfängers
aus dem Geschäftsbereich der BKM sichergestellt wird.

6. Gewährleistungen in der Form von abrufbarem Kapital
(Haftungskapital) oder Garantien nach § 3 Absatz 1
Satz 1 Nummer 6 HG dürfen übernommen werden im
Zusammenhang mit der Beteiligung der Bundesrepublik
Deutschland an der Europäischen Investitionsbank, der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(Weltbank), der Europäischen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung, der Afrikanischen, der Asiatischen, der
Interamerikanischen und der Karibischen Entwicklungs-
bank, der Entwicklungsbank des Europarates, der Asiati-
schen Infrastrukturinvestitionsbank, dem Gemeinsamen
Fonds für Rohstoffe sowie der Multilateralen Investitions-
Garantie-Agentur.

7. Schadensfälle aus der Inanspruchnahme aus Garantien,
Bürgschaften und sonstigen Gewährleistungen nach § 3
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 HG für die Nachfolgeeinrich-
tungen der Treuhandanstalt sind aus Kap. 0803 zu leis-
ten.

8. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8
HG für einen Teil des Zinsrisikos bei der Refinanzierung
von Krediten für den Bau von Schiffen auf deutschen
Werften dürfen übernommen werden, wenn sich das
Land, in dem die beauftragte Werft ihren Sitz hat, ab
dem Zeitpunkt einer erstmaligen Zinsausgleichszusage
und während der Laufzeit von Finanzierungen geförder-
ter Schiffbauaufträge an Finanzhilfen des Bundes im
Rahmen der Innovationsförderung des deutschen Schiff-
baus zu 50 Prozent beteiligt, soweit sich diese Finanzhil-
fen auf Empfänger mit Sitz in dem jeweiligen Land bezie-
hen.
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Überblick zum Kapitel 3208
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 751 066  758 662  -7 596  779 958  
Übrige Einnahmen.................................................. 330 000  335 000  -5 000  592 773  

Gesamteinnahmen.................................................. 1 081 066  1 093 662  -12 596  1 372 731  
 

Ausgaben      
Ausgaben für Investitionen...................................... 1 115 000  1 150 000  -35 000  792 883  

Gesamtausgaben.................................................... 1 115 000  1 150 000  -35 000  792 883  
davon nicht flexibilisiert........................................... 1 115 000  1 150 000  -35 000  792 883  
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3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen



Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 02
-680

 

Entgelte und sonstige Einnahmen aus Gewährleistungsmaßnahmen 751 066  
  
 

758 662  
  
 

779 958  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 871 01 und 872 01.

Übrige Einnahmen

141 01
-680

 

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem
Inland

40 000  
  
 

35 000  
  
 

63 459  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 871 01.

146 01
-680

 

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem
Ausland

290 000  
  
 

300 000  
  
 

529 314  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

dem Titel: 872 01.

2. Die Bundesregierung wird ermächtigt, sich im Rahmen multilateraler
Schuldendienstregelungen am Teilverzicht auf Forderungen zu beteili-
gen und Forderungen mit einem Abschlag vom Nennwert zu verkau-
fen oder in vergleichbarer Form zu verwerten, die aufgrund der Ent-
schädigung aus Gewährleistungen auf sie übergegangen sind oder
übergehen werden, wenn dies nach Prüfung im Einzelfall im Hinblick
auf die Schuldendienstfähigkeit des betreffenden Schuldnerlandes er-
forderlich ist.
Ein darüber hinausgehender Verzicht erfordert die Zustimmung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

3. Bei Rückversicherungsgeschäften, bei denen der Bund als Erstversi-
cherer auftritt, dürfen die Auszahlungen an Rückversicherer von den
Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Zum Zwecke der Umschuldung können abweichend von den vertraglichen Ge-
währleistungsbestimmungen aus den ersten Zahlungen der Schuldner Selbstbe-
teiligungen und ungedeckte Spitzen der Deckungsnehmer beglichen werden,
wenn andernfalls aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen Umschuldungsmaß-
nahmen nicht durchgeführt werden können.

Aus Rückversicherungsgeschäften sind im Jahr 2014 keine Auszahlungen ange-
fallen.
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Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen

3208

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Ausgaben

Ausgaben für Investitionen

871 01
-680

 

Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleistungen,
Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden

515 000  
  
 

550 000  
  
 

170 632  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der

Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 09.

2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 12.

3. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 10.

4. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
872 01.

5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: 111 02 und 141 01.

6. Aus den Mitteln dürfen auch Ansprüche für Schäden nach dem Atom-
Gesetz beim Besuch ausländischer atomgetriebener Kriegsschiffe in
deutschen Häfen abgegolten werden.

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleis-
tungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden
- ohne 2. bis 4.................................................................................. 515 000

2. Inanspruchnahme von Gewährleistungen für Darlehen zur Finan-
zierung von Entwicklungskosten eines zivilen Luftfahrzeugs gem.
Nr. 5.1 der verbindlichen Erläuterungen zu Kap. 3208.................... -

3. Inanspruchnahme aus Garantien, Bürgschaften und sonstigen
Gewährleistungen gem. Nr. 5.2 der verbindlichen Erläuterungen
zu Kap. 3208 für die Langfristfinanzierung des Flughafens Berlin
Brandenburg International sowie für die Erbringung des Kapital-
dienstes........................................................................................... -

4. Inanspruchnahme von Garantien gem. Nr. 5.4 der verbindlichen
Erläuterungen zu Kap. 3208 des Bundeshaushaltsplans 2010 für
Maßnahmen zur Absicherung der Landwirtschaftlichen Renten-
bank im Zusammenhang mit vom Bund in Auftrag gegebenen
Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität von landwirtschaftlichen
Unternehmen................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 515 000

Zu 1.:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Schäden, für die Vergütungen der bei den
Maßnahmen mitwirkenden Mandatare sowie sonstige Kosten und Ausgaben für
Zahlungen zur Abwehr oder Minderung von Schäden.
Die Haushaltsmittel für das EKH-Programm, für das Anträge bis zum 31. Dezem-
ber 1996 gestellt werden konnten, werden in Kap. 3208 Tit. 871 01 in Höhe
von 5 Mio. € und in Kap. 0910 Tit. 662 01 in Höhe von 4,9 Mio. € veranschlagt.
Zu 2.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Gewährleistungen zur Absi-
cherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der
anteiligen Entwicklungskosten eines zivilen Luftfahrzeugs gemäß § 3 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 HG.
Zu 3.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Garantien, Bürgschaften
und sonstigen Gewährleistungen zur Absicherung der Langfristfinanzierung des
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3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Flughafens Berlin Brandenburg International gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
HG und der Erbringung des Kapitaldienstes.
Zu 4.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Rückgarantien zur Absiche-
rung der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) bei der Kreditvergabe der Haus-
banken an Landwirte gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HG 2010.

872 01
-680

 

Entschädigungen und Kosten aus auslandsbezogenen Gewährleistun-
gen und Umschuldungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung
von Schäden

600 000  
  
 

600 000  
  
 

622 251  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen, die den bisher erzielten

kumulierten Einnahmeüberschuss aus Zinsausgleichsgarantien
übersteigen, dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-
teln geleistet werden: Epl. 09.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
871 01.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: 111 02 und 146 01.

4. Bei Rückversicherungsgeschäften, bei denen der Bund als Erstversi-
cherer auftritt, fließen die Einnahmen aus Zahlungen von Rückversi-
cherern den Ausgaben zu.

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Entschädigungen und Kosten aus auslandsbezogenen Gewähr-
leistungen und Umschuldungen, Zahlungen zur Abwendung oder
Minderung von Schäden - ohne 2. und 3........................................ 600 000

2. Inanspruchnahme von Gewährleistungen zur Absicherung des
Zinsrisikos bei der Refinanzierung von Krediten für den Bau von
Schiffen (Zinsausgleichsgarantien) gem. Nr. 8 der verbindlichen
Erläuterungen zu Kap. 3208............................................................ -

3. Inanspruchnahme von Garantien nach dem Währungsunion-Fi-
nanzstabilitätsgesetz und dem Stabilisierungsmechanismusge-
setz.................................................................................................. -

Zusammen............................................................................................ 600 000

Zu 1.:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Schäden und Umschuldungen einschließlich
der Ablösung von bundesgarantierten Umschuldungskrediten, für die Vergütungen
der bei den Maßnahmen mitwirkenden Mandatare sowie sonstige Kosten und
Ausgaben für Zahlungen zur Abwehr oder Minderung von Schäden.
Die Mittel sind nicht für Ausgaben bestimmt, die aufgrund des vom Bund über-
nommenen Risikos aus der Kündigung von Kapitalhilfeverträgen oder einer Aus-
zahlungssperre für Kapitalhilfe zu leisten sind (vgl. Kap. 2301 Tgr. 01).
Aus Rückversicherungsgeschäften sind im Jahr 2014 Einnahmen in Höhe von
1 061 T€ angefallen.
Zu 2.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Gewährleistungen zur Absi-
cherung des Zinsrisikos bei der Refinanzierung von Krediten für den Bau von
Schiffen auf deutschen Werften gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HG. Vor Auszah-
lung von Haushaltsmitteln sind alle bei der KfW im Rahmen der Durchführung an-
fallenden Einnahmen einzusetzen.
Aus Zinsausgleichsgarantien ist bis Ende 2014 ein Einnahmeüberschuss in Höhe
von 38 128 T€ angefallen.
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Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen

3208

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 871 01
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Allgemeine Finanzverwaltung
Wesentliche Politikbereiche und Ziele

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen und Ausgaben zu-
sammengefasst, die nicht einem einzelnen Ressort zugeord-
net werden können oder den Bund insgesamt betreffen. Hier-
unter fallen in erster Linie die Einnahmen aus den
Bundessteuern und aus dem Anteil des Bundes an den Ge-
meinschaftsteuern. Die Zuweisungen des Bundes an die Län-
der im Rahmen des Finanzausgleichs sowie die Mehrwert-
steuer- und BNE-Eigenmittel der EU werden als Absetzungen
von den Einnahmen ausgewiesen.
Darüber hinaus sind die Einnahmen aus der Veräußerung von
Beteiligungen und aus der Verwertung von sonstigem Kapital-
vermögen des Bundes, die Gewinne aus Unternehmen und
Beteiligungen, der Anteil des Bundes am Reingewinn der
Deutschen Bundesbank und die Erhebungskostenpauschale
als Einnahmen veranschlagt.
Als Ausgaben sind der Zuschuss an die Postbeamtenversor-
gungskasse und Beteiligungen der Bundesrepublik Deutsch-
land an internationalen und supranationalen Einrichtungen in

diesem Einzelplan etatisiert. Darüber hinaus sind die Leistun-
gen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit ebenfalls
Bestandteil des Einzelplans. Hier sind unter anderem der Ent-
schädigungsfonds, die Verpflichtungen des Bundes gemäß
dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz sowie dem Be-
ruflichen Rehabilitierungsgesetz, der Fonds "Deutsche Ein-
heit" und der Mauerfonds zusammengefasst.
Es werden außerdem die Einnahmen des Bundes aus der Tä-
tigkeit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Verwal-
ter des Liegenschaftsvermögens des Bundes veranschlagt.
Dabei handelt es sich insbesondere um die Abführung an den
Bundeshaushalt.
Zusätzlich sind die Einnahmen und Ausgaben der Versor-
gungsberechtigten veranschlagt, deren Versorgungsansprü-
che die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolgerin
des Dritten Reiches und der Deutschen Demokratischen Re-
publik betreffen und die nicht einem bestimmten Geschäftsbe-
reich der Bundesregierung zugerechnet werden können.

Gliederung des Einzelplans

Kapitel 6001 enthält die Steuereinnahmen. Kapitel 6002 um-
fasst unter anderem Einnahmen und Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland
an Unternehmen und internationalen sowie supranationalen
Einrichtungen. Kapitel 6003 fasst die Leistungen im Zusam-

menhang mit der deutschen Einheit zusammen. Kapitel 6004
beinhaltet die Einnahmen des Bundes in Bezug auf durch die
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übernommenen Immo-
biliendienstleistungen und Kapitel 6067 die sonstigen Versor-
gungsausgaben.
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Vorwort 60



 
Einnahmen      
Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... 290 367 000  279 204 500  +11 162 500  271 070 925  
Verwaltungseinnahmen........................................... 5 859 839  7 242 229  -1 382 390  7 202 072  
Übrige Einnahmen.................................................. 2 899 125  2 516 299  +382 826  2 064 015  

Gesamteinnahmen.................................................. 299 125 964  288 963 028  +10 162 936  280 337 012  
 

Ausgaben      
Personalausgaben.................................................. 702 895  888 505  -185 610  239 805  
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 435 655  378 055  +57 600 210 157 568  
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw............... 30 000  45 000  -15 000  25 000  
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 12 018 554  11 336 300  +682 254 2 556 11 284 839  
Ausgaben für Investitionen...................................... 1 993 055  3 580 846  -1 587 791 24 797 4 385 307  
Besondere Finanzierungsausgaben....................... 150 000  550 000  -400 000  -  

Gesamtausgaben.................................................... 15 330 159  16 778 706  -1 448 547 27 563 16 092 519  
davon nicht flexibilisiert........................................... 15 330 159  16 778 706  -1 448 547 27 563 16 092 519  

 
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung.................................... 3 553 074 T€      
davon fällig:      
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 1 678 484 T€      
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 1 518 990 T€      
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 145 600 T€      
im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 10 000 T€      
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 140 000 T€      

Auszug aus Übersicht VIII des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"
in der Abgrenzung des 24. Subventionsberichts

Lfd.
Nr. Kapitel Zweckbestimmung

Lfd. Nr.
24. Subven-
tionsbericht
(Anlage 1)

Soll
2016

Mio. €

Soll
2015

Mio. €

Ist
2014

Mio. €
1 2 3 4 5 6 7

8 6092 Strompreiskompensation 17 245 203 313

11 6092 Energieeffizienzfonds 16 180 140 29
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60 Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 60
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Allgemeine Erläuterungen:

Ist-Angaben:
Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdif-
ferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vor-
jahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2016 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen.

Ausgabereste:
Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet und einzeln
bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2015 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im
jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Fle-
xibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2016 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der fle-
xibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen
und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können
Rundungsdifferenzen entstehen.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden
jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach
§ 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene
Titel sind dabei mit einem  F  hervorgehoben.

Angewandte Kurse:
1 USD = 0,94411 €
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Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 60



Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Dieses Kapitel umfasst im Wesentlichen die Steuereinnah-
men des Bundes aus den Bundessteuern und aus dem Anteil
des Bundes an den Gemeinschaftsteuern. Die einzelnen
Steuerarten werden jeweils in gesonderten Titeln veran-
schlagt. Die Abgrenzung folgt dabei der Systematik des Ar-
beitskreises "Steuerschätzungen". Die Ergebnisse der Steuer-
schätzung werden eins zu eins unmittelbar in die Ansätze der
Steuerarten übernommen.
Die veranschlagten Steuereinnahmen des Bundes für das Ka-
lenderjahr 2016 beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschät-
zung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 5. bis

7. Mai 2015. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirt-
schaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesre-
gierung zugrunde.
Die Zuweisungen des Bundes an die Länder im Rahmen
des Finanzausgleichs sowie die Mehrwertsteuer- und BNE-
Eigenmittel der EU mindern das dem Bund verbleibende
Steueraufkommen und werden daher als Absetzungen von
den Einnahmen ausgewiesen.
Steuerliche Maßnahmen der Bundesregierung, die noch
nicht in den Ergebnissen der Steuerschätzung berücksichtigt
sind, werden in Titelgruppe 01 gesondert dargestellt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Steuereinnahmen in diesem Kapitel stellen wesentliche
Einnahmen des Bundeshaushalts dar. Sie sind grundsätzlich
dem Gesamtdeckungsprinzip unterworfen, wonach alle Ein-
nahmen zur Deckung aller Ausgaben dienen.
Die Eigenmittelabführungen des Bundes an die Europäische
Union werden in der Anlage E (Anlage 1 zu diesem Kapitel)

zusammengefasst, darüber hinaus enthält die Anlage auch
Zölle, Zuckerabgaben sowie nachrichtlich die Erhebungskos-
tenpauschale. Anlage 2 gibt einen Überblick über die 20 größ-
ten Steuervergünstigungen des Bundes. Die größten sonsti-
gen steuerlichen Regelungen des Bundes sind in Anlage 3
aufgelistet.

Überblick zum Kapitel 6001
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... 290 047 000  278 924 500  +11 122 500  270 773 754  

Gesamteinnahmen.................................................. 290 047 000  278 924 500  +11 122 500  270 773 754  
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6001 Steuern



Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Rückzahlungen, Erstattungen und Vergütungen dürfen von den Einnah-
men abgesetzt werden.
Dies gilt auch für die Entlastung bei Steuern auf Grund völkerrechtlicher
Vereinbarung oder besonderer gesetzlicher Regelung, insbesondere ge-
genüber internationalen Organisationen, amtlichen zwischenstaatlichen
Einrichtungen, ausländischen diplomatischen Missionen und deren Mit-
gliedern. Dabei sind Ausgaben für die Rückzahlung, Erstattung und Ver-
gütung von Umsatzsteuer von den Einnahmen bei Tit. 016 01 abzuset-
zen.
Gesetzlich bestimmte Einnahmeminderungen aufgrund von Zuweisun-
gen des Bundes an die Länder (im Bereich des Finanzausgleichs, der
Regionalisierungsmittel, der Konsolidierungshilfen und des Ausgleichs
der weggefallenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der Lkw-
Maut) und an die EU (Mehrwertsteuer- und BNE-Eigenmittel) werden als
Negativtitel dargestellt.
Zinsen gem. Art. 11 der Ratsverordnung 1150/2000 sind bei den jeweili-
gen EU-Eigenmitteln abzusetzen.
Die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer Anwen-
dung erlassenen Bestimmungen sind auf die Anlage E entsprechend an-
zuwenden. Das Bundesministerium der Finanzen kann Änderungen der
Anlage E, die auf Grund der endgültigen Feststellungen von Haushalts-
oder Berichtigungshaushaltsplänen der Europäischen Union erforderlich
werden, vornehmen und bekannt geben.

Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage

011 01
-820

 

Lohnsteuer 79 858 000  
  
 

75 714 000  
  
 

71 419 676  
  
  

Haushaltsvermerk:
Aus den Einnahmen dürfen die von den Familienkassen für die Zahlung
des Kindergeldes benötigten Mittel gemäß Art. 1 Nr. 61 Jahressteuerge-
setz 1996 (BGBl. I 1995, S. 1250 ff.) sowie die von der zentralen Stelle
im Sinne des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung
und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens
(BGBl. I 2001, S. 1310 ff.) für die Auszahlung der Altersvorsorgezulage
im Sinne dieses Gesetzes benötigten Mittel bereitgestellt werden.

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen an Lohnsteuer wird auf 187 900 Mio. € geschätzt. Der
Anteil des Bundes beträgt 42,5 Prozent.

Der Länder- und Gemeindeanteil an dem von den Familienkassen ausgezahlten
Kindergeld wird dem Bund gemäß Art. 3 des Jahressteuergesetzes 1996 erstat-
tet.

Der Anteil des Bundes an den Kindergeldauszahlungen beträgt entsprechend sei-
nem Anteil an der Einkommensteuer 42,5 Prozent. Die Länder erhalten für ihre
Belastung im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung einen Ausgleich gemäß § 1 Fi-
nanzausgleichsgesetz. Die verbleibenden Kindergeldleistungen - auf der Grundla-
ge des Bundeskindergeldgesetzes - sind im Kap. 1701 Tgr. 01 veranschlagt.

Steuerliches Kindergeld
Bezeichnung 1 000 €

 

Soll 2016............................................................................................... 37 900 000
Soll 2015............................................................................................... 38 450 000
Ist 2014................................................................................................. 38 505 300
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Steuern 6001

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



012 01
-820

 

Veranlagte Einkommensteuer 21 378 000  
  
 

20 634 000  
  
 

19 385 120  
  
  

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen an veranlagter Einkommensteuer wird auf 50 300 Mio. €
geschätzt. Der Anteil des Bundes beträgt 42,5 Prozent.

013 01
-820

 

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne das in Tit. 018 03 erfasste
Aufkommen)

8 670 000  
  
 

8 200 000  
  
 

8 712 184  
  
  

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) wird auf 17 340 Mio. € geschätzt.
Der Anteil des Bundes beträgt 50 Prozent.

014 01
-820

 

Körperschaftsteuer 10 875 000  
  
 

10 400 000  
  
 

10 022 013  
  
  

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen an Körperschaftsteuer wird auf 21 750 Mio. € geschätzt.
Der Anteil des Bundes beträgt 50 Prozent.

015 01
-820

 

Umsatzsteuer 87 828 000  
  
 

84 199 000  
  
 

82 460 395  
  
  

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer wird auf 165 050 Mio. € geschätzt.
Vom Gesamtaufkommen (einschl. der Einfuhrumsatzsteuer) stehen dem Bund
vorab 4,45 Prozent zu. Vom verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund 5,05
Prozent als Ausgleich für die Belastungen auf Grund eines zusätzlichen Bundes-
zuschusses an die Rentenversicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu. Vom verbleibenden Aufkommen erhalten die Gemeinden vorab 2,2 Prozent
zuzüglich eines Betrages von 500 Mio. €. Vom danach verbleibenden Aufkommen
beträgt der Anteil des Bundes 49,70 Prozent abzüglich eines Betrages
von 99,79 Mio. €.

015 02
-820

 

Konsolidierungshilfen -800 000  
  
 

-800 000  
  
 

-800 000  
  
  

Erläuterungen:

Fünf Länder in schwieriger Haushaltssituation erhalten für die Jahre 2011 bis
2019 Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt 800 Mio. €, um ihnen die Ein-
haltung der Vorgaben des Art. 109 Abs. 3 GG ab dem Jahr 2020 zu ermöglichen.
Nach § 1 Abs. 2 Konsolidierungshilfengesetz erhält Berlin 80 Mio. €, Bremen
300 Mio. €, Saarland 260 Mio. €, Sachsen-Anhalt 80 Mio. € und Schleswig-Hol-
stein 80 Mio. € pro Jahr.

Nach § 1 Abs. 3 Konsolidierungshilfengesetz werden zwei Drittel der Summe vor-
schüssig im laufenden Jahr gezahlt, beginnend mit dem Jahr 2011. Daraus ergab
sich im Jahr 2011 ein Betrag in Höhe von 533 Mio. €. Ab dem Jahr 2012 entschei-
det der Stabilitätsrat für jedes Land über die Einhaltung der Obergrenze des Fi-
nanzierungssaldos für das abgelaufene Jahr (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Konsolidierungs-
hilfengesetz) oder das Vorliegen eines begründeten Ausnahmefalles (§ 2 Abs. 2
Satz 2 Konsolidierungshilfengesetz). Wird dies nicht festgestellt, so wird der Be-
trag mit der Vorschusszahlung für das laufende Jahr verrechnet. Die Vorausset-
zungen für die Gewährung der Konsolidierungshilfen sind im Einzelnen in den
zwischen dem Bund und den jeweiligen Ländern geschlossenen Verwaltungsver-
einbarungen geregelt.
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



016 01
-820

 

Einfuhrumsatzsteuer 27 751 000  
  
 

26 576 000  
  
 

26 135 894  
  
  

Haushaltsvermerk:
Bei diesem Titel ist auch die für die Personenbeförderung im grenzüber-
schreitenden Verkehr von den Zollzahlstellen und die vom Bundeszent-
ralamt für Steuern für elektronischen Geschäftsverkehr für Deutschland
zu erhebende Umsatzsteuer nachzuweisen.

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen der Einfuhrumsatzsteuer wird auf 52 150 Mio. € ge-
schätzt. Die Aufteilung erfolgt zusammen mit der Umsatzsteuer (vgl. Erläuterun-
gen zu Tit. 015 01).

016 02
-820

 

Zuweisungen an Länder gemäß § 11 des Gesetzes über den Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Ländern

-9 396 000  
  
 

-10 040 000  
  
 

-10 681 314  
  
  

Erläuterungen:
Bezeichnung Mio. €

 

1. Allgemeine BEZ an leistungsschwache Länder in Höhe von
77,5 Prozent zu 99,5 Prozent des Länderdurchschnitts der
nach Länderfinanzausgleich verbleibenden Fehlbeträge
(Schätzung)................................................................................ 3 807

2. Sonderbedarfs-BEZ an neue Länder und Berlin wegen tei-
lungsbedingter Sonderlasten aus dem bestehenden starken
infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterpro-
portionaler kommunaler Finanzkraft........................................... 4 295

3. Sonderbedarfs-BEZ an neue Länder (ohne Berlin) wegen
struktureller Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden
überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige....................... 777

4. Sonderbedarfs-BEZ wegen überdurchschnittlich hoher Kosten
politischer Führung..................................................................... 517

Zusammen...................................................................................... 9 396

Differenzen durch Rundung möglich.

017 01
-820

 

Gewerbesteuerumlage 1 731 000  
  
 

1 667 000  
  
 

1 603 054  
  
  

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen an Gewerbesteuerumlage wird auf 7 712 Mio. € ge-
schätzt.

018 03
-820

 

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 3 156 000  
  
 

3 245 000  
  
 

3 437 475  
  
  

Erläuterungen:

Das Gesamtaufkommen an Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
wird auf 7 172 Mio. € geschätzt. Der Anteil des Bundes beträgt 44 Prozent.

In diesem Titel ist auch der Bundesanteil der beim Bundeszentralamt für Steuern
eingehenden ausländischen Quellensteuer auf Zinserträge gemäß der Richtli-
nie 2003/48/EG in der jeweils geltenden Fassung enthalten.

EU-Eigenmittel

021 01
-820

 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU -2 420 000  
  
 

-4 310 000  
  
 

-4 014 649  
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



022 02
-820

 

BNE-Eigenmittel der EU -24 100 000  
  
 

-23 080 000  
  
 

-22 419 361  
  
  

Bundessteuern

031 02
-820

 

Energiesteuer (aus dem Verbrauch von anderen Heizstoffen als von Erd-
gas)

1 304 000  
  
 

1 317 000  
  
 

1 209 242  
  
  

031 03
-820

 

Energiesteuer (sonstiges Aufkommen, ohne das in den Titeln 031 02 und
031 04 erfasste Aufkommen)

36 351 000  
  
 

36 338 000  
  
 

35 522 151  
  
  

031 04
-820

 

Energiesteuer (aus dem Verbrauch von Erdgas) 2 845 000  
  
 

2 845 000  
  
 

3 026 452  
  
  

031 05
-820

 

Zuweisungen an die Länder - Regionalisierungsmittel -7 299 000  
  
 

-7 299 000  
  
 

-7 298 734  
  
  

032 02
-820

 

Tabaksteuer 14 280 000  
  
 

14 190 000  
  
 

14 611 742  
  
  

033 01
-820

 

Branntweinsteuer 2 040 000  
  
 

2 060 000  
  
 

2 059 656  
  
  

033 02
-820

 

Alkopopsteuer 2 000  
  
 

2 000  
  
 

1 333  
  
  

Erläuterungen:

Nach Art. 1 des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes junger Menschen vor
Gefahren des Alkohol- und Tabakkonsums vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1857,
berichtigt durch BGBl. I S. 2228), ist das Netto-Mehraufkommen aus der Alkopop-
steuer zur Finanzierung von Maßnahmen zur Suchtprävention der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung zu verwenden (Kap. 1504 Tit. 531 07 - Finanzie-
rung von Maßnahmen zur Suchtprävention). Das Netto-Mehraufkommen der
Alkopopsteuer berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Aufkommen der
Alkopopsteuer und den Mindereinnahmen bei der Branntweinsteuer, die sich
durch die Einführung der Alkopopsteuer ergeben. Das Verfahren über die Berech-
nung des Netto-Mehraufkommens ergibt sich aus der Verordnung über das Ver-
fahren zur Berechnung des Netto-Mehraufkommens der nach dem Alkopopsteu-
ergesetz erhobenen Alkopopsteuer (Alkopopsteuerverordnung - AlkopopStV) vom
1. November 2004 (BGBl. I S. 2711).

034 01
-820

 

Schaumweinsteuer 415 000  
  
 

415 000  
  
 

411 582  
  
  

034 02
-820

 

Zwischenerzeugnissteuer 14 000  
  
 

14 000  
  
 

14 665  
  
  

035 02
-820

 

Kaffeesteuer 1 020 000  
  
 

1 020 000  
  
 

1 015 579  
  
  

036 02
-820

 

Versicherungsteuer 12 800 000  
  
 

12 500 000  
  
 

12 046 209  
  
  

- 10 -

6001 Steuern

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



037 03
-820

 

Stromsteuer 6 900 000  
  
 

6 900 000  
  
 

6 638 219  
  
  

038 01
-820

 

Kfz-Steuer 8 500 000  
  
 

8 550 000  
  
 

8 501 012  
  
  

038 02
-820

 

Zuweisung an die Länder zum Ausgleich der weggefallenen Einnahmen
aus der Kfz-Steuer und der Lkw-Maut

-8 992 000  
  
 

-8 992 000  
  
 

-8 991 764  
  
  

039 01
-820

 

Luftverkehrsteuer 1 020 000  
  
 

1 010 000  
  
 

989 743  
  
  

041 01
-820

 

Kernbrennstoffsteuer 1 100 000  
  
 

1 400 000  
  
 

707 983  
  
  

044 01
-820

 

Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer 11 195 000  
  
 

10 740 000  
  
 

10 302 280  
  
  

Erläuterungen:

Nach Art. 31 des Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 975) wurde vom
1. Januar 1995 ab als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaft-
steuer ein Solidaritätszuschlag von 7,5 Prozent erhoben. Dieser wird durch das
Gesetz zur Senkung des Solidaritätszuschlages seit dem 1. Januar 1998 auf
5,5 Prozent reduziert.

044 02
-820

 

Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer 2 395 000  
  
 

2 320 000  
  
 

2 225 978  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 044 01.

044 03
-820

 

Solidaritätszuschlag zu den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne
das in Tit. 044 06 erfasste Aufkommen)

935 000  
  
 

890 000  
  
 

877 578  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 044 01.

044 04
-820

 

Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer 1 295 000  
  
 

1 255 000  
  
 

1 224 348  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 044 01.

044 06
-820

 

Solidaritätszuschlag zur Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-
träge

380 000  
  
 

395 000  
  
 

416 351  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 044 01.
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Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



049 02
-820

 

Restzahlungen aus entfallenen Steuerarten und Abführungen -  
  
 

-  
  
 

19  
  
  

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Restzahlungen in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges
Ost-Berlin) aus Steuerarten und Abführungen, die zum Jahresende 1990 ausge-
laufen sind, sowie nachträgliche Festsetzungen und die Tilgung von Rückständen
aus

1. der ausgelaufenen Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaft-
steuer und "Notopfer Berlin",

2. den gem. Art. 4 des Finanzmarktförderungsgesetzes vom 22. Februar 1990
(BGBl. I S. 266) zum 1. Januar 1991 bzw. 1. Januar 1992 abgeschafften Bör-
senumsatz-, Gesellschaft- und Wechselsteuern sowie

3. den nach Art. 5 und 7 des Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetzes vom 25. Au-
gust 1992 (BGBl. I S. 1548) zum 1. Januar 1993 abgeschafften Tee-, Zucker-
und Leuchtmittelsteuern.

049 03
-820

 

Pauschalierte Einfuhrabgaben 2 000  
  
 

2 000  
  
 

1 643  
  
  

Erläuterungen:

Die pauschalierten Einfuhrabgaben bestehen aus Einfuhrumsatzsteuer, Zöllen
und Verbrauchsteuern.

Die darin enthaltene Einfuhrumsatzsteuer wird bei Tit. 016 01 ausgewiesen. Die
der Europäischen Union als Eigenmittel zustehenden Zölle werden bei Tit. 023 01
der Anlage E zu Kap. 6001 ausgewiesen.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Veränderungen auf Grund steuerlicher Maßnahmen und Einnahmeent-
wicklung

(-2 986 000)
 

(-1 352 500)
 

 

011 14
-820

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kin-
derfreibetrages, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags

-2 473 000  
  
 

-743 000  
  
 

-  
  
  

014 11
-820

 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Ge-
setz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften

-13 000  
  
 

 
  
 

 
  
  

015 15
-820

 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwa-
cher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei
der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

-500 000  
  
 

-500 000  
  
 

-  
  
  

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

011 13
-820

 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften

 
  
 

-  
  
 

-  
  
  

011 23
-820

 

Anpassung an Einnahmeentwicklung  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

015 13
-820

 

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-
munen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung

 
  
 

-  
  
 

-  
  
  

- 12 -

6001 Steuern

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



031 12
-820

 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsge-
setzes

 
  
 

-109 500  
  
 

-  
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Der Haushalt der Europäischen Union wird vollständig aus Ei-
genmitteln der Gemeinschaften finanziert (Artikel 1 Absatz 2
des Beschlusses vom 7. Juni 2007, Amtsblatt der EU
Nr. L 163 vom 23. Juni 2007).
Die Eigenmittel der EU umfassen die Zölle, die Zuckerabga-
ben, die Mehrwertsteuer- sowie die BNE-Eigenmittel. Die Ein-
zelheiten für die Bereitstellung und Abführung der Eigenmittel
sowie die Kontrollvorschriften ergeben sich aus der Verord-
nung (EG, EURATOM) Nr. 1150/2000 des Rates vom 22. Mai
2000 zur Durchführung des Beschlusses 2007/436/EG,
EURATOM über das System der Eigenmittel der Europä-
ischen Gemeinschaften (ABl. L 130 vom 31. Mai 2000, S. 1),
geändert durch Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 1377/2014
des Rates vom 18. Dezember 2014 (ABl. L 367 vom 23. De-

zember 2014, S. 14) und (EWG, EURATOM) Nr. 1553/89 vom
29. Mai 1989 (Amtsblatt der EG Nr. L 155 vom 7. Juni 1989).
Weitere Vorschriften enthält die EU-Haushaltsordnung. Ver-
ordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die
Haushaltsordnung für den Gesamthautshaltsplan der Union
und zur Aufhebung der Verordnung (EG, EURATOM)
Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26. Oktober 2012,
S. 1), geändert durch Verordnung (EU, EURATOM)
Nr. 547/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Mai 2014 (ABl. L 163 vom 29. Mai 2014, S. 18).
Die von den Dienststellen des Bundes bewirtschafteten Ein-
nahmen und Ausgaben der EU sind in besonderen Anlagen
("E") zu Kapitel 1004 und zu Kapitel 6001 ausgewiesen.

Überblick zur Anlage
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... 31 660 000  32 330 000  -670 000  30 879 789  
Übrige Einnahmen.................................................. -1 028 000  -1 235 000  +207 000  -1 111 439  

Gesamteinnahmen.................................................. 30 632 000  31 095 000  -463 000  29 768 350  
 

Ausgaben      
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 30 632 000  31 095 000  -463 000  29 768 350  

Gesamtausgaben.................................................... 30 632 000  31 095 000  -463 000  29 768 350  
davon nicht flexibilisiert........................................... 30 632 000  31 095 000  -463 000  29 768 350  
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6001 Anlage 1
Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E
(6090)



Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Rückzahlungen, Erstattungen und Vergütungen dürfen von den Einnah-
men abgesetzt werden. Dies gilt auch für die Entlastung bei Steuern und
Abgaben aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder besonderer
gesetzlicher Regelung, insbesondere gegenüber internationalen Organi-
sationen, amtlichen zwischenstaatlichen Einrichtungen, ausländischen
diplomatischen Missionen und deren Mitglieder.
Nach geltendem Recht können die in einem Haushaltsjahr erhobenen Ei-
genmittel der EU höher oder niedriger sein als die in diesem Jahr an die
EU abzuführenden Eigenmittel. Sofern dadurch der Bundeshaushalt
nicht belastet wird, sind folgende Umbuchungen vorzunehmen:
a) soweit am Ende des Haushaltsjahres die Ist-Einnahmen die Ist-Ausga-
ben bei den korrespondierenden Ausgabetiteln übersteigen, sind sie in
das folgende Haushaltsjahr umzubuchen,
b) soweit am Ende des Haushaltsjahres die Ist-Einnahmen die Ist-Ausga-
ben bei den korrespondierenden Ausgabetiteln unterschreiten, sind Ein-
nahmen des folgenden Haushaltsjahres in das abzuschließende Haus-
haltsjahr umzubuchen.
Zur Erfüllung von Ansprüchen in Fällen, in denen für festgesetzte, noch
nicht eingenommene Zölle und Zuckerabgaben Sicherheit geleistet und
die festgestellten Ansprüche nicht angefochten wurden (Art. 6 Abs. 3 der
VO-Nr. 1150/00), können Einnahmen aus Zöllen und Zuckerabgaben, die
zu einem späteren Zeitpunkt abzuführen sind, verwendet werden.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

021 01
-820

 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 2 420 000  
  
 

4 310 000  
  
 

4 014 649  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 688 08.

Erläuterungen:

Gemäß Art. 2 Abs. 1 b) des Eigenmittelbeschlusses vom 7. Juni 2007 stehen der
Europäischen Union Mehrwertsteuer-Eigenmittel zu.

022 01
-820

 

BNE-Eigenmittel 24 100 000  
  
 

23 080 000  
  
 

22 419 361  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 688 09.

Erläuterungen:

Gemäß Art. 2 Abs. 1 c) des Eigenmittelbeschlusses vom 7. Juni 2007 stehen der
Europäischen Union BNE-Eigenmittel zu.
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Anlage 1
Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E

(6090)

6001

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



023 01
-820

 

Zölle 5 100 000  
  
 

4 900 000  
  
 

4 499 072  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

dem Titel: 688 04.

2. 1. Buchungsabschnitt
Zölle - ohne Ausgleichs- und Antidumpingzölle
2. Buchungsabschnitt
Ausgleichs- und Antidumpingzölle

Erläuterungen:

Gemäß Art. 2 Abs. 1 a) des Eigenmittelbeschlusses vom 7. Juni 2007 gehören zu
den Eigenmitteln der Europäischen Union die Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs
und andere Zölle auf den Warenverkehr mit Nichtmitgliedstaaten, die von den Uni-
onsorganen eingeführt worden sind oder noch eingeführt werden.

024 02
-820

 

Produktionsabgaben und Überschussbeträge für Zucker und Isoglukose
sowie einmalige Beträge für zusätzlich zugeteilte Zuckerquoten

40 000  
  
 

40 000  
  
 

-53 293  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 688 02.

Erläuterungen:

Die Produktionsabgabe soll zur Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der ge-
meinsamen Marktorganisation für Zucker beitragen. Sie wird nach Art. 51 Abs. 1
und 2 VO (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine ge-
meinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimm-
te landwirtschaftliche Erzeugnisse auf die Quoten erhoben, die den Zucker, Iso-
glukose und Inulinsirup erzeugenden Wirtschaftsbeteiligten zugeteilt worden sind.
Es ist hierbei unerheblich, ob die zugeteilten Quoten durch die tatsächliche Zu-
cker-, Isoglukose- oder Inulinsiruperzeugung ausgeschöpft worden sind.

Ist die tatsächliche Erzeugung an Zucker, Isoglukose oder Inulinsirup höher als
die zugeteilten Quoten, so wird auf die überschüssige Menge gemäß Art. 64 VO
(EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Or-
ganisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse eine Überschussabgabe erhoben.

Hier sind auch die auf der Grundlage der VO (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für Zucker und ihrer
Vorgängerverordnungen sowie die auf der Grundlage der VO (EG) Nr. 1234/2007
des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrar-
märkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
festgesetzten Abgaben für frühere Wirtschaftsjahre zu buchen. 

Übrige Einnahmen

266 01
-022

 

Erhebungskostenpauschale -1 028 000  
  
 

-1 235 000  
  
 

-1 111 439  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kap. 6002 Tit. 266 01.
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6001 Anlage 1
Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E
(6090)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

688 02
-022

 

Abführung der Produktionsabgaben und Überschussbeträge für Zucker
und Isoglukose sowie einmalige Beträge für zusätzlich zugeteilte Zucker-
quoten

40 000  
  
 

40 000  
  
 

-53 293  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 024 02 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigen-
mittel der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.

Erläuterungen:

Die Traditionellen Eigenmittel nach Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des Eigenmittelbe-
schlusses vom 7. Juni 2007 sind an die Europäische Union abzuführen, wenn sie
nach Feststellung der Ansprüche gezahlt wurden oder wenn für sie Sicherheit ge-
leistet und der Abgabenbescheid nicht angefochten worden ist.

688 04
-022

 

Abführung der Zölle 5 100 000  
  
 

4 900 000  
  
 

4 499 072  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 023 01 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigen-
mittel der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 688 02.

688 08
-022

 

Abführung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel 2 420 000  
  
 

4 310 000  
  
 

4 014 649  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 021 01.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 021 01.

688 09
-022

 

Abführung der BNE-Eigenmittel 24 100 000  
  
 

23 080 000  
  
 

22 419 361  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 022 01.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 022 02.

688 10
-022

 

Erhebungskostenpauschale -1 028 000  
  
 

-1 235 000  
  
 

-1 111 439  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kap. 6002 Tit. 266 01.
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(6090)
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



 

nachrichtlich: Rückflüsse von der EU an die Bundesrepublik Deutschland
2016

1 000 €
2015

1 000 €
Ist 2014
1 000 €

1 2 3 4
 

1. Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL)................. 5 100 000 5 300 000 5 177 651
2. Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums (ELER)............................................................................. 1 200 000 1 200 000 899 047
3. Europäischer Sozialfonds (ESF)........................................................... 500 000 600 000 396 655
4. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)....................... 2 200 000 2 200 000 2 185 704
5. Transeuropäische Netze (TEN)............................................................ 100 000 100 000 58 328
6. Erhebungskostenpauschale für Eigenmittel......................................... 1 028 000 1 235 000 1 111 438

Zwischensumme................................................................................... 10 128 000 10 635 000 9 828 823
7. Sonstige Rückflüsse (Direktzahlungen außerhalb Bundeshaushalt).... 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Zusammen.................................................................................................... 12 128 000 12 635 000 11 828 823

Zu 1. bis 6.: Abgrenzung gemäß Systematik Bundeshaushalt
Zu 6.: Die Erhebungskostenpauschale 2014 entspricht dem Ist 2014; 2015 und 2016 wurden mit Stand der Steu-

erschätzung vom Mai 2015 errechnet.
Zu 7.: Schätzungen aufgrund von Angaben der Europäischen Kommission korrigiert um bereits im Bundeshaus-

halt erfasste Beträge (Ziffern 1 - 5); Soll 2015 und 2016 z. T. grobe Schätzungen
 

Rubrik
Verpflichtungs-

ermächtigungen
in Mio. €

Zahlungs-
ermächtigungen

in Mio. €
1 2 3

 

Umfang des EU-Haushalts 2015 
Nachhaltiges Wachstum......................................................................................... 66 781 66 923
Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen.............................. 58 808 55 999
Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht............................................... 2 146 1 859
EU als globaler Partner.......................................................................................... 8 408 7 422
Verwaltung............................................................................................................. 8 660 8 659
Ausgleichszahlungen............................................................................................. - -
Besondere Instrumente.......................................................................................... 515 352

Zusammen............................................................................................................. 145 318 141 214

Differenzen durch Rundung möglich
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6001 Anlage 1
Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E
(6090)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



20 größte Steuervergünstigungen des Bundes
in der Abgrenzung des 24. Subventionsberichts

Lfd.
Nr.

Kurzbezeichnung der
Steuervergünstigung

Lfd. Nr.
24. Subven-
tionsbericht
(Anlage 2)

Funktionsbereich

Steuermindereinnahmen
des Bundes im

Kassenjahr in Mio. €
2016 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Ermäßigter Steuersatz für kulturelle und unterhal-
tende Leistungen (§ 12 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 sowie
Nrn. 12 und 13 i.V.m. Nrn. 49, 53 und 54 der Anla-
ge 2 zum UStG sowie § 12 Abs. 2 Nr. 7 UStG)

98 Kultur 1 985 1 921 1 836

2 Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes in Sonderfällen (Spit-
zenausgleich) (§ 10 StromStG)

63 Gewerbliche Wirtschaft 1 900 1 900 1 911

3 Energiesteuerbegünstigung für die Stromerzeu-
gung (§§ 37, 53 EnergieStG)

53 Gewerbliche Wirtschaft 1 800 1 800 1 800

4 Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tariflichen
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit (§ 3b EStG)

94 Arbeit 1 194 1 171 1 148

5 Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der
Land- und Forstwirtschaft (§ 9b StromStG)

61 Gewerbliche Wirtschaft 1 000 1 000 1 038

6 Stromsteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse
und Verfahren (§ 9a StromStG)

62 Gewerbliche Wirtschaft 720 720 738

7 Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung
im Nahverkehr (§ 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG)

66 Verkehr 662 640 619

8 Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen in einem
in der EU oder dem EWR liegenden Haushalt des
Steuerpflichtigen (§ 35a Abs. 3 EStG)

38 Gewerbliche Wirtschaft 650 650 650

9 Ermäßigter Steuersatz für Beherbergungsleistun-
gen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG)

99 Gewerbliche Wirtschaft 619 600 582

10 Energiesteuerbegünstigung für bestimmte Prozes-
se und Verfahren (§§ 37, 51 EnergieStG)

52 Gewerbliche Wirtschaft 590 590 589

11 Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die
im inländischen Flugverkehr verwendet werden (§
27 Abs. 2 EnergieStG)

78 Verkehr 530 530 530

12 Förderung der privaten kapitalgedeckten Alters-
vorsorge durch Zulagen (Fördervolumen) (§ 10a
EStG/Abschnitt XI des EStG)

91 Finanzen 463 425 353

13 Steuerbegünstigung für Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft (Agrardieselgesetz) (§ 57
EnergieStG)

19 Gewerbliche Wirtschaft 400 400 400

14 Steuerbegünstigung der Energieerzeugnisse, die
bei der Herstellung von Energieerzeugnissen zur
Aufrechterhaltung des Betriebs verwendet werden
(Herstellerprivileg) (§§ 26, 37, 44, 47 EnergieStG)

50 Gewerbliche Wirtschaft 350 350 350

15 Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus der
Tätigkeit als Zahntechniker sowie für Lieferungen
und Wiederherstellungen von Zahnprothesen und
kieferorthopädischen Apparaten durch Zahnärzte
(§ 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG)

100 Gewerbliche Wirtschaft 257 257 257

16 Steuerbegünstigung für Flüssiggas und Erdgas,
das als Kraftstoff verwendet wird (§ 2 Abs. 2
EnergieStG)

76 Verkehr 230 200 180
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6001



20 größte Steuervergünstigungen des Bundes
in der Abgrenzung des 24. Subventionsberichts

Lfd.
Nr.

Kurzbezeichnung der
Steuervergünstigung

Lfd. Nr.
24. Subven-
tionsbericht
(Anlage 2)

Funktionsbereich

Steuermindereinnahmen
des Bundes im

Kassenjahr in Mio. €
2016 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7

17 Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des
produzierenden Gewerbes in Sonderfällen (Spit-
zenausgleich) (§ 55 EnergieStG)

58 Gewerbliche Wirtschaft 180 180 197

18 Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die
in der Binnenschifffahrt verwendet werden (§ 27
Abs. 1 EnergieStG)

79 Verkehr 160 160 160

19 Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des
produzierenden Gewerbes und Unternehmen der
Land- und Forstwirtschaft (§ 54 EnergieStG)

57 Gewerbliche Wirtschaft 160 160 153

20 Teilweise Energiesteuerentlastung für die gekop-
pelte Erzeugung von Kraft und Wärme (KWK)
(§ 53b EnergieStG)

55 Gewerbliche Wirtschaft 100 100 70

Anmerkung: Aktualisierte Schätzung der Steuermindereinnahmen zum Stand Juni 2015. Abweichungen gegenüber frühe-
ren Schätzungen, insbesondere durch neuere Unterlagen (z. B. Ergebnisse des AK "Steuerschätzungen" vom
Mai 2015).
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Größte sonstige steuerliche Regelungen des Bundes
in der Abgrenzung des 24. Subventionsberichts

Lfd.
Nr.

Kurzbezeichnung der
sonstigen steuerlichen Regelung

Lfd. Nr.
24. Subven-
tionsbericht
(Anlage 3)

Funktionsbereich

Steuermindereinnahmen
des Bundes im

Kassenjahr in Mio. €
2016 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Befreiung der Heilbehandlungen im Bereich der
Humanmedizin, Krankenhausbehandlungen und
ärztliche Heilbehandlungen durch Einrichtungen
des öffentlichen Rechts sowie vergleichbare Ein-
richtungen, Leistungen, die im Rahmen von Ver-
trägen zur integrierten Versorgung erbracht wer-
den, sonstigen Leistungen von Gemeinschaften
gegenüber ihren Mitgliedern im Bereich der Heil-
und Krankenhausbehandlungen (§ 4 Nr. 14 UStG)

37 Gesundheit, Soziales 8 464 8 256 8 054

2 Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgaben
(§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG)

5 Kultur, Soziales 1 653 1 602 1 551

3 Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung
mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwe-
cke sowie von Zuwendungen an politische Partei-
en (§ 10b EStG)

7 Kultur, Soziales, Allge-
meine Verwaltung

799 774 748

4 Sonderausgabenabzug für sonstige Vorsorgeauf-
wendungen (insbesondere Haftpflicht-, Unfall-
aber ohne Rentenversicherung) (§ 10 Abs. 1
Nr. 3a EStG i.V.m. Abs. 4 und 4a EStG n. F.)

4 Soziales 782 795 820

5 Ermäßigter Steuersatz für Krankenrollstühle, Kör-
perersatzstücke, orthopädische Apparate und an-
dere orthopädische Vorrichtungen sowie zum Be-
heben von Funktionsschäden oder Gebrechen so-
wie für Schwimm- und Heilbäder und die Bereit-
stellung von Kureinrichtungen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1
Anlage Nrn. 51 und 52 und § 12 Nr. 9 UStG)

42 Gesundheit, Soziales 336 326 342

6 Ermäßigter Steuersatz für Leistungen gemeinnüt-
ziger, mildtätiger und kirchlicher Einrichtungen so-
wie von Personenvereinigungen und Gemein-
schaften dieser Einrichtungen (§12 Abs. 2 Nr. 8
UStG)

43 Kultur, Soziales 179 179 179

7 Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme einer
haushaltsnahen Dienstleistung (§ 35a Abs. 2
EStG)

10 Gewerbliche Wirtschaft 159 159 159

8 Steuerbefreiung für blinde, hilflose und außerge-
wöhnlich gehbehinderte schwerbehinderte Fahr-
zeughalter; Steuerermäßigungen um 50 Prozent
für andere schwerbehinderte Fahrzeughalter mit
orangefarbenem Aufdruck im Behindertenausweis
(§ 3a KraftStG)

47 Soziales 115 115 115

9 Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten
Zukunftssicherungsleistungen mit einem Steuer-
satz von 20 Prozent (§ 40b EStG)

12 Soziales 106 110 115

10 Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung
mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwe-
cke (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG)

25 Kultur, Soziales 84 82 81

11 Begrenzter Sonderausgabenabzug für Schulgeld-
zahlungen an private Schulen (höchstens 5 000 €
p.a.) (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG)

6 Bildung 51 49 47

12 Steuerermäßigung bei Zuwendungen an politi-
sche Parteien und an unabhängige Wählervereini-
gungen (§ 34g EStG)

8 Allgemeine Verwaltung 40 38 38

- 21 -

Anlage 3
Größte sonstige steuerliche Regelungen des Bundes

6001



Größte sonstige steuerliche Regelungen des Bundes
in der Abgrenzung des 24. Subventionsberichts

Lfd.
Nr.

Kurzbezeichnung der
sonstigen steuerlichen Regelung

Lfd. Nr.
24. Subven-
tionsbericht
(Anlage 3)

Funktionsbereich

Steuermindereinnahmen
des Bundes im

Kassenjahr in Mio. €
2016 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7

13 Freibetrag für Belegschaftsrabatte von 1 080 €
(§ 8 Abs. 3 EStG)

3 Gewerbliche Wirtschaft 34 34 34

14 Steuerermäßigung für Aufwendungen eines priva-
ten Haushalts bei Beschäftigung von geringfügi-
gen Beschäftigten ("Mini-Jobber") (§ 35a Abs. 1
EStG)

9 Gewerbliche Wirtschaft 34 32 30

15 Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten
Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
mit einem Steuersatz von 25 Prozent (§ 40 Abs. 2
Nr. 4 EStG)

11 Gewerbliche Wirtschaft 19 19 19

zu Spalte 2: Regelungen, die durch die seit dem 6. Subventionsbericht erfolgte neue Begriffsbestimmung nicht den Subventionen zuzu-
ordnen sind. Die Anlage 3 des 24. Subventionsberichts weist insgesamt 53 sonstige steuerliche Regelungen aus. Für nur 15
Regelungen sind die Steuermindereinnahmen quantifizierbar.

Anmerkung: Aktualisierte Schätzung der Steuermindereinnahmen zum Juni 2015. Abweichungen gegenüber früheren Schätzungen, ins-
besondere durch neuere Unterlagen (z. B. Ergebnisse des AK "Steuerschätzungen" vom Mai 2015).
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Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben zusam-
mengefasst, die nicht eindeutig einem einzelnen Ressort zu-
geordnet werden können. Die Einnahmeseite setzt sich u. a.
aus den Gewinnen aus Unternehmen und Beteiligungen, dem
Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundes-

bank, der Erhebungskostenpauschale zusammen. Die zwei
größten Ausgabetitel sind der Zuschuss an die Postbeamten-
versorgungskasse sowie die Titelgruppe "Zukunftsinvestitio-
nen".

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Postbeamtenversorgungskasse erbringt Versorgungs-
und Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger aus dem Bereich der ehemaligen
Deutschen Bundespost. Der Bund ist gesetzlich verpflichtet zu
gewährleisten, dass die Postbeamtenversorgungskasse jeder-
zeit in der Lage ist, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
Die Postnachfolgeunternehmen beteiligen sich an der Finan-
zierung der Postbeamtenversorgungskasse.
Die Titelgruppe "Zukunftsinvestitionen" umfasst verschiedene
Titel für zusätzliche Investitionen zur Stärkung und Verbesse-
rung von Maßnahmen in den Bereichen öffentliche Verkehrs-

infrastruktur, Erhöhung der Energieeffizienz, digitale Infra-
struktur, Klima- und Hochwasserschutz, Städte- und
Wohnungsbau sowie Familienpolitik.
Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Investitions- und
Tilgungsfonds (ITF)" wird in Anlage 1, der Wirtschaftsplan der
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung in Anlage 2, der
Wirtschaftsplan des Energie- und Klimafonds (EKF) in Anla-
ge 3, der Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Aufbauhilfe"
in Anlage 4 und der Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Kommunalinvestitionsförderungsfonds" in Anlage 5 zu die-
sem Kapitel dargestellt.

Überblick zum Kapitel 6002
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... 320 000  280 000  +40 000  297 171  
Verwaltungseinnahmen........................................... 3 277 789  4 528 129  -1 250 340  4 382 201  
Übrige Einnahmen.................................................. 1 939 556  1 572 817  +366 739  1 157 996  

Gesamteinnahmen.................................................. 5 537 345  6 380 946  -843 601  5 837 368  
 

Ausgaben      
Personalausgaben.................................................. 532 450  695 950  -163 500  32 301  
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 435 555  377 955  +57 600 210 157 568  
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw............... 30 000  45 000  -15 000  25 000  
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 9 566 544  8 922 390  +644 154  9 014 506  
Ausgaben für Investitionen...................................... 1 993 055  3 580 846  -1 587 791 24 797 4 385 307  
Besondere Finanzierungsausgaben....................... 150 000  550 000  -400 000  -  

Gesamtausgaben.................................................... 12 707 604  14 172 141  -1 464 537 25 007 13 614 682  
davon nicht flexibilisiert........................................... 12 707 604  14 172 141  -1 464 537 25 007 13 614 682  

 
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung.................................... 3 553 074 T€      
davon fällig:      
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 1 678 484 T€      
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 1 518 990 T€      
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 145 600 T€      
im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 10 000 T€      
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 10 000 T€      
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 140 000 T€      
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Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

092 01
-820

 

Münzeinnahmen 320 000  
  
 

280 000  
  
 

297 171  
  
  

Haushaltsvermerk:
Von den Münzeinnahmen wird der dem Bund von der Deutschen Bun-
desbank zur Last geschriebene Nennwert der aus dem Verkehr gezoge-
nen Münzen abgesetzt.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Münzprägung sowie die im Zusammenhang mit dem Münz-
umlauf entstehenden Kosten sind bei Kap. 6002 Tit. 540 01 veranschlagt.

Mehr wegen höherem Neuprägebedarf bei Euro-Umlaufmünzen.

Verwaltungseinnahmen

111 02
-411

 

Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsub-
ventionierung im Wohnungswesen - AFWoG - von mittelbar aus dem
Bundeshaushalt geförderten Wohnungen

20  
  
 

20  
  
 

30  
  
  

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgleichszahlungen für Wohnungen, die für Angehörige von
Zuwendungsempfängern und der ehemaligen Sondervermögen des Bundes ge-
fördert worden sind. Sie sind im Bedarfsfalle zweckgebunden für Wohnungsfür-
sorgemaßnahmen zu verwenden.

nachrichtlich:

Die Ausgleichszahlungen von unmittelbar aus dem Bundeshaushalt geförderten
Wohnungen werden bei Kap. 1606 Tit. 111 01 vereinnahmt.

119 89
-860

 

Erlöse aus dem Verkauf von Sammlermünzen 322 000  
  
 

285 000  
  
 

221 954  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mit Übernahme der Sammlermünzen durch die Verkaufsstelle für

Sammlermünzen ist deren Nennwert von den Einnahmen abzusetzen.

2. Aus zu erwartenden Einnahmen dürfen die bei der Veräußerung an-
fallenden Portokosten und Steuern geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Münzprägung sind bei Kap. 6002 Tit. 540 01 veranschlagt.

Mehr wegen der Emission neuer Produkte.

119 99
-860

 

Vermischte Einnahmen 21 769  
  
 

21 500  
  
 

106 000  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

dem Titel: 539 99.

2. Zu erstattende Beträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
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Erläuterungen:

Hier werden auch die Schuldendienstleistungen aus Darlehen vereinnahmt. Ins-
besondere sind dies die Schuldendienstleistungen von Darlehen

1. für Wirtschaftsförderungs- und Infrastrukturmaßnahmen der Länder,

2. aus Mitteln des Sondervermögens für berufliche Leistungsförderung,

3. die im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Bundesregierung des
Jahres 1949/50 von der Bank deutscher Länder vorfinanziert worden sind und

4. zur Wohnraumbeschaffung für Beschäftigte von Zuwendungsempfängern.

121 01
-680

 

Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 390 000  
  
 

370 000  
  
 

582 500  
  
  

Haushaltsvermerk:
Aus zu erwartenden Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten und
Steuern geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Dividendenzahlungen aus Anteilsrechten
an der Deutsche Telekom AG, der Airbus Group NV sowie Gewinnausschüttun-
gen weiterer Bundesunternehmen.

121 04
-661

 

Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank 2 500 000  
  
 

2 953 609  
  
 

2 500 000  
  
  

Erläuterungen:

Nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Investiti-
ons- und Tilgungsfonds" vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 417) in der Fassung vom
25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1577) fließen die Einnahmen, soweit sie den Betrag von
2,5 Mrd. € übersteigen, dem "Investitions- und Tilgungsfonds" (Kap. 624 01) zur
Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens zu.

133 01
-634

 

Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und aus der Verwer-
tung von sonstigem Kapitalvermögen des Bundes

44 000  
  
 

898 000  
  
 

971 717  
  
  

Haushaltsvermerk:
Aus zu erwartenden Einnahmen dürfen die bei der Veräußerung anfal-
lenden Nebenkosten, Darlehen und Steuern geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erlöse aus der Veräußerung bzw. Verwertung insbesondere
der Deutsche Telekom AG, der Deutsche Post AG, der Bundesanteile an der
Flughafen Köln/Bonn GmbH und der Flughafen München GmbH, der EXPO 2000
Hannover GmbH i. L., der Deutsche Bahn AG, der DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, des Bergmannsiedlungsvermögens
(BSV) sowie die Einnahmen aus der Neuordnung der ERP-Wirtschaftsförderung.

Die Veräußerungen werden kapitalmarktgerecht erfolgen.

Übrige Einnahmen

152 02
-693

 

Zinsen aus Darlehen aus der Bundeshilfe für das Land Berlin 889  
  
 

1 059  
  
 

1 223  
  
  

Erläuterungen:

Bezeichnung des Darlehns
Darlehen
insgesamt

 
1 000 €

Darlehen Stand
Ende Haus-

haltsjahr 2015
1 000 €

Tilgung 2016
 

1 000 €

Zinsen 2016
 

1 000 €
1 2 3 4 5

 

U-Bahn-Bau........................................................................... 133 284 31 065 5 776 889
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Schuldendienstleistungen aus Bundesdarlehen gemäß § 16 Drittes Überleitungs-
gesetz für die Jahre 1985 - 1992.

154 01
-813

 

Zinsen aus Liquiditätsdarlehen an das Sondervermögen Energie- und
Klimafonds

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

161 01
-669

 

Zinsen aus Darlehen an die Entschädigungseinrichtung der Wertpapier-
handelsunternehmen (EdW) zur Finanzierung von Ansprüchen im Ent-
schädigungsfall "Phoenix"

1 091  
  
 

1 352  
  
 

1 455  
  
  

161 02
-669

 

Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanz-
marktstabilisierung

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

172 03
-693

 

Tilgung von Darlehen aus der Bundeshilfe für das Land Berlin 5 776  
  
 

5 606  
  
 

5 441  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 152 02.

174 01
-813

 

Tilgung von Liquiditätsdarlehen an das Sondervermögen Energie- und
Klimafonds

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

181 01
-669

 

Tilgung von Darlehen an die Entschädigungseinrichtung der Wertpapier-
handelsunternehmen (EdW) zur Finanzierung von Ansprüchen im Ent-
schädigungsfall "Phoenix"

13 800  
  
 

13 800  
  
 

33 551  
  
  

214 01
-820

 

Zuweisung aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" 1 500 000  
  
 

500 000  
  
 

-  
  
  

266 01
-022

 

Erhebungskostenpauschale 1 028 000  
  
 

1 235 000  
  
 

1 115 945  
  
  

Haushaltsvermerk:
Erstattungen anderer Mitgliedstaaten und Leistungen an andere Mitglied-
staaten sind hier zu buchen.

Erläuterungen:

Gemäß Art. 2 Abs. 3 des Eigenmittelbeschlusses vom 7. Juni 2007 behalten die
Mitgliedstaaten 25 Prozent der Traditionellen Eigenmittel der Europäischen Uni-
on als Erhebungskosten ein (s. a. Anlage E zu Kap. 6001 Tit. 266 01 und 688 10).

271 01
-011

 

Erstattung von Reisekosten für die Teilnahme an Sitzungen der Ratsgre-
mien aus dem Gemeinschaftshaushalt der EU

-  
  
 

-  
  
 

381  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckge-

bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-
dem Titel: 527 01.

2. An die EU zurückzuzahlende Beträge dürfen von den Einnahmen ab-
gesetzt werden.

Erläuterungen:

Die EU erstattet seit 2004 die Reisekosten für die Teilnahme an Sitzungen der
Ratsgremien pauschal jedem Mitgliedstaat.
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352 01
-850

 

Entnahmen aus der Kassenverstärkungsrücklage -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Der Titel ermöglicht die Wiederzuführung von Mitteln aus der Kassenverstär-
kungsrücklage nach § 62 BHO (vgl. Erläuterungen zu Tit. 912 01).

355 01
-850

 

Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage gemäß § 6 Abs. 2
StabG

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 971 01.

Erläuterungen:

Die Einrichtung des Leertitels ist nach § 8 Abs. 2 StabG vorgesehen.

355 02
-850

 

Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage gemäß § 5 Abs. 3
StabG

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Der Titel ermöglicht im Fall des § 5 Abs. 3 StabG die Entnahme von Mitteln aus
der Konjunkturausgleichsrücklage als zusätzliche Deckungsmittel.

372 03
-880

 

Globale Mindereinnahme -610 000  
  
 

-184 000  
  
 

-  
  
  

Ausgaben

Personalausgaben

422 04
-011

 

Leistungsbezahlung 31 000  
  
 

31 000  
  
 

31 000  
  
  

Erläuterungen:

Für die Vergabe von leistungsbezogenen Besoldungselementen nach der Bun-
desleistungsbesoldungsverordnung an Beamtinnen und Beamte sowie Soldatin-
nen und Soldaten werden Mittel gemäß § 42a Abs. 4 Bundesbesoldungsgesetz
(BBesG) zentral veranschlagt. Die Zuweisung der Mittel an die Ressorts ist durch
Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern geregelt und wird re-
gelmäßig an die Voraussetzung geknüpft, dass diese aus ihren Einzelplänen er-
gänzende eigene Mittel für die Leistungsbezahlung bereitstellen und ausgeben.

451 03
-290

 

Zuschuss zu den Sozialwerken der Bundesverwaltung 1 450  
  
 

1 450  
  
 

1 301  
  
  

Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass - soweit mit dienstli-
chen Belangen vereinbar - zur Förderung der Arbeit der Sozialwerke
- den ehrenamtlichen Mitarbeitern gestattet werden kann, ihre Tätigkeit in
den Diensträumen als Nebentätigkeit während der regelmäßigen Arbeits-
zeit wahrzunehmen,
- den Arbeitnehmern die erforderliche Dienstbefreiung unter Fortzahlung
der Entgelte außertariflich gewährt werden kann,
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- in angemessenem Rahmen Schreibkräfte in Anspruch genommen wer-
den dürfen und Büroeinrichtungen benutzt werden können und
- auf die Erhebung von Verwaltungskosten verzichtet wird.
Die Ausnahmeregelung setzt voraus, dass daneben keine weiteren Kos-
ten aus dem Bundeshaushalt übernommen werden.

Erläuterungen:

Die von den Bediensteten der Bundesverwaltungen gegründeten Sozialwerke
e. V. erhalten einen Bundeszuschuss. Die Zuwendungen werden gewährt nach
Maßgabe der Richtlinien zur Förderung der Arbeit der Sozialwerke der Bundes-
verwaltungen [RdSchr. des BMI vom 17. September 1990 - DI4-213401/2 -
(GMBl 1990, S. 575), zuletzt geändert RdSchr. des BMI vom 14. November 2003
- DI3-213401/2 - (GMBl 2004, S. 2)].

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 04
-692

 

Investitionsberatung im Bereich Öffentlich Privater Partnerschaften 3 000  
  
 

2 000  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 900 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 600 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 300 T€

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Beratungsleis-
tungen, Veröffentlichungen und Nutzungsrechte aus dem Bereich von
ÖPP-Know-how gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte
abgegeben werden.

527 01
-011

 

Dienstreisen -  
  
 

-  
10  

 

371  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01.

Erläuterungen:

Die pauschale Erstattung der Reisekosten für die Teilnahme an Sitzungen der
Ratsgremien der EU bei Tit. 271 01 wird anhand ermittelter Quoten auf die jeweili-
gen obersten Bundesbehörden aufgeteilt. Ausgaben sind der EU zu belegen.

529 02
-011

 

Verstärkung der Verfügungsmittel für Leiterinnen und Leiter oberster
Bundesbehörden für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Ver-
anlassung in besonderen Fällen

200  
  
 

200  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-
tel: 529 03.

Erläuterungen:

Bei Leiterinnen und Leitern einzelner oberster Bundesbehörden ist eine Verstär-
kung der ihnen bei Tit. 529 01 bewilligten Ausgaben für außergewöhnlichen Auf-
wand in besonderen Fällen aus dienstlicher Veranlassung erforderlich.

Die Ausgaben sind jeweils bei Tit. 529 01 zu buchen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche
Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht
zulässig.
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529 03
-029

 

Außergewöhnlicher Aufwand von Beauftragten, Delegationen und
Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland im dienstlichen Verkehr
mit dem Ausland

1 000  
  
 

1 000  
200  

 

447  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 529 02.

3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Im dienstlichen Verkehr von Beauftragten, Delegationen und Dienststellen der
Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland entstehen Verpflichtungen insbe-
sondere repräsentativer Art. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Be-
legen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funkti-
on der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine
Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

Gesondert veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Fälle außergewöhnli-
cher Repräsentationsverpflichtungen für die Leiterinnen und Leiter sowie die An-
gehörigen der Vertretungen des Bundes im Ausland.

531 01
-011

 

Kosten von Erfassung und Druck des Bundeshaushaltsplans sowie der
Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung des Bundes einschließlich
des sonstigen Materials

170  
  
 

170  
  
 

112  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einnahmen aus Rückzahlungen aufgrund nachträglich beanstandeter
bzw. korrigierter Rechnungen sowie Erstattungen Dritter fließen den
Ausgaben zu.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-
gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

4. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Unterrichtung der Bevöl-
kerung über die Einnahmen und Ausgaben des Bundes geleistet wer-
den.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden neben den Kosten für die Herstellung des Bundeshaushal-
tes u. a. auch die Kosten für die Herstellung der Haushaltsrechnung und der Ver-
mögensrechnung, des Finanzplans und des Finanzberichts.

531 03
-187

 

Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz 1 935  
  
 

1 935  
  
 

1 910  
  
  

Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz werden die Ansprüche der Autoren nach dem Urheberrechtsge-
setz für das Ausleihen urheberrechtlich geschützter Werke und für Vervielfältigun-
gen aus solchen Werken abgegolten.
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532 03
-290

 

Ausgleichsabgabe nach § 77 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Zahlungen von Ausgleichsabgaben der Arbeitgeber flie-
ßen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Nach § 77 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches - Neuntes Buch - (SGB IX), Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), ha-
ben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Men-
schen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine
Ausgleichsabgabe zu entrichten.

Nach § 71 Abs. 1 SGB IX haben private und öffentliche Arbeitgeber mit mindes-
tens 20 Arbeitsplätzen auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen.

Nach § 77 Abs. 2 SGB IX beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtar-
beitsplatz zwischen 105 € und 260 €.

Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe gilt gem. § 77
Abs. 8 SGB IX der Bund als ein Arbeitgeber.

533 01
-059

 

Kosten der Ombudsstelle zur Überwachung der Sozialchartas im Rah-
men der Privatisierung der TLG IMMOBILIEN GmbH und der TLG
WOHNEN GmbH

100  
  
 

500  
  
 

60  
  
  

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 300 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................................... 100 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................................... 100 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 100 T€

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus den Vereinbarungen zu den Sozialchartas fließen den
Ausgaben zu.

539 99
-860

 

Vermischte Verwaltungsausgaben 150  
  
 

150  
  
 

67  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz werden keine Ausgaben für Beraterverträge geleistet.
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540 01
-860

 

Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den Vertrieb von
Sammlermünzen und die Unterhaltung des Münzumlaufs

398 000  
  
 

372 000  
  
 

154 601  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 265 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 175 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 10 000 T€

Haushaltsvermerk:
Verkaufserlöse für Münzschrott fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Die Münzeinnahmen (Umlaufmünzen) sind bei Tit. 092 01 veranschlagt. Die Ein-
nahmen aus dem Verkauf von Sammlermünzen sind bei Tit. 119 89 veranschlagt.

Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.

559 01
-860

 

Beitrag zur Beschaffung von Verteidigungssystemen für Israel 30 000  
  
 

45 000  
  
 

25 000  
  
  

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

614 01
-820

 

Zuweisung an den Energie- und Klimafonds 773 000  
  
 

781 000  
  
 

498 942  
  
  

Haushaltsvermerk:
Ausgaben werden bis zur Höhe des Defizits im Energie- und Klimafonds
(EKF) geleistet.

624 01
-813

 

Zuführungen an das Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" -  
  
 

-  
  
 

506 293  
  
  

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus dem Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen
Bundesbank, soweit sie den Betrag von 2,5 Mrd. € übersteigen, fließen
den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 121 04.

636 02
-229

 

Zuschuss an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
und an die Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen
VVaG

6 100  
  
 

6 500  
  
 

7 171  
  
  

Erläuterungen:

Gemäß Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Änderung des Versicherungsaufsichtsge-
setzes und anderer Gesetze vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3426) sind die
Versicherungsverhältnisse der Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Stra-
ßenbahnen (Abteilungen D, E und F) mit Wirkung zum 1. Januar 2006 auf die
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Bahnversicherungsanstalt - jetzt Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See - übertragen worden.

Veranschlagt sind Zuschüsse des Bundes an die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See zu den nach dem 30. Juni 1948 fällig gewordenen oder
fällig werdenden Leistungen aus Versicherungsverhältnissen der Pensionskasse
Deutsche Eisenbahnen und Straßenbahnen, die vor dem 1. Juli 1948 mit der Pen-
sionskasse begründet worden sind sowie anteilige Bundesleistungen für die be-
amtenmäßige Altersversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und
Versorgungsberechtigten einer saarländischen und dreier bayerischer Privatbah-
nen. In den Bundeszuschüssen sind auch die Verwaltungskosten der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für ihre Auftragstätigkeit enthalten.
Darüber hinaus beteiligt sich der Bund an den Alterversorgungslasten für Be-
dienstete der Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen VVaG,
welche im Wege der Auftragstätigkeit für den Bund Abrechnungen vorgenommen
haben.

636 03
-229

 

Erstattung der Zinsbeträge aus der Übertragung von Versorgungsanwart-
schaften der Bediensteten der Europäischen Zentralbank und der Euro-
päischen Investitionsbank

1 200  
  
 

2 500  
  
 

995  
  
  

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden der Deutschen Rentenversicherung Bund die Zinsbeträ-
ge erstattet, die sie gemäß Art. 2 der Verordnung vom 16. November 2007
(BGBl. 2007 II S. 1690) zu dem Abkommen vom 24. August 2007 zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Zentralbank
über die Durchführung des Abschnitts 16 des Anhangs III der Beschäftigungsbe-
dingungen für das Personal der Europäischen Zentralbank und zu dem Abkom-
men vom 23. August 2007 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Europäischen Investitionsbank über die Übertragung von
Versorgungsanwartschaften auszahlt. Die Erstattungen aus diesem Titel beziehen
sich ausschließlich auf die Fälle, denen keine Nachversicherung durch ein Bun-
desressort vorangegangen ist.

671 01
-669

 

Erstattung der Kosten für die Verwaltung des Finanzmarktstabilisierungs-
fonds

4 225  
  
 

4 699  
  
 

5 372  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Abführungen der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung fließen

den Ausgaben zu.

2. Die Mittel werden in einem vom Bundesministerium der Finanzen zu
genehmigenden Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan bewirt-
schaftet, dessen Planstellen und Stellen für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer verbindlich sind.

Erläuterungen:

Durch Art. 1 des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes vom 17. Oktober 2008
(BGBl. I S. 1982) wurde der Finanzmarktstabilisierungsfonds errichtet. Die Kosten
für die Verwaltung des Fonds trägt nach § 12 des Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetzes der Bund. Dazu zählen insbesondere die Kosten, die bei der
Finanzmarktstabilisierungsanstalt anfallen. Erstattet werden Personal- und Sach-
ausgaben, die nicht aus eigenen Einnahmen der Finanzmarktstabilisierungsan-
stalt (FMSA) gedeckt werden können.

Durch Art. 3 des Restrukturierungsgesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1900) wurde der Restrukturierungsfonds bei der FMSA errichtet. Durch das
BRRD-Umsetzungsgesetz wird der FMSA zudem ab dem 1. Januar 2015 die Auf-
gabe der nationalen Abwicklungsbehörde übertragen. Die anfallenden Personal-
und Sachkosten der FMSA für die Errichtung und Verwaltung des Restrukturie-
rungsfonds sowie für die Übernahme der Aufgabe der nationalen
Abwicklungsbehörde sind nach § 3d FMStFG in der Fassung des BRRD-Umset-
zungsgesetzes durch Erhebung einer Umlage bei den Instituten im Anwendungs-
bereich des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes zu decken, soweit sie nicht
durch Gebühren oder Kostenerstattung gedeckt werden.
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Soll
2016
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Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 636 02



671 02
-661

 

Leistungen an die KfW für veräußerte Rückzahlungsforderungen gegen
das Land Berlin aus Darlehen im Rahmen der Bundeshilfe Berlin

5 911  
  
 

6 181  
  
 

-  
  
  

671 03
-411

 

Aufwendungen im Zusammenhang mit den veräußerten Teilbeträgen aus
dem Bundestreuhandvermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau

5 008  
  
 

 
  
 

 
  
  

684 03
-011

 

Zahlungen nach § 49 b Bundeswahlgesetz, § 28  Europawahlgesetz und
dem Parteiengesetz

143 800  
  
 

142 000  
  
 

138 714  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Ausgaben zu.

685 01
-018

 

Zuschuss an die Postbeamtenversorgungskasse 7 664 900  
  
 

7 481 700  
  
 

7 207 700  
  
  

Haushaltsvermerk:
Der Teil des Zuschusses, der zur Abdeckung der im Voraus zu zahlen-
den Versorgungsbezüge für den ersten Monat des neuen Haushaltsjah-
res bestimmt ist, wird in entsprechender Anwendung von § 72 Abs. 4
Nr. 3 BHO für das neue Haushaltsjahr gebucht.

687 01
-029

 

Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Einnahmeanteils für
das Zollanschlussgebiet Kleines Walsertal aufgrund Art. 12 des deutsch-
österreichischen Vertrages vom 2. Dezember 1890

5 000  
  
 

5 000  
  
 

4 501  
  
  

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus den Biersteueranteilen der Länder fließen den Ausgaben
zu.

Erläuterungen:

Durch Vertrag vom 2. Dezember 1890 zwischen dem Deutschen Reich und Öster-
reich-Ungarn wurde die österreichische Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal)
an das Zollgebiet des Deutschen Reiches angeschlossen. Nach Art. 12 des Ver-
trages stand Österreich bis zum Wirksamwerden seines Beitritts zur EU am 1. Ja-
nuar 1995 vom Reinertrag der im deutschen Zollgebiet erhobenen Zölle und Ver-
brauchsteuern der nach dem Verhältnis der Bevölkerung auf das Kleine Walsertal
entfallende Anteil abzüglich eines Verwaltungskostenbeitrages zu. Nach dem Bei-
tritt Österreichs zur EU ist nur noch der entsprechende Anteil an den erhobenen
Verbrauchsteuern abzuführen.

Der an die Republik Österreich abzuführende Anteil an der Biersteuer wird von
den Ländern aufgebracht.

687 02
-029

 

Zahlung an die Hellenische Republik 310 000  
  
 

412 000  
  
 

532 000  
  
  

687 03
-032

 

Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und
Stabilisierung

100 000  
  
 

 
  
 

 
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 40 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 20 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 20 000 T€ übertragbar.

2. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.
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Soll
2016
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Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.

4. Aus den Mitteln können auch Sachleistungen finanziert werden.

5. Ersatzbeschaffungen für Material, das zum Zwecke einer zeitge-
rechten Ertüchtigung aus den eigenen Beständen der Bundes-
wehr abgegeben wurde, können im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen aus diesem Titel finanziert werden.

6. Die Ausgaben müssen vollständig als Verteidigungsausgaben
nach NATO-Kriterien anrechenbar sein.

Erläuterungen:

1. Die Bewirtschaftung erfolgt einvernehmlich durch das Bundesministerium der
Verteidigung und das Auswärtige Amt.

2. Die Maßnahmen sollen Partnerstaaten (d. h. verbündete Staaten, Drittstaaten
sowie Regionalorganisationen) ertüchtigen, erhöhte Verantwortung für die ei-
gene Sicherheit zu übernehmen. Sicherheitsstrukturen sollen so gestärkt wer-
den, dass krisenhaften Entwicklungen vorgebeugt wird bzw. die Partner wirk-
samer auf Krisen reagieren und diese eigenständig lösen können. Dies dient
mittelbar und/oder unmittelbar der Erhöhung der Sicherheit Deutschlands.
Die Maßnahmen werden grundsätzlich international abgestimmt und eingebet-
tet. Die EU-Initiative “Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit und Ent-
wicklung“ sowie die NATO-Initiative “Defence Capacity Building Initiative“ bil-
den dafür einen politischen Rahmen.
Ertüchtigungsmaßnahmen ergänzen bestehende Instrumente wie z. B. militä-
rische Ausbildungshilfe und Ausstattungshilfe für ausländische Streitkräfte. Sie
können in jeder Phase einer Krise ergriffen werden, ziviler oder militärischer
Natur sein und präventiv, bewältigend oder nachsorgend wirken. Sie werden in
einem ressort- und fähigkeitsübergreifenden Ansatz festgelegt. Frühzeitiges
Zusammenwirken ziviler, polizeilicher, militärischer und rüstungskontrollpoliti-
scher Komponenten sichert langfristige Stabilisierung.
Unter Beachtung der geltenden rechtlichen und exportkontrollpolitischen Vor-
gaben kann die Ausrüstung der Partner nicht-letale (z. B. Aufklärungsfähigkei-
ten, Transportmittel) und letale Güter, sowie Güter mit doppeltem Verwen-
dungszweck umfassen. Die Ausrüstung berücksichtigt Bedarf und Standard
des Empfängerlandes und kann auch lokal beschafft werden. Materielle Unter-
stützung ist durch Einweisungs- und Ausbildungsmaßnahmen zu begleiten.
Mitveranschlagt sind Kosten der Vorbereitung, des Monitoring sowie der Eva-
luierung von Projekten.

697 01
-661

 

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Zwischenerwerb von EADS-An-
teilen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau

30 000  
  
 

30 000  
  
 

4 826  
  
  

Ausgaben für Investitionen

812 01
-042

 

Erwerb von Geräten für Luftfrachtkontrollen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

854 01
-813

 

Liquiditätsdarlehen an das Sondervermögen Energie- und Klimafonds -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

861 01
-669

 

Darlehen an die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunter-
nehmen (EdW) zur Finanzierung von Ansprüchen im Entschädigungsfall
"Phoenix"

-  
  
 

-  
24 306  

 

168  
  
  

861 02
-669

 

Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen fließen den Aus-
gaben zu.
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882 01
-820

 

Zuweisungen an Länder für Investitionen im Bereich der Seehäfen gem.
Art. 9 des Solidarpaktfortführungsgesetzes

38 346  
  
 

38 346  
  
 

38 346  
  
  

884 01
-813

 

Zuweisung an das Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungs-
fonds"

-  
  
 

3 500 000  
  
 

-  
  
  

893 01
-019

 

Baumaßnahmen zur Sicherung von privaten Wohnsitzen gefährdeter
Personen

2 500  
  
 

2 500  
491  

 

3 369  
  
  

Erläuterungen:

Die Gefährdungseinstufung von im Bundesdienst stehenden Personen und Mit-
gliedern der Verfassungsorgane erfordert häufig die sofortige Durchführung von
baulichen Sicherungsmaßnahmen. Um eine beschleunigte Durchführung der
Maßnahmen zu gewährleisten, ist der voraussichtliche Ausgabenbedarf zentral
veranschlagt.

Besondere Finanzierungsausgaben

912 01
-850

 

Zuführungen an die Kassenverstärkungsrücklage -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Gemäß § 62 BHO soll zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirt-
schaft ohne Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen durch möglichst regel-
mäßige Zuführung von Haushaltsmitteln eine Kassenverstärkungsrücklage bei der
Deutschen Bundesbank angesammelt werden.

915 01
-850

 

Zuführungen an die Konjunkturausgleichsrücklage -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Dieser Titel dient den Zuführungen des Bundes an die Konjunkturausgleichsrück-
lage nach § 7 StabG oder aufgrund von Verordnungen nach § 15 StabG.

971 01
-880

 

Zusätzliche Ausgaben nach Maßgabe des Gesetzes zur Förderung der
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln geleistet werden: Kap. 3201 Tit. 325 12 und Kap. 6002 Tit. 355 01.

Erläuterungen:

Nach § 6 Abs. 2 StabG können bei einer Abschwächung der allgemeinen Wirt-
schaftstätigkeit für die dort genannten Zwecke nach Maßgabe des § 8 Abs. 1
StabG zusätzliche Ausgaben geleistet werden.

Die Einrichtung des Leertitels ist in § 8 Abs. 1 Satz 1 StabG vorgesehen.

971 02
-880

 

Ausgabemittel zur Restedeckung 150 000  
  
 

250 000  
  
 

-  
  
  

971 03
-880

 

Aufwendungen deutscher Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit inter-
nationalen Einsätzen

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die auf Grundlage eines neuen Kabinettbeschlusses entstehenden

unterjährigen Mehrausgaben für zusätzliche einsatzbedingte Aufwen-
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dungen für kurzfristige und unvorhergesehene Verpflichtungen der Si-
cherheitskräfte im Zusammenhang mit neuen oder erweiterten inter-
nationalen Einsätzen können mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen gegen Einsparung geleistet wer-
den. Die Mehrausgaben sind im Kabinettbeschluss zu beziffern.
Vor Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen ist der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bundestages zu unterrichten.

2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Die Einsparung hat nach dem in den Erläuterungen festgelegten Ver-
teilungsschlüssel zu erfolgen.

3. Die Ausgaben sind bei den entsprechenden Titeln der jeweiligen Ein-
zelpläne zu buchen. Die Übertragbarkeit dieser Ausgaben ist ausge-
schlossen.

Erläuterungen:

Einzelplan Anteil
in Prozent

 

Epl. 04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt............................... 1,97
Epl. 05 Auswärtiges Amt..................................................................... 3,86
Epl. 06 Bundesministerium des Innern............................................... 5,95
Epl. 07 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz..... 0,65
Epl. 08 Bundesministerium der Finanzen........................................... 5,04
Epl. 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...................... 6,60
Epl. 10 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft........... 1,68
Epl. 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................ 1,11
Epl. 12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur....... 20,23
Epl. 14 Bundesministerium der Verteidigung...................................... 30,14
Epl. 15 Bundesministerium für Gesundheit........................................ 0,50
Epl. 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-

torsicherheit............................................................................ 2,47
Epl. 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend........................................................................................ 1,61
Epl. 21 Die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informations-

freiheit..................................................................................... 0,01
Epl. 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung............................................................................ 6,51
Epl. 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung...................... 11,67

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor (500 000)
 

(663 500)
 

 

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 461 71

und 971 71.

2. Die Mittel dienen zur Deckung eines eventuellen Mehrbedarfs auf-
grund von Besoldungs- und Tarifrunden sowie aufgrund der Ver-
setzung von Überhangpersonal gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG bei
den Personalausgaben in den Einzelplänen und können mit Einwil-
ligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen
werden.

3. Mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen können zur
Deckung des Mehrbedarfs in den Einzelplänen Mehrausgaben bei
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den Personalausgaben gegen Einsparung im jeweiligen Einzelplan
geleistet werden.

4. Die Ausgaben sind bei den entsprechenden Titeln der jeweiligen Ein-
zelpläne zu buchen.

461 71
-880

 

Verstärkung von Personalausgaben der Hgr. 4 500 000  
  
 

13 500  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Davon für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung:
300 Mio. €.

971 71
-880

 

Verstärkung von Personalausgaben der Hgr. 5 bis 9 -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Beiträge an internationale und supranationale Einrichtungen (365 776)
 

(50 810)
 

 

687 22
-022

 

Beitrag zur Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD)

25 400  
  
 

25 600  
  
 

21 479  
  
  

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb

des Mitglieds-
beitrags

in 1 000 €
(gerundet)

 
 
 

Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €

in Pro-
zent

 
in Tausend-

Fremdwährung
(gerundet)

 
 

in 1 000 €
(gerundet)

1 2 3 4 5 6
 

Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 10,30 25 400 25 400
Rechtsgrundlage: Gesetz
Zweck: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bei der Angabe des Beitragssatzes handelt es sich um ein gewichtetes Mittel.

687 24
-022

 

Zahlungen an die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
und ihre Sonderfonds

500  
  
 

500  
  
 

1 500  
  
  

Erläuterungen:

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) verwaltet ver-
schiedene Sonderfonds zugunsten ihrer Förderländer. Unter diesen Fonds befin-
det sich auch der multilaterale Treuhandfonds zugunsten der "Early Transition
Countries" (ETC-Fonds), der technische Unterstützung für die am wenigsten ent-
wickelten Einsatzländer der EBWE (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kirgisis-
tan, Moldau, Mongolei, Tadschikistan und Usbekistan) leistet. Die Bundesrepublik
Deutschland beteiligt sich seit 2009 jährlich mit 500 T€ am ETC-Fonds.
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836 21
-022

 

Erhöhung des Kapitalanteils an der Europäischen Investitionsbank -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Die Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund des Gesetzes zu den Verträgen
vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Europäischen Atomgemeinschaft vom 27. Juli 1957 (BGBl. II S. 753) Mitglied
der Europäischen Investitionsbank (EIB) geworden. Das Stammkapital der EIB
beträgt derzeit 243,3 Mrd. €. Der Kapitalanteil Deutschlands an der EIB beträgt
39,2 Mrd. €. Davon sind 3,5 Mrd. € eingezahlt; der Rest wirkt als Garantiekapital.

836 24
-022

 

Beteiligung am Grundkapital des Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM)

-  
  
 

-  
  
 

4 343 424  
  
  

Erläuterungen:

Der Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ist
am 27. September 2012 in Kraft getreten, der ESM hat am 8. Oktober 2012 seine
Arbeit aufgenommen. Nach dem Beitritt Litauens am 3. Februar 2015 beträgt das
ESM-Stammkapital rd. 704,8 Mrd. €, und setzt sich zusammen aus einzuzahlen-
dem Kapital in Höhe von rd. 80,5 Mrd. € und abrufbarem Kapital in Höhe von rd.
624,3 Mrd. €. Der Anteil Deutschlands am einzuzahlenden Kapital beträgt rd.
21,7 Mrd. € und der Anteil am abrufbaren Kapital rd. 168,3 Mrd. €, vgl. § 1 des
Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM-Finanzierungsgesetz - ESM-FinG) vom 13. September 2012 (BGBl. I
S. 1918). Deutschland hat seinen Anteil am einzuzahlenden Kapital in den Jahren
2012 bis 2014 geleistet.

836 25
-022

 

Beteiligung am Grundkapital der Asia Infrastructure Investment Bank
(AIIB)

339 876  
  
 

 
  
 

 
  
  

Erläuterungen:

Bezeichnung der Organisation
Rechtsgrundlage und

Zweck

Beitrag
der Bundesrepublik Deutschland

Besondere
(freiwillige)
Leistungen
außerhalb

des
Beitrags

in 1 000 €
(gerundet)

Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000 €in Pro-

zent

 
in Tausend-

Fremdwährung
(gerundet)

 
 

in 1 000 €
(gerundet)

1 2 3 4 5 6
 

Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)................................. 360 000 339 876 339 876
Rechtsgrundlage: Gründungserklärung
Zweck: Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwick-
lung Asiens
Differenzen durch Rundung möglich

Die Bundesregierung hat am 29. Juni 2015 die Gründungserklärung der Asian In-
frastructure Investment Bank (AIIB) zusammen mit 56 anderen Gründungsmitglie-
dern unterzeichnet. Das Gesamtkapital der AIIB wird 100 Mrd. USD betragen. Der
deutsche Eigenkapitalanteil wird rd. 900 Mio. USD einzuzahlendes Kapital betra-
gen, verteilt über den Zeitraum 2016 bis 2019, und rd. 3,6 Mrd. USD Gewährleis-
tungen als Garantiekapital ab 2016.

Ziel der AIIB als multilateraler Finanzinstitution ist es, nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung über die Finanzierung von Infrastruktur und anderer produktiver Sek-
toren in Asien zu fördern sowie die regionale Kooperation in enger Zusammenar-
beit mit den bestehenden bi- und multilateralen Finanzinstitutionen zu stärken.

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Zukunftsinvestitionen (2 134 833)
 

(-)
 

 

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.
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514 31
-021

 

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 5 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

517 31
-021

 

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 7 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

519 31
-021

 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

532 31
-011

 

Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 10 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

661 37
-411

 

Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-
Gebäudesanierungsprogramm", KfW (EKF)

12 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 200 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 12 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 16 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 32 000 T€
in künftigen Haushaltsjahren bis zu.................................... 140 000 T€

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

684 31
-261

 

Bundesprogramm KitaPlus 33 500  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Mit dem Programm "KitaPlus" im Ressortbereich des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend sollen Betreuungsangebote für Eltern und
Kinder mit besonderen Bedürfnissen und familiär bedingten besonderen Organi-
sationsformen geschaffen werden. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose, Alleiner-
ziehende und Schichtarbeiter sowie solche Berufsgruppen, deren Arbeitszeiten
auch an Wochenenden oder Feiertagen liegen. Dadurch soll die Erwerbstätigkeit
dieser Zielgruppen spezifisch unterstützt werden.

686 32
-649

 

Marktanreizprogramm Energieeffizienz 165 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 142 500 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 71 500 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 47 500 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 23 500 T€
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Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

Aus dem Titelansatz werden Aufwendungen für Programme, Maßnahmen und
Durchführung des NAPE einschließlich deren organisatorischer Umsetzung ge-
leistet.

686 34
-649

 

Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells für Energie-
effizienz

50 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 214 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 72 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 82 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 60 000 T€

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

Aus dem Titelansatz werden Aufwendungen für Programme, Maßnahmen und
Durchführung des NAPE einschließlich deren organisatorischer Umsetzung ge-
leistet.

686 35
-332

 

Nationale Klimaschutzinitiative (EKF) 150 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 300 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 150 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 150 000 T€

Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen bis zur Höhe von 1 500 T€ zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 31.

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

686 36
-649

 

Förderprogramm Energieeinsparcontracting 15 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

686 37
-649

 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 66 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 62 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 34 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 13 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 15 000 T€

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

- 40 -

6002 Allgemeine Bewilligungen

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 686 32 (Titelgruppe 03)



Aus dem Titelansatz werden Aufwendungen für Programme, Maßnahmen und
Durchführung des NAPE einschließlich deren organisatorischer Umsetzung ge-
leistet.

711 31
-021

 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 13 500  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

739 31
-021

 

Baumaßnahmen des Hochbaues im Ausland 2 500  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

741 31
-721

 

Investitionen in die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen)

500 333  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 000 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 300 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 700 000 T€

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
780 31, 891 31, 892 31 und 894 32.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur.

780 31
-731

 

Investitionen in die Bundeswasserstraßen 50 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 67 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 43 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 24 000 T€

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
741 31, 891 31, 892 31 und 894 32.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur.

811 31
-021

 

Erwerb von Fahrzeugen 4 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
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812 32
-011

 

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-
ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

16 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

882 31
-623

 

Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplans für Maßnahmen
des präventiven Hochwasserschutzes der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

100 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft.

882 32
-423

 

Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus 22 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffent-
lichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes
Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:

1. Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

2. Bis zu 2 Prozent der Mittel dürfen für die Projektträgerschaft (weitere adminis-
trative Abwicklung), Evaluierung sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit einge-
setzt werden. Hieraus können auch Vergütungen für die treuhänderische Ver-
waltung sowie Mandatartätigkeiten geleistet werden.

3. Gefördert werden investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nati-
onaler Wahrnehmbarkeit und Qualität mit überdurchschnittlichem Investitions-
volumen oder hohem Innovationspotenzial.

882 33
-691

 

Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infra-
strukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

24 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

883 31
-423

 

Stärkung VN-Standort Bonn 17 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.
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891 31
-742

 

Investitionen in die Bundesschienenwege 349 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 416 374 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 243 284 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 173 090 T€

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
741 31, 780 31, 892 31 und 894 32.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur.

Aus dem Gesamtansatz sollen insbesondere Maßnahmen der Lärmsanierung an
bestehenden Schienenwegen, das Seehafenhinterlandprogramm II (SHHV II), die
beschleunigte Ausrüstung der Bundesschienenwege mit dem European Rail Traf-
fic Management System (ERTMS), die Herstellung von Barrierefreiheit an kleine-
ren Bahnhöfen sowie die Verstärkung von Bedarfsplanmaßnahmen finanziert wer-
den. Aus dem Gesamtansatz dürfen der Aufbau und die Einführung eines
deutschlandweiten interoperablen Fahrgeldmanagements (“e-ticketing“) finanziert
werden. Damit sollen die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung so-
wie vom damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fi-
nanzierten Vorarbeiten weitergeführt werden. Aus dem Ansatz können auch die
Kosten zur Programmadministration sowie sonstige für die Durchführung von
Maßnahmen notwendigen Kosten (z. B. Gutachten, Studien, gutachterliche Stel-
lungnahmen) finanziert werden. Aus dem Gesamtansatz kann ein Teilbetrag
i. H. v. 1 900 T€  zur Finanzierung des Building Information Modeling (BIM) im
Rahmen des Vorhabens ABS/NBS Karlsruhe-Basel (StA 1, Rastatter Tunnel) ge-
leistet werden. Aus den Ausgabenansätzen dürfen auch Maßnahmen zur Digita-
len Kapazitätssteigerung im Schienennetz der Eisenbahnen des Bundes, Vorha-
ben der Schienenverkehrsforschung und der Weiterentwicklung, Erprobung und
Anwendung von innovativen Techniken zum Lärmschutz im Schienenverkehr und
Untersuchungen zu Lärm und Lärmwirkung finanziert werden.

891 32
-423

 

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht
Umbauen" der KfW

7 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 20 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 000 T€

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Gefördert werden Maßnahmen insbesondere zum Zwecke der alten- und behin-
dertengerechten Anpassung an Wohngebäuden. Die Förderung erfolgt durch Zu-
schüsse. Hierbei sollen Doppelförderungen (z. B. durch steuerliche Abzugsmög-
lichkeiten) ausgeschlossen werden. Die Zuschussgewährung bei Investitionen soll
20 Prozent des förderfähigen Investitionsvolumens nicht überschreiten. Aus den
Mitteln werden auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Man-
datartätigkeiten geleistet.

Für Modellvorhaben, Fachinformationen, Wettbewerbe, Öffentlichkeitsarbeit sowie
wissenschaftliche Begleitforschung können für das jeweilige Programmjahr bis zu
500 T€ verausgabt werden.
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891 33
-423

 

Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende 30 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 45 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 25 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-
gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Mit den "Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende"
sollen studentische Wohnungen gefördert werden, die nachhaltig d. h. flexibel
nutzbar (z. B. Umnutzung zum betreuten Wohnen) und klimaverträglich bei guter
Ökobilanz sind. Deshalb sollen Modellvorhaben für Mikro-Wohnungen gefördert
werden, die flexibel nutzbar sind und in der Warmmiete auf geringe Einkommen
eingehen. Gleichzeitig sollen Bauweisen unterstützt werden, die kurze Bauzeiten
bei hoher Qualität unterstützen und möglichst auf städtebaulichen Brachflächen
errichtet werden können.

Die Projekte werden durch ein wissenschaftliches Monitoring begleitet. Die so ent-
stehenden Dokumentationen sollen die gewonnenen Erkenntnisse transparent
darstellen und deren Verbreitung befördern.

891 34
-322

 

Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend
und Kultur

40 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 100 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 50 000 T€

Haushaltsvermerk:
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-
gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Bezeichnung 1 000 €
 

1. Förderung baulicher Maßnahmen mit besonderer Bedeutung im
Rahmen sozialer Stadtentwicklung................................................. 28 000

2. Förderung klimaschutzrelevanter Maßnahmen............................... 12 000

Zusammen............................................................................................ 40 000

Die Mittel dürfen auch für Ausgaben zur Finanzierung der im Zusammenhang mit
der Durchführung der Maßnahmen erforderlichen Projektträgerkosten (weitere ad-
ministrative Abwicklung), Evaluierung sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit ein-
gesetzt werden.
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892 31
-642

 

Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie

25 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 136 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 50 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 86 000 T€

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
741 31, 780 31, 891 31 und 894 32.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur.

Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programmadmi-
nistration sowie sonstige für die Durchführung von Maßnahmen notwendigen Kos-
ten (z. B. Gutachten, Studien, gutachterliche Stellungnahmen) finanziert werden.

893 31
-731

 

Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band) 1 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

893 32
-153

 

Berufliche Bildung für den Mittelstand - Fortbildungseinrichtungen 8 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

894 31
-164

 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen 3 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie.

Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Kap. 0901
Tit. 685 31.
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894 32
-692

 

Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus 400 000  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 540 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 420 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................. 120 000 T€

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfä-

hig: 741 31, 780 31, 891 31 und 892 31.

2. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur.

Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programmadmi-
nistration sowie sonstige für die Durchführung von Maßnahmen notwendigen Kos-
ten (z. B. Gutachten, Studien, gutachterliche Stellungnahmen) finanziert werden.

981 31
-890

 

Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -  
  
 

 
  
 

 
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 1 500 T€ der Einsparungen
bei folgendem Titel geleistet werden: 686 35.
Erläuterungen:

Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

461 72
-880

 

Verstärkung von Personalausgaben der Hgr. 4 für ziviles Überhangper-
sonal im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

 
  
 

650 000  
  
 

-  
  
  

687 25
-022

 

Deutscher Beitrag zum Catastrophe Containment and Relief Trust (CCR)  
  
 

24 710  
  
 

-  
  
  

882 02
-045

 

Beteiligung des Bundes an den Kosten des Landes Bayern für zusätzli-
che Sicherheitsmaßnahmen für den G7-Gipfel in Elmau

 
  
 

40 000  
  
 

-  
  
  

971 04
-880

 

Globale Mehrausgabe zur Verstärkung von Zahlungen in fremden Wäh-
rungen

 
  
 

300 000  
  
 

-  
  
  

971 09
-880

 

Zukunftsinvestitionen insbesondere für öffentliche Infrastruktur und Ener-
gieeffizienz

 
  
 

-  
  
 

-  
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Über das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "In-
vestitions- und Tilgungsfonds" (ITFG) in der Fassung des Ge-
setzes vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1577) hat der Bund in
den Jahren 2009 bis 2011 zusätzliche Maßnahmen zur Stüt-
zung der Konjunktur im Umfang von 19,9 Mrd. € finanziert.
Seit dem Jahr 2012 dürfen keine Fördermittel mehr ausge-
zahlt werden. Zur Finanzierung des Sondervermögens ist das

Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, Kredite bis zu ei-
ner Höhe von 25,2 Mrd. € aufzunehmen. Zur Tilgung der
Schulden des ITF wird seit 2010 der Teil des Bundesbankge-
winns verwendet, der den im Bundeshaushalt veranschlagten
Anteil übersteigt und nicht zur Tilgung der Schulden des Erb-
lastentilgungsfonds benötigt wird.

Überblick zur Anlage
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... -  -  -  2 991  
Übrige Einnahmen.................................................. -  -  -  408 266  

Gesamteinnahmen.................................................. -  -  -  411 257  
 

Ausgaben      
Schuldendienst........................................................ -  -  - 3 465 057 411 324  
Ausgaben für Investitionen...................................... -  -  -  -67  

Gesamtausgaben.................................................... -  -  - 3 465 057 411 257  
davon nicht flexibilisiert........................................... -  -  - 3 465 057 411 257  
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Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99
-813

 

Vermischte Einnahmen -  
  
 

-  
  
 

2 991  
  
  

Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen verringern die Einnahmen bei folgendem Titel: 325 01.

Übrige Einnahmen

162 01
-830

 

Sonstige Zinseinnahmen -  
  
 

-  
  
 

10  
  
  

Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen verringern die Einnahmen bei folgendem Titel: 325 01.

Erläuterungen:

Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Mittel nach dem ZuInvG werden
hier vereinnahmt.

221 01
-820

 

Zuführungen aus dem Bundesbankgewinn -  
  
 

-  
  
 

2 091 348  
  
  

Haushaltsvermerk:
Ist-Einnahmen verringern die Einnahmen bei folgendem Titel: 325 01.

325 01
-830

 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt -  
  
 

-  
  
 

-1 683 092  
  
  

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Krediten für die Finanzierung nach dem
ITFG. Aus diesem Titel werden auch Tilgungen geleistet.

Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

§ 45 Abs. 3 BHO ist nicht anzuwenden.

2. Das Bundesministerium der Finanzen erlässt im Rahmen eines Be-
wirtschaftungsrundschreibens allgemeine Verwaltungsvorschriften zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung.
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Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Schuldendienst

575 01
-830

 

Zinsen für Kreditaufnahmen am Geld- und Kapitalmarkt -  
  
 

-  
3 465 057  

 

411 324  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

2. Die Berechnung der Zinsen erfolgt unter Zugrundelegung der durch-
schnittlichen Verzinsung der Bruttokreditaufnahme des Bundes im je-
weiligen Jahr.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Finanzhilfen nach Art. 104 b GG für Zukunftsinvestitionen der Kommu-
nen und Länder

(-)
 

(-)
 

 

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Rückzahlungen von Finanzhilfen nach dem ZuInvG aus
nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln fließen den Ausgaben zu.

882 11
-813

 

Finanzhilfen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZuInvG -  
  
 

-  
  
 

-9  
  
  

882 12
-813

 

Finanzhilfen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZuInvG -  
  
 

-  
  
 

-58  
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Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Lfd.
Nr. Zweckbestimmung

Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €
1 2 3 4 5

 

1. Einnahmen
1.1 Gebühren, sonstige Entgelte für Garantiegewährung, Rekapitalisierung, Risikoübernah-

me, § 6a- und § 8a-Maßnahmen nach dem Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz......... 2 300 2 500 2 800
1.2 Zuweisung aus dem Bundeshaushalt................................................................................. 4 225 4 699 5 372
1.3 Sonstige Einnahmen........................................................................................................... - 500 2 683
1.4 Einnahmen aus BRRD-Umsetzungsgesetz
1.4.1 Verwaltungseinnahmen....................................................................................................... 4 900 - -
1.4.2 Kostenerstattungen nach dem BRRD-Umsetzungsgesetz................................................. 43 756 27 453 -
1.4.3 Übrige Einnahmen.............................................................................................................. 100 - -

Gesamteinnahmen............................................................................................................ 55 281 35 152 10 855
2. Ausgaben
2.1 Personalausgaben.............................................................................................................. 4 254 5 317 7 628
2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 2 215 2 347 3 228
2.3 Ausgaben für Investitionen.................................................................................................. 56 35 -
2.4 Ausgaben aus BRRD-Umsetzungsgesetz
2.4.1 Personalausgaben.............................................................................................................. 13 901 8 149 -
2.4.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 34 697 19 177 -
2.4.3 Ausgaben für Investitionen.................................................................................................. 83 52 -
2.4.4 Zinsen für Betriebsmitteldarlehen....................................................................................... 75 72 -
2.4.5 Besondere Finanzierungsausgaben................................................................................... - - -

Gesamtausgaben.............................................................................................................. 55 281 35 149 10 856
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Am 28. September 2010 hat die Bundesregierung ihr langfris-
tig angelegtes Energiekonzept beschlossen. Deutschland will
danach in Zukunft bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen
und hohem Wohlstandsniveau eine Vorreiterrolle hinsichtlich
Erneuerbarer Energien, Energieeffizienz, Klimaschutz und
Umweltschonung anstreben. Ein hohes Maß an Versorgungs-
sicherheit, ein wirksamer Klima- und Umweltschutz sowie eine
bezahlbare Energieversorgung sind zugleich wichtige Voraus-
setzungen dafür, dass Deutschland auch langfristig ein wett-
bewerbsfähiger Industriestandort bleibt. Einen wesentlichen
Beitrag zur Umsetzung dieses Energiekonzeptes leistet die

Errichtung des Energie- und Klimafonds (EKF) durch das Ge-
setz vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1807).
Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 6. Juni
2011 zur beschleunigten Energiewende fließen dem EKF seit
2012 sämtliche Erlöse aus der Versteigerung von Berechti-
gungen zur Emission von Treibhausgasen (nach Abzug der
Kosten für die Deutsche Emissionshandelsstelle) zu. Zur Sta-
bilisierung der Finanzierung der verschiedenen Förderpro-
gramme wird der EKF im Wirtschaftsjahr 2016 einen Zu-
schuss aus dem Bundeshaushalt (Epl. 60) nach Maßgabe des
Haushaltsgesetzes erhalten.

Überblick zur Anlage
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 1 198 837  900 116  +298 721  736 331  
Übrige Einnahmen.................................................. 773 000  781 000  -8 000  593 091  

Gesamteinnahmen.................................................. 1 971 837  1 681 116  +290 721  1 329 422  
 

Ausgaben      
Schuldendienst........................................................ -  -  -  -  
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 753 807  1 514 576  +239 231  1 223 569  
Ausgaben für Investitionen...................................... 218 030  166 540  +51 490  105 854  
Besondere Finanzierungsausgaben....................... -  -  -  -  

Gesamtausgaben.................................................... 1 971 837  1 681 116  +290 721  1 329 423  
davon nicht flexibilisiert........................................... 1 971 837  1 681 116  +290 721  1 329 423  

 
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2016
Verpflichtungsermächtigung.................................... 2 596 020 T€      
davon fällig:      
im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. 484 939 T€      
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. 381 891 T€      
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 493 807 T€      
im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 403 780 T€      
im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 231 327 T€      
im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 116 735 T€      
im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 115 423 T€      
im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 114 263 T€      
im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 87 440 T€      
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 86 700 T€      
im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 19 915 T€      
im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 7 475 T€      
im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 7 475 T€      
im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 7 475 T€      
im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 7 475 T€      
im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 7 475 T€      
im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 7 475 T€      
im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 4 485 T€      
im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 4 485 T€      
im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 4 485 T€      
ab dem Haushaltsjahr 2037 bis zu.......................... 1 495 T€      
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Einnahmen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Anlage 3 zu Kap. 6002.

Verwaltungseinnahmen

119 99
-860

 

Vermischte Einnahmen -  
  
 

-  
  
 

2 457  
  
  

132 02
-332

 

Erlöse aus der Versteigerung von Berechtigungen gemäß Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz

1 198 837  
  
 

900 116  
  
 

733 874  
  
  

Erläuterungen:
Mehr wegen höherem Basiswert für die Berechnung.

Übrige Einnahmen

162 01
-860

 

Erträge aus der Anlage der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Be-
treibergesellschaften der deutschen Kernkraftwerke

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

211 01
-820

 

Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt nach § 4 EKFG 773 000  
  
 

781 000  
  
 

498 942  
  
  

Haushaltsvermerk:
Die Höhe der Einnahmen ist auf den Ausgleich des Defizits beschränkt.

311 01
-830

 

Liquiditätsdarlehen aus dem Bundeshaushalt -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

359 01
-850

 

Entnahme aus Rücklage -  
  
 

-  
  
 

94 149  
  
  

Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: 661 01, 661 07, 683 02, 683 03,
683 04, 686 02, 686 03, 686 04, 686 05, 686 06, 686 07, 687 02,
687 04 und 891 01 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei fol-
gendem Titel: 919 01.

3. Einsparungen bei folgenden Titeln: 683 02, 683 03, 683 04, 686 03,
686 04, 687 02 und 687 04 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgenden Titeln: 661 07 und 891 01.
Die Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist in Höhe der im
HKR-Verfahren auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie zugewiesenen Mittel beschränkt. Bei der Inanspruchnahme des
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Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen zu be-
teiligen.

4. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
661 01, 683 04, 686 02, 686 05, 686 06 und 686 07.
Die Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist in Höhe der im
HKR-Verfahren auf das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit zugewiesenen Mittel beschränkt. Bei der
Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist das Bundesminis-
terium der Finanzen zu beteiligen.

5. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
683 02, 683 03, 683 04, 686 03, 686 04, 687 02 und 687 04.
Die Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist in Höhe der im
HKR-Verfahren auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie zugewiesenen Mittel beschränkt. Bei der Inanspruchnahme des
Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen zu be-
teiligen.

6. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
683 02 und 683 04.
Die Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist in Höhe der im
HKR-Verfahren auf das Bundesministerium für Bildung und For-
schung zugewiesenen Mittel beschränkt. Bei der Inanspruchnahme
des Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen zu
beteiligen.

7. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
683 02 und 686 06.
Die Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist in Höhe der im
HKR-Verfahren auf das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft zugewiesenen Mittel beschränkt. Bei der Inanspruchnah-
me des Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen
zu beteiligen.

8. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig
deckungsfähig: 661 01, 683 04, 686 02, 686 05, 686 06 und 686 07.
Die Deckungsfähigkeit ist in Höhe der im HKR-Verfahren auf das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit zugewiesenen Verpflichtungsermächtigungen beschränkt.
Sie gilt nur innerhalb des jeweiligen Fälligkeitsjahres und ist auf
5 Prozent der Jahressumme aller einbezogenen Titel begrenzt. Bei
der Inanspruchnahme des Deckungsvermerks ist das Bundesminis-
terium der Finanzen zu beteiligen.

9. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig
deckungsfähig: 683 02, 683 04, 686 03, 686 04, 687 02 und 687 04.
Die Deckungsfähigkeit ist in Höhe der im HKR-Verfahren auf das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zugewiesenen Ver-
pflichtungsermächtigungen beschränkt. Sie gilt nur innerhalb des je-
weiligen Fälligkeitsjahres und ist auf 5 Prozent der Jahressumme al-
ler einbezogenen Titel begrenzt. Bei der Inanspruchnahme des
Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen zu be-
teiligen.

10. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig
deckungsfähig: 683 02 und 683 04.
Die Deckungsfähigkeit ist in Höhe der im HKR-Verfahren auf das
Bundesministerium für Bildung und Forschung zugewiesenen Ver-
pflichtungsermächtigungen beschränkt. Sie gilt nur innerhalb des je-
weiligen Fälligkeitsjahres und ist auf 5 Prozent der Jahressumme al-
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ler einbezogenen Titel begrenzt. Bei der Inanspruchnahme des
Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen zu be-
teiligen.

11. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig
deckungsfähig: 683 02 und 686 06.
Die Deckungsfähigkeit ist in Höhe der im HKR-Verfahren auf das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zugewiesenen
Verpflichtungsermächtigungen beschränkt. Sie gilt nur innerhalb des
jeweiligen Fälligkeitsjahres und ist auf 5 Prozent der Jahressumme
aller einbezogenen Titel begrenzt. Bei der Inanspruchnahme des
Deckungsvermerks ist das Bundesministerium der Finanzen zu be-
teiligen.

12. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: Anlage 3 zu Kap. 6002.

13. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlich-
ungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

14. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Maßnahmen und Mo-
dellvorhaben ausgewertet, veröffentlicht und verbreitet werden.

Erläuterungen:

Projektträgerkosten und sonstige Umsetzungskosten für die Durchführung der
Maßnahmen können nach Maßgabe des Haushaltsführungs-Rundschreibens aus
den jeweiligen Programmausgaben geleistet werden.

Schuldendienst

561 01
-830

 

Zinsausgaben für Liquiditätsdarlehen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

581 01
-830

 

Tilgungsausgaben für Liquiditätsdarlehen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

661 01
-411

 

Förderung von Maßnahmen zur energetischen Stadtsanierung, KfW 22 440  
  
 

23 289  
  
 

5 855  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 45 100 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 3 649 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 2 958 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 5 300 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 6 890 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 807 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 100 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 4 788 T€
im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 4 128 T€
im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 3 220 T€
im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 2 780 T€
im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 480 T€

Haushaltsvermerk:
Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Förderung von Projekten,
Modellvorhaben, Fachinformationen und Öffentlichkeitsarbeit, Wettbe-
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werben und sonstigen Maßnahmen zur Erstellung und Umsetzung quar-
tiers- bzw. stadtteilbezogener integrierter Sanierungskonzepte mit ener-
getischer Zielsetzung sowie wissenschaftliche Begleitforschung und
Gutachten bis zur Höhe von 1 000 T€ geleistet werden.

Erläuterungen:

Das Förderprogramm ist Bestandteil des Energiekonzepts der Bundesregierung.
2016 stehen Programmmittel in Höhe von 50 Mio. € zur Verfügung.

Gefördert wird die Erstellung gebäudeübergreifender Quartierskonzepte, die Be-
gleitung durch Sanierungsmanager und die Umsetzung quartiersbezogener Lö-
sungen der energieeffizienten Wärmeversorgung und Wasserver- und Abwasser-
entsorgung. Investive Maßnahmen an Gebäuden werden angestoßen. Die
Förderung erfolgt durch zinsgünstige Darlehen einschließlich Tilgungszuschüsse
und Zuschüsse.

Aus den Ausgaben können auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung
sowie Mandatartätigkeit geleistet werden.

Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-
ausgaben

des
Bundes
1 000 €

 
Verausgabt

bis
2014

1 000 €

 
 

Bewilligt
2015

1 000 €

Nach 2015
übertra-

gene Aus-
gabereste
1 000 €

 
Veran-
schlagt
2016

1 000 €

Vorbe-
halten

für
2017 ff
1 000 €

1 2 3 4 5 6 7
 

1. Förderprogramm bis 2014........................................................... 50 000 6 209 18 389 - 11 340 14 062
2. Förderprogramm 2015................................................................. 50 000 - 4 900 - 6 200 38 900
3. Förderprogramm 2016................................................................. 50 000 - - - 4 900 45 100

Zusammen........................................................................................ 150 000 6 209 23 289 - 22 440 98 062

661 07
-411

 

Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-
Gebäudesanierungsprogramm", KfW

641 548  
  
 

506 974  
  
 

350 866  
  
  

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 486 535 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 89 205 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu.............................................. 114 120 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................. 238 205 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................. 279 565 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 191 360 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 109 135 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 109 135 T€
im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 109 135 T€
im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 83 720 T€
im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 83 720 T€
im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 19 435 T€
im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 7 475 T€
im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 7 475 T€
im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 7 475 T€
im Haushaltsjahr 2031 bis zu................................................. 7 475 T€
im Haushaltsjahr 2032 bis zu................................................. 7 475 T€
im Haushaltsjahr 2033 bis zu................................................. 7 475 T€
im Haushaltsjahr 2034 bis zu................................................. 4 485 T€
im Haushaltsjahr 2035 bis zu................................................. 4 485 T€
im Haushaltsjahr 2036 bis zu................................................. 4 485 T€
ab dem Haushaltsjahr 2037 bis zu......................................... 1 495 T€

Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: 683 02, 683 03, 683 04, 686 03, 686 04,
687 02 und 687 04.
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2. Die Ausgaben sind in Höhe von 100 000 T€ mit folgendem Titel ge-
genseitig deckungsfähig: 891 01.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-
tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
Die Deckungsfähigkeit ist beschränkt auf einen Betrag von bis zu
100 000 T€.

4. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Förderung von Projekten,
Modellvorhaben, Fachinformationen und Öffentlichkeitsarbeit, Wettbe-
werben und sonstigen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizi-
enz und Verbesserung des Klimaschutzes im Gebäudebereich sowie
wissenschaftliche Begleitforschung und Gutachten bis zur Höhe von
5 000 T€ geleistet werden.

Erläuterungen:

Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des CO2-
Ausstoßes im Gebäudebestand sowie die Errichtung/Herstellung von Effizienz-
häusern. Die Förderung erfolgt durch zinsgünstige Darlehen, die mit einem Teil-
schulderlass ergänzt werden können, und Zuschüsse.

Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-
ausgaben

des
Bundes
1 000 €

 
Verausgabt

bis
2014

1 000 €

 
 

Bewilligt
2015

1 000 €

Nach 2015
übertra-

gene Aus-
gabereste
1 000 €

 
Veran-
schlagt
2016

1 000 €

Vorbe-
halten

für
2017 ff
1 000 €

1 2 3 4 5 6 7
 

1. Förderprogramme bis 2015......................................................... 4 767 714 350 866 506 974 - 628 083 3 281 791
2. Förderprogramm 2016................................................................. 1 500 000 - - - 13 465 1 486 535

Zusammen........................................................................................ 6 267 714 350 866 506 974 - 641 548 4 768 326

Aus den Ausgaben können auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung
sowie Mandatartätigkeit geleistet werden. Das Förderprogramm 2016 umfasst
einschließlich der Zuschussmittel (Kapitel 6092 Titel 891 01) sowie der im Kapitel
6002 Titel 661 37 veranschlagten Mittel i. H. v. 200 Mio. € ein Programmvolumen
in Höhe von 2,0 Mrd. €.

Mehr wegen Anpassung an Zuschussbedarf.

683 02
-165

 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz

187 246  
  
 

74 608  
  
 

68 693  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 183 538 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 48 955 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 32 412 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 61 771 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 40 400 T€

Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Anwendungsorientierte Forschung (BMWi)..................................... 121 637
2. Grundlagenforschung (BMBF)........................................................ 41 009
3. sonstige Forschung (BMEL)............................................................ 24 600

Zusammen............................................................................................ 187 246

Zu 1.:
Energieeffizienz sowie der Ausbau und die Integration der erneuerbaren Energien
sind die zwei Säulen des Energiekonzepts der Bundesregierung. Der bis zum Jahr
2050 geplante Umbau der deutschen Energieversorgung ist nur durch erhebliche
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technologische Innovationen in nahezu allen Komponenten des Energiesystems
erreichbar und setzt intensive Forschung, Entwicklung und Demonstration in Pilot-
projekten voraus. Die Energieversorgung ist aus diesen Gründen ein strategi-
sches Element der Energie- und Wirtschaftspolitik bei der Gestaltung der Energie-
wende. Unterstützt werden Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvor-
haben entlang der gesamten Energiekette von der Umwandlung über den Trans-
port und die Speicherung bis zur Anwendung in verschiedenen Sektoren. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt auf systemübergreifenden Fragestellungen.
Zu 2.:
Es soll Grundlagenwissen generiert werden, das der anwendungsorientierten For-
schung und der Anwendung bereitgestellt werden kann, zu den Schwerpunkten:
Ausbau der Energienetze, Photovoltaik inkl. organischer Photovoltaik (OPV), Bio-
energie sowie kontinuerliche Energiesystemforschung, die den Umbau des Ener-
giesystems wissenschaftsbasiert begleitet.

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 2015
1 000 €

Ist 2014
1 000 €

 
Kap. 6092 Tit. 683 01 ............................................ 106 321 64 772

683 03
-634

 

Zuschüsse an stromintensive Unternehmen zum Ausgleich von emissi-
onshandelsbedingten Strompreiserhöhungen

245 000  
  
 

203 220  
  
 

312 797  
  
  

Erläuterungen:

Durch die Strompreiskompensation werden Beihilfen zum teilweisen Ausgleich
der auf den Strompreis übergewälzten Kosten des europäischen Emissionshan-
dels gewährt. Die Strompreiskompensation können nur Unternehmen aus Sekto-
ren in Anspruch nehmen, die aufgrund ihrer Stromintensität und ihrer Stellung im
internationalen Wettbewerb einer Verlagerungsgefahr ins außereuropäische Aus-
land ausgesetzt sind. Diese Sektoren wurden von der EU-Kommission festgelegt.
Die Strompreiskompensation wird nachschüssig ausgezahlt.

Mehr wegen höherem Basiswert für die Berechnung.

683 04
-165

 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität 210 000  
  
 

223 715  
  
 

270 626  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 177 680 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 48 157 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 46 490 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 51 648 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 20 725 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 660 T€

Haushaltsvermerk:
1. Erstattungen der EU für die Entwicklung des Europäischen For-

schungsraums (ERA-Net) durch Koordinierung nationaler FuE-Aktivi-
täten fließen den Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Erläuterungs-
nummer zu.

2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

3. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus die-
sem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mitt-
leren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundes-
behörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller
oder Bieter auftreten. Die Feststellung der Auftragswürdigkeit erfolgt
im Vergabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im
Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsver-
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fahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haus-
haltsmittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden
und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereit-
gestellt.

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)................. 83 300
2. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).................. 66 500
3. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)... 28 700
4. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit (BMUB).............................................................................. 31 500

Zusammen............................................................................................ 210 000

Ziel des Regierungsprogramms Elektromobilität ist es, Deutschland zum Leitmarkt
und Leitanbieter bei der Elektromobilität zu entwickeln. Daher werden die vier be-
teiligten Ministerien BMWi, BMVI, BMUB und BMBF unter Berücksichtigung der
Empfehlungen des Fortschrittsberichtes (4. Bericht) der Nationalen Plattform
Elektromobilität die marktorientierte Forschung und Entwicklung in diesem Be-
reich forcieren. In Ergänzung zu den bewährten FuE-Maßnahmen werden “techni-
sche Leuchtturmprojekte“ etabliert sowie in sog. “Schaufenstern Elektromobilität“
die verschiedenen Technologien unter realen Bedingungen erprobt, um deren
Weiterentwicklung zu beschleunigen und Erkenntnisse hinsichtlich Energiever-
brauch und Umweltwirkungen der Elektromobilität, deren Integration in Mobilitäts-
konzepte und die Wirksamkeit ordnungspolitischer Maßnahmen zu gewinnen.

Aus dem Titel können auch Ausgaben für Investitionen geleistet werden.

686 02
-332

 

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, Klimaschutzplan 2050 5 000  
  
 

 
  
 

 
  
  

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 4 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 3 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:

Es sollen Aufträge vergeben und Zuwendungen gewährt werden für strategische
Maßnahmen und Projekte zur Begleitung und zum Monitoring sowie zur Fort-
schreibung und Überprüfung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 sowie des
Klimaschutzplans 2050 insbesondere:

1. Klimaschutzkonzepte,

2. Gutachten, Studien,

3. Dialogprozesse und Öffentlichkeitsarbeit zur Beteiligung der relevanten gesell-
schaftlichen Interessengruppen und der Bürger,

4. Einrichtung und Begleitung von Gremien für zivilgesellschaftliche und wissen-
schaftliche Begleitung des Umsetzungs-, Überprüfungs- und Fortschreibungs-
prozesses.

686 03
-649

 

Förderung der rationellen und sparsamen Energieverwendung - Energie-
effizienzfonds

180 272  
  
 

140 144  
  
 

28 554  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 167 900 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 69 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 34 900 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 32 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 32 000 T€
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Erläuterungen:

Gefördert werden zusätzliche Programme, Projekte und Maßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz, insbesondere:

1. Energieeffizienzkonzepte,

2. Richtlinien und Programme (z. B. Querschnittstechnologien, Energiemanage-
mentsysteme, Produktionsprozesse, Energiespar-Contracting, Nationale Top-
Runner-Initiative, Modernisierungsoffensive innovative Netze),

3. Evaluierung, Weiterentwicklung und Begleitung der Energieeffizienzprogram-
me,

4. Einzelprojekte im Bereich der Energieeffizienz,

5. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Energieeffizienzprogramme.

Mehr wegen verstärkter Effizienzmaßnahmen.

686 04
-649

 

Markteinführungsprogramm zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer
Energien

112 231  
  
 

101 290  
  
 

18 172  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 94 200 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 40 000 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 25 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 15 000 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 5 000 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 500 T€
im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 500 T€
im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 500 T€
im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................................... 500 T€
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 200 T€

Erläuterungen:

Gefördert werden innovative Technologien zum Einsatz erneuerbarer Energien,
insbesondere zur Wärme- und Kälteerzeugung in Wohngebäuden und Nichtwohn-
gebäuden.

Mehr wegen überarbeiteter Förderkonditionen.

686 05
-332

 

Nationale Klimaschutzinitiative 103 164  
  
 

106 459  
  
 

95 593  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 131 705 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 54 244 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 31 934 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 35 527 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€

Erläuterungen:

Gefördert werden Programme und Projekte der Nationalen Klimaschutzinitiative
(NKI), insbesondere:

1. Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in Kommunen sowie so-
zialen und kulturellen Einrichtungen

2. Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an gewerblichen Kälteanlagen

3. Richtlinie zur Förderung von KWK-Anlagen bis 20 kWel

4. Informationen zur Förderung von Klimaschutzprojekten für die Bereiche
Wirtschaft, Kommunen, Verbraucher und Bildung im Rahmen der NKI

- 59 -

Anlage 3
Wirtschaftsplan des Energie- und Klimafonds

(6092)

6002

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 686 03



5. Richtlinien zur Förderung der Anschaffung von diesel-elektrischen Hybrid-
bussen im öffentlichen Nahverkehr

6. Projektaufruf Modellvorhaben Gebäudebestand (Energieeffizienz und Denk-
malschutz)

7. Projektaufruf Modellvorhaben Neubau - Förderung energieeffizienter Ge-
bäude - Weiterentwicklung von Plus-Energie-Gebäuden

8. Einzel- und Modellprojekte im Bereich Klimaschutz

9. Informations- und Qualifikationsmaßnahmen sowie Gutachten und Studien
zum Klimaschutz

10. Evaluierung, Begleitung und Weiterentwicklung der Nationalen Klimaschutz-
initiative und ihrer Programme

686 06
-523

 

Waldklimafonds 17 608  
  
 

14 345  
  
 

4 450  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 21 412 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 5 297 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 7 392 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 8 723 T€

Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB).............................................................................. 8 804

2. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)...... 8 804

Zusammen............................................................................................ 17 608

Es sollen u. a. Maßnahmen von privaten und öffentlichen Stellen zur Anpassung
der Wälder an die Folgen des Klimawandels und zur Vermeidung von Treibhaus-
gasemissionen sowie zur Sicherung und Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung
von Wäldern und Holzprodukten gefördert werden.

Hierunter fallen auch Maßnahmen zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen
Landschaftswasserhaushaltes, der Erhalt und die Sicherung von Waldmooren, die
Wiederherstellung und Neuanlage von naturverträglich genutzten Au- und Feucht-
wäldern sowie die Anlage von Referenzflächen und die Neuanlage von Wald. Da-
bei ist der Schutz der Biodiversität sicherzustellen.

Im Rahmen dieses Titels können auch Forschungs-, Entwicklungs-, Modell- und
Demonstrationsvorhaben, die Entwicklung und Bereitstellung von Informationen
zu Ausmaß und Auswirkungen des Klimawandels auf Waldökosysteme sowie von
Möglichkeiten zum Ausbau des Kohlenstoffspeicherpotenzials im Wald und von
Holzprodukten gefördert werden.

Gefördert werden kann auch der Wissenschaftstransfer in die Praxis und Schu-
lungs- und Aufklärungsmaßnahmen sowie Präventionsmaßnahmen zur Vermei-
dung und Bewältigung von großflächigen Schadereignissen im Wald.

Ausgaben dürfen auch für vorbereitende Arbeiten, Studien, gutachtliche Stellung-
nahmen, Projektmanagementkosten geleistet werden.

Aus dem Titel können auch Ausgaben für Investitionen geleistet werden.

Bezeichnung Zuschüsse
1 000 €

Investitionen
1 000 €

1 2 3
 

Waldklimafonds......................................................... 8 804 8 804
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686 07
-332

 

Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 5 031  
  
 

4 897  
  
 

508  
  
  

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 250 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 550 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 275 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 425 T€

Erläuterungen:

Grundlage der Förderung ist die von der Bundesregierung beschlossene Deut-
sche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) vom 17. Dezember 2008
und der darauf aufbauende Aktionsplan Anpassung vom 31. August 2011.

Gefördert werden Vorhaben zur Erstellung von Anpassungskonzepten in Unter-
nehmen sowie von Bildungsangeboten im Bereich Anpassung an die Folgen des
Klimawandels und der Aufbau kommunaler Leuchtturmvorhaben sowie interkom-
munaler und regionaler Verbünde zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels. Projekte zur Evaluierung und Weiterentwicklung des Programms können
ebenfalls finanziert werden.

687 01
-332

 

Internationaler Klima- und Umweltschutz -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen müssen mindes-

tens zu 90 Prozent ODA-anrechenbar sein.

2. Zinssubventionen dürfen bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit auch
kapitalisiert an den mit der bankenmäßigen Abwicklung beauftragten
Treuhänder (§ 44 Abs. 2 BHO) ausgezahlt werden.

687 02
-649

 

Internationale Energiezusammenarbeit, Rohstoffpartnerschaften sowie
Technologiezusammenarbeit

18 679  
  
 

5 397  
  
 

2 051  
  
  

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 26 300 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................... 10 682 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 8 610 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 7 008 T€

Erläuterungen:

Gefördert werden internationale Energiezusammenarbeit, Rohstoffpartnerschaf-
ten sowie Technologiezusammenarbeit.

Darunter im Bereich Energie: Maßnahmen zur Unterstützung und Fortsetzung von
bilateralem und multilateralem Austausch, vor allem mit dem Ziel, für die deutsche
Energiewende zu werben und Nachahmer zu finden, Partnerländer beim Aufbau
einer nachhaltigen Energieversorgung zu unterstützen und die Versorgungssi-
cherheit mit energetischen Rohstoffen zu sichern. Dazu dienen u. a. Sekretariate
in Partnerländern, Schulungen, Studien und Veranstaltungen mit internationaler
Beteiligung.

Im Bereich Rohstoffe: Gefördert werden Maßnahmen auf dem Gebiet der Er-
schließung, Gewinnung und Nutzung nichtenergetischer mineralischer Rohstoffe
im Rahmen von Rohstoffpartnerschaften und verstärkter Zusammenarbeit mit roh-
stoffreichen Ländern. Dazu zählen z. B. der Aufbau von Kompetenzzentren für
Bergbau und Rohstoffe in den AHKs, Beratung bei der Einführung von Gesetzen
im Bergbaubereich, Investorenhandbücher, Machbarkeitsstudien zur Verbesse-
rung des Zugangs und zur wirtschaftlichen Nutzung von mineralischen Rohstoff-
vorkommen, Haldenuntersuchungen oder internationale Veranstaltungen zu Roh-
stoffen.
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Im Bereich Technologiezusammenarbeit: Bei den UN-Klimaverhandlungen wurde
die Einrichtung des sog. Technologiemechanismus im Bereich klimarelevanter
Technologien beschlossen. Damit soll die technologische Zusammenarbeit hin-
sichtlich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Unterstützung von Ent-
wicklungs- und Schwellenländern bei der Ermittlung ihres technologischen Be-
darfs etc. verbessert werden. Auf nationaler Ebene wird der
Technologiemechanismus durch eine nationale Kontaktstelle (NDE) umgesetzt.

Mehr wegen Neuaufnahme intern. Energiezusammenarbeit.

687 04
-332

 

Förderung im Rahmen der EU-Richtlinie Erneuerbare Energien 5 588  
  
 

3 917  
  
 

632  
  
  

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 400 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................................. 2 400 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................................. 1 000 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 1 000 T€

Erläuterungen:

Gefördert wird die Kooperation mit anderen Staaten bei der Umsetzung der EU-
Richtlinie Erneuerbare Energien, insbesondere zur Umsetzung der Kooperations-
mechanismen zur grenzüberschreitenden Förderung der erneuerbaren Energien
sowie zur Weiterentwicklung der nationalen und europäischen Rahmenbedingun-
gen für die Förderung und Integration Erneuerbarer Energien in den EU-Strom-
markt.

Ausgaben für Investitionen

871 01
-680

 

Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des Bundes gegen-
über der KfW für Maßnahmen der KfW zur Förderung der ersten zehn
Offshore-Windparks

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Soweit Schadensfälle nicht aus Einnahmen der KfW, die im Zusammenhang mit
der Durchführung der Maßnahmen angefallen sind, abgedeckt werden können,
sind diese aus Mitteln des Sondervermögens zu decken.

871 02
-680

 

Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des Bundes gegen-
über der KfW für zinssubventionierte Darlehen der KfW für Maßnahmen
des internationalen Klima- und Umweltschutzes

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:

Schadensfälle, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahmen an-
gefallen sind, sind aus den Mitteln des Sondervermögens zu decken.
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891 01
-411

 

Zuschüsse an Privateigentümer zur Förderung von Maßnahmen zur
energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm"
der KfW

218 030  
  
 

166 540  
  
 

105 854  
  
  

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 244 000 T€
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................................. 106 800 T€
im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................................... 72 800 T€
im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 35 200 T€
im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 9 200 T€
im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: 683 02, 683 03, 683 04, 686 03, 686 04,
687 02 und 687 04.

2. Die Ausgaben sind in Höhe von 100 000 T€ mit folgendem Titel ge-
genseitig deckungsfähig: 661 07.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-
tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 661 07.
Die Deckungsfähigkeit ist beschränkt auf einen Betrag von bis zu
100 000 T€.

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-
ausgaben

des
Bundes
1 000 €

 
Verausgabt

bis
2014

1 000 €

 
 

Bewilligt
2015

1 000 €

Nach 2015
übertra-

gene Aus-
gabereste
1 000 €

 
Veran-
schlagt
2016

1 000 €

Vorbe-
halten

für
2017 ff
1 000 €

1 2 3 4 5 6 7
 

1. Förderprogramme bis 2015......................................................... 575 674 105 854 166 540 - 162 030 141 250
2. Förderprogramm 2016................................................................. 300 000 - - - 56 000 244 000

Zusammen........................................................................................ 875 674 105 854 166 540 - 218 030 385 250

Gefördert werden umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen zum KfW-
Effizienzhaus, energetisch hocheffiziente Einzelmaßnahmen im Gebäudebestand
sowie die qualifizierte energetische Fachplanung und Baubegleitung von energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen. Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse.

Aus den Ausgaben können auch Vergütungen für die treuhändische Verwaltung
sowie Mandatartätigkeit geleistet werden.

Mehr wegen Anpassung an Zuschussbedarf.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01
-850

 

Zuführung an Rücklage -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-
teln geleistet werden: 661 01, 661 07, 683 02, 683 03, 683 04, 686 02,
686 03, 686 04, 686 05, 686 06, 686 07, 687 02, 687 04, 871 01, 871 02
und 891 01.

972 01
-880

 

Globale Minderausgabe -  
  
 

-  
  
 

-  
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Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

683 01
-165

 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: Erneuerbare Energien  
  
 

106 321  
  
 

64 772  
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In Ausführung des Gesetzes zur Errichtung eines Sonderver-
mögens "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz -
AufbhG) vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401) wird ein nationa-
ler Fonds "Aufbauhilfe" als Sondervermögen des Bundes
errichtet.
Der Fonds dient der Leistung von Hilfen in den im Sommer
2013 vom Hochwasser betroffenen Ländern. Mit den Fonds-
mitteln werden Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasser-
schäden und zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur fi-
nanziert. Sein Volumen beträgt 8 Mrd. Euro. Die Länder
beteiligen sich an der Finanzierung durch die Übernahme von

Zinsen und Tilgungen. Dies erfolgt in den Jahren 2014 bis
2019 durch eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung zwi-
schen Bund und Ländern und in den Jahren 2020 bis 2033
durch direkte Zahlungen der Länder an den Bund. Weitere
Mittel kommen aus dem EU-Solidaritätsfonds.
Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 AufbhG werden die von Bund und
Ländern geleisteten Soforthilfen, über die im Jahr 2013 Ver-
waltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Län-
dern geschlossen wurden, aus den Mitteln des Fonds erstat-
tet.

Überblick zur Anlage
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Übrige Einnahmen.................................................. -  -  -  7 484 497  

Gesamteinnahmen.................................................. -  -  -  7 484 497  
 

Ausgaben      
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). -  -  -  395 814  
Ausgaben für Investitionen...................................... -  -  -  384 628  
Besondere Finanzierungsausgaben....................... -  -  -  6 704 055  

Gesamtausgaben.................................................... -  -  -  7 484 497  
davon nicht flexibilisiert........................................... -  -  -  7 484 497  
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Anlage 4
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Aufbauhilfe"

(6095)

6002



Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01
-813

 

Zuführungen des Bundes -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

272 01
-813

 

Zuschüsse von der Europäischen Union -  
  
 

-  
  
 

40 000  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebun-
den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Anlage 4 zu Kap. 6002.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Infrastruktur des Bundes (-)
 

(-)
 

 

359 11
-850

 

Entnahme aus Rücklage -  
  
 

-  
  
 

1 302 187  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind gemäß Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz zweck-
gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 01 Kap. 6095.

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Beseitigung der Hochwasserschäden in den Ländern (-)
 

(-)
 

 

359 21
-850

 

Entnahme aus Rücklage -  
  
 

-  
  
 

6 142 310  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind gemäß Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz zweck-
gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Tgr. 02 Kap. 6095.

Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 und 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe

der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 272 01, 359 11 und 359 21.

2. Erstattungen und Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.
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6002 Anlage 4
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Aufbauhilfe"
(6095)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Titelgruppe 01

Tgr. 01 Infrastruktur des Bundes (-)
 

(-)
 

 

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben der Tgr. 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

611 01
-820

 

Zuführung an den Bund -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

741 11
-721

 

Aufwendungen für Bundesautobahnen -  
  
 

-  
  
 

1 135  
  
  

741 12
-722

 

Aufwendungen für Bundesstraßen -  
  
 

-  
  
 

9 556  
  
  

741 13
-731

 

Aufwendungen für Bundeswasserstraßen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

741 14
-813

 

Aufwendungen für Liegenschaften der Ressorts und sonstiges Vermögen
des Bundes

-  
  
 

-  
  
 

5 720  
  
  

891 11
-742

 

Aufwendungen für Eisenbahnen des Bundes zur Beseitigung von Schä-
den am Bundesschienenwegenetz und für das Bundeseisenbahnvermö-
gen

-  
  
 

-  
  
 

26 662  
  
  

919 11
-850

 

Zuführung an Rücklage -  
  
 

-  
  
 

1 299 114  
  
  

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Beseitigung der Hochwasserschäden in den Ländern (-)
 

(-)
 

 

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben der Tgr. 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

611 21
-820

 

Erstattung an den Bund -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

612 21
-820

 

Soforthilfen der Länder -  
  
 

-  
  
 

15 561  
  
  

697 21
-813

 

Programm zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirt-
schaftsnaher Infrastruktur

-  
  
 

-  
  
 

105 410  
  
  

697 22
-813

 

Programm zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Land-
und Forstwirtschaft sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen In-
frastruktur im Außenbereich von Gemeinden

-  
  
 

-  
  
 

108 697  
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Anlage 4
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Aufbauhilfe"

(6095)

6002

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



698 21
-813

 

Programm zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater Haus-
halte und Wohnungsunternehmen

-  
  
 

-  
  
 

154 852  
  
  

698 22
-813

 

Programm zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und
Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft

-  
  
 

-  
  
 

10 546  
  
  

698 23
-813

 

Programm zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unab-
hängig von der Trägerschaft

-  
  
 

-  
  
 

748  
  
  

882 21
-813

 

Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden -  
  
 

-  
  
 

159 209  
  
  

882 22
-813

 

Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder -  
  
 

-  
  
 

182 346  
  
  

893 21
-813

 

Reserve zur Aufteilung nach weiterer Schadensbewertung -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

919 21
-850

 

Zuführung an Rücklage -  
  
 

-  
  
 

5 404 941  
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6002 Anlage 4
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Aufbauhilfe"
(6095)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02



Überblick zur Anlage
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Übrige Einnahmen.................................................. -  3 500 000  -3 500 000  -  

Gesamteinnahmen.................................................. -  3 500 000  -3 500 000  -  
 

Ausgaben      
Ausgaben für Investitionen...................................... -  3 500 000  -3 500 000  -  
Besondere Finanzierungsausgaben....................... -  -  -  -  

Gesamtausgaben.................................................... -  3 500 000  -3 500 000  -  
davon nicht flexibilisiert........................................... -  3 500 000  -3 500 000  -  
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Anlage 5
Wirtschaftsplan des Sondervermögens

"Kommunalinvestitionsförderungsfonds" (6096)

6002



Einnahmen

Übrige Einnahmen

334 01
-813

 

Zuführungen des Bundes -  
  
 

3 500 000  
  
 

-  
  
  

359 01
-850

 

Entnahme aus Rücklagen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind gemäß Kommunalinvestitionsförderungsfonds-Er-
richtungsgesetz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 882 01 und 919 01.

Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-

nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 359 01.

2. Erstattungen und Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.

Ausgaben für Investitionen

882 01
-813

 

Finanzhilfen gemäß § 3 KInvFG -  
  
 

3 500 000  
  
 

-  
  
  

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01
-850

 

Zuführung an Rücklage -  
  
 

-  
  
 

-  
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6002 Anlage 5
Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Kommunalinvestitionsförderungsfonds" (6096)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In diesem Kapitel sind Leistungen im Zusammenhang mit der
deutschen Einheit veranschlagt. Hier sind unter anderem der
Entschädigungsfonds, auf den Bund übergegangene An-
sprüche und Verpflichtungen des ehemaligen Erblastentil-

gungsfonds (ELF), Verpflichtungen des Bundes gemäß dem
Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz sowie dem Beruf-
lichen Rehabilitierungsgesetz, der Fonds “Deutsche Ein-
heit“ (FDE) und der Mauerfonds zusammengefasst.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die in diesem Kapitel veranschlagten Leistungen im Zusam-
menhang mit der deutschen Einheit dienen der Erfüllung von
Rechtsverpflichtungen.
Der Entschädigungsfonds als nicht rechtsfähiges Sonder-
vermögen des Bundes erbringt Wiedergutmachungsleistun-
gen für Vermögensverluste im Gebiet der ehemaligen DDR.
Seine Einnahmequellen sind in § 10 Entschädigungsgesetz
aufgeführt. Der Großteil dieser Einnahmen ist im Laufe der
Zeit stark zurückgegangen. Die im Gesetz ebenfalls genann-
ten Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, die den Entschädi-
gungsfonds seit dem Jahr 2008 überwiegend finanzieren,
richten sich nach der voraussichtlichen Abarbeitung der Ent-
schädigungsverfahren.
Der ELF wird durch das Gesetz zur Änderung von Gesetzen
über Sondervermögen zum 31. Dezember 2015 aufgelöst und
der Bund tritt in die Rechte und Pflichten des Fonds ein. Der
Fonds übernahm zum 1. Januar 1995 die aufgelaufenen Ver-
bindlichkeiten des Kreditabwicklungsfonds der ehemaligen
DDR und der Treuhandanstalt. Diese Verbindlichkeiten sind
zum größten Teil getilgt. Einnahmen ergeben sich hauptsäch-
lich aus umgeschuldeten Auslandsforderungen der ehemali-
gen DDR. Da seit 1999 der Schuldendienst für die Schulden
des ELF unmittelbar aus dem Bundeshaushalt geleistet wur-
de, stehen diese Einnahmen dem Bundeshaushalt zu.
Das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz ermöglicht die
Aufhebung rechtsstaatswidriger Entscheidungen von Gerich-
ten und Organen der ehemaligen DDR bzw. von deutschen
Gerichten und Behörden in der sowjetischen Besatzungszone
über Freiheitsentziehung. Die strafrechtliche Rehabilitierung
begründet Ansprüche auf Ausgleichszahlungen und ist Vor-
aussetzung für die Rückgabe von Vermögenswerten, die im
Zusammenhang mit der aufzuhebenden Entscheidung einge-
zogen worden sind, oder für eine entsprechende Entschädi-
gung. Diese Leistungen werden auch ehemaligen politischen
Häftlingen gewährt, darunter denjenigen, die nicht von einem
deutschen Gericht rehabilitiert werden können, weil sie von

der sowjetischen Besatzungsmacht aus politischen Gründen
interniert bzw. verurteilt wurden. An das Strafrechtliche Reha-
bilitierungsgesetz knüpft das Berufliche Rehabilitierungsge-
setz an, das noch heute spürbare Auswirkungen verfolgungs-
bedingter Eingriffe in Beruf oder Ausbildung, wie
beispielsweise von DDR-Organen oder DDR-Betrieben gegen
Mitarbeiter, abmildern und in der Rente ausgleichen soll.
Dem gemäß Mauergrundstücksgesetz im Jahr 1996 einge-
richteten Mauerfonds stehen die Einnahmen aus der Ver-
äußerung der Mauer- und Grenzgrundstücke, die auf ehemali-
gen Grenzgebieten zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der ehemaligen DDR liegen, abzüglich der
aufgrund des Gesetzes zu erbringenden Leistungen an Be-
rechtigte und Nebenkosten zu. Die Mittel des Fonds werden
für Projekte verwendet, die wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Zwecken in den neuen Ländern dienen. Der Mauer-
fonds ist ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen, für dessen
Verbindlichkeiten der Bund nicht haftet. Der Mauerfonds endet
mit der vollständigen Verteilung der Mittel.
Ebenfalls zu diesem Kapitel zugehörig ist der Fonds Deut-
sche Einheit“ ; auch dieser ist ein nicht rechtsfähiges Son-
dervermögen des Bundes. Er diente der Erfüllung bestimmter
rechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland
gegenüber der ehemaligen DDR sowie weiterhin der Leistung
von Hilfen an die neuen Länder. Die Verbindlichkeiten des
FDE wurden in die Bundeschuld eingegliedert. Der Bund haf-
tet für die Verbindlichkeiten des Fonds. Mit Ablauf des Jahres
2019 wird der FDE aufgelöst; die Verbindlichkeiten und das
Vermögen des Fonds gehen auf den Bund über. Sofern nach
Auflösung des FDE dieser einen ermittelten Schuldenstand
von 6 544 536 079,31 € überschreitet, werden die Länder ei-
nen gesetzlich definierten Ausgleich an den Bund leisten.
Der Wirtschaftsplan des Entschädigungsfonds wird in Anla-
ge 1 und der Wirtschaftsplan des Fonds nach § 5 Mauer-
grundstücksgesetz wird in Anlage 2 zu diesem Kapitel darge-
stellt.
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Leistungen im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit

6003



Überblick zum Kapitel 6003
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 2 050  2 100  -50  1 729  
Übrige Einnahmen.................................................. 45 800  50 020  -4 220  66 804  

Gesamteinnahmen.................................................. 47 850  52 120  -4 270  68 533  
 

Ausgaben      
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 100  100  -  -  
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 331 480  331 700  -220 2 556 297 931  

Gesamtausgaben.................................................... 331 580  331 800  -220 2 556 297 931  
davon nicht flexibilisiert........................................... 331 580  331 800  -220 2 556 297 931  
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6003 Leistungen im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit



Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99
-860

 

Vermischte Einnahmen 1 500  
  
 

1 500  
  
 

1 028  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 539 99.

129 01
-812

 

Einnahmen aus der Verwertung von Altforderungen der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik

550  
  
 

600  
  
 

701  
  
  

Erläuterungen:

Es handelt sich um Forderungen nach den Artikeln 21 und 22 des Einigungsver-
trages, die mit Inkrafttreten des Finanzvermögen-Staatsvertrages unmittelbares
Bundesvermögen geworden sind sowie um Hypothekenforderungen des Deut-
schen Reiches.

Übrige Einnahmen

281 01
-680

 

Einnahmen aus Rückforderungen wegen unrechtmäßiger Inanspruch-
nahme des Transferrubel-Verrechnungsverkehrs

20  
  
 

20  
  
 

80  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 671 03.

Erläuterungen:

Der Transferrubel-Verrechnungsverkehr mit den ehemaligen RGW-Ländern ist
nach der deutschen Wiedervereinigung bis Ende 1990 aus Vertrauensschutzgrün-
den fortgeführt worden.

Bei Transferrubel-Geschäften, bei denen nachträglich festgestellt wurde, dass die
Voraussetzungen zur Teilnahme am Transferrubel-Verrechnungsverkehr nicht vor-
gelegen haben, führt die KfW Bankengruppe an deutsche Unternehmen zu Un-
recht ausgezahlte und zurückgeforderte Beträge auf der Grundlage einer am 29.
September 1994 mit dem Bundesministerium der Finanzen geschlossenen Ver-
einbarung an den Bundeshaushalt ab.

281 02
-860

 

Einnahmen aus der Übernahme der Rechte und Pflichten des Aus-
gleichsfonds Währungsumstellung und des Erblastentilgungsfonds

45 780  
  
 

 
  
 

 
  
  

Haushaltsvermerk:
Aus den zu erwartenden Einnahmen dürfen die anfallenden Ausga-
ben abgesetzt und geleistet werden.
Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Änderung von Gesetzen über Sondervermögen des Bundes
vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2431) wurden der Ausgleichsfonds Wäh-
rungsumstellung und der Erblastentilgungsfonds zum 31. Dezember 2015 aufge-
löst. Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Fonds ein.
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Leistungen im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit

6003

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 02
-011

 

Kosten des Flugdienstes zwischen Bonn und Berlin -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

Epl.
01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt................................... 18
02 Deutscher Bundestag................................................................... 35
03 Bundesrat..................................................................................... 30
04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt..................................... 240
05 Auswärtiges Amt........................................................................... 200
06 Bundesministerium des Innern..................................................... 460
07 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............ 60
08 Bundesministerium der Finanzen................................................. 510
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie............................. 650
10 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft................. 290
11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales.................................. 350
12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............. 524
14 Bundesministerium der Verteidigung............................................ 800
15 Bundesministerium für Gesundheit............................................... 550
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-

sicherheit...................................................................................... 500
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.... 285
20 Bundesrechnungshof.................................................................... 210
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung........................................................................................ 380
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung............................ 400

Zusammen............................................................................................ 6 492

Der Titel dient der Abrechnung der Flugleistungen für die obersten Bundesbehör-
den zwischen Köln/Bonn und Berlin im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.

Die obersten Bundesbehörden und die anderen Nutzer erstatten die auf sie entfal-
lenden Kosten für die Inanspruchnahme des Flugdienstes. Die Mittel hierfür sind
in den jeweiligen Einzelplänen veranschlagt und fließen dem Titel zur Verstärkung
zu (§ 6 Abs. 6 Satz 1 HG 2016).

539 99
-860

 

Vermischte Verwaltungsausgaben 100  
  
 

100  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 119 99.
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6003 Leistungen im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01
-249

 

Zahlungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 129 000  
  
 

129 000  
  
 

97 695  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 632 02.

Erläuterungen:

Gemäß § 20 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) vom
29. Oktober 1992 (Bekanntmachung der Neufassung vom 17. Dezember 1999,
BGBl. I S. 2664), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Detember 2014
(BGBl. I S. 2408) geändert worden ist, trägt der Bund 65 Prozent der Ausgaben,
die den Ländern durch Leistungen nach diesem Gesetz entstehen. Die Unterstüt-
zungsleistungen (§ 18 StrRehaG), die von der Stiftung für ehemalige politische
Häftlinge gewährt werden, trägt der Bund zu 100 Prozent.

632 02
-249

 

Zahlungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz 2 400  
  
 

2 400  
  
 

1 641  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 632 01.

Erläuterungen:

Gemäß §§ 28 und 29 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG) vom
23. Juni 1994 (Bekanntmachung der Neufassung vom 1. Juli 1997, BGBl. I
S. 1625), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I
S. 2408) geändert worden ist, trägt der Bund 60 Prozent von den Aufwendungen,
die den Ländern durch Geldleistungen nach diesem Gesetz entstehen.

634 02
-813

 

Zuweisungen an den Entschädigungsfonds 200 000  
  
 

200 000  
  
 

190 378  
  
  

Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Entschädigungsfonds als nicht rechtfähiges Sondervermögen des Bundes er-
bringt Wiedergutmachungsleistungen für Vermögensverluste im Beitrittsgebiet. Er
wird aus den in § 10 Entschädigungsgesetz (EntschG) genannten Einnahmequel-
len gespeist. Nach § 10 Abs. 1 Nr. 13 EntschG sind Zuschüsse aus dem Bundes-
haushalt an den Entschädigungsfonds abzuführen. Die Zuschüsse richten sich
nach der voraussichtlichen Abarbeitung der Entschädigungsverfahren.

634 41
-813

 

Zuweisungen an den Fonds nach § 5  Mauergrundstücksgesetz -  
  
 

-  
2 497  

 

8 000  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6004 Tit. 131 01. Die
Leistung von Ausgaben bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages.
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Leistungen im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit

6003

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Erläuterungen:

Nach § 2 des Gesetzes über den Verkauf von Mauer- und Grenzgrundstücken an
die früheren Eigentümer (MauerG) vom 19. Juli 1996 (BGBl. I S. 980) können Be-
rechtigte ihre früheren, jetzt bundeseigenen Mauer- und Grenzgrundstücke zu
25 Prozent des Verkehrswertes erwerben. Bei für eigene öffentliche Zwecke be-
nötigten Grundstücken haben die Berechtigten einen Anspruch auf 75 Prozent
des Verkehrswertes. Die nach Abzug der Leistungen an Berechtigte und der Ne-
benkosten verbleibenden Einnahmen sind nach § 5 MauerG einem Fonds zur
Förderung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zwecken in den neuen
Ländern (einschließlich ehemaliges Ost-Berlin) zuzuführen.

671 03
-680

 

Erstattung von Aufwendungen und Zahlungen im Zusammenhang mit
dem Transferrubel-Verrechnungsverkehr

80  
  
 

80  
59  

 

41  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
dem Titel geleistet werden: 281 01.

Erläuterungen:

Der Bund hat der KfW Bankengruppe gemäß einer Vereinbarung vom 29. Sep-
tember 1994 die bei der Beitreibung der Rückforderungen aus dem Transferrubel-
Verrechnungsverkehr entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten zu erstatten.

Außerdem führt die Bundesrepublik Deutschland Rechtsstreite zur Eintreibung
von Rückforderungen.

Zahlungen auf die Rückforderungen werden bei Tit. 281 01 vereinnahmt.

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

234 01
-813

 

Einnahmen aus Abführungen des Erblastentilgungsfonds  
  
 

50 000  
  
 

66 724  
  
  

624 01
-813

 

Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

671 02
-661

 

Erstattung von Aufwendungen der KfW Bankengruppe bei der Ge-
schäftsbesorgung für den Ausgleichsfonds Währungsumstellung und für
den Erblastentilgungsfonds

 
  
 

220  
  
 

176  
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6003 Leistungen im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 634 41



Lfd.
Nr. Zweckbestimmung

Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €
1 2 3 4 5

 

1. Einnahmen
1.1 Verwaltungseinnahmen....................................................................................................... - - 1 248
1.2 Abführungen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)........... - - -
1.3 Abführungen des Bundes aus der Verwertung des Finanzvermögens............................... - - 28 739
1.4 Abführung der Gebietskörperschaften oder sonstigen Träger............................................ - - 845
1.5 Rückflüsse aus Lastenausgleichsleistungen....................................................................... 3 000 3 000 2 200
1.6 Einnahmen nach dem Sachenrechtsänderungsgesetz....................................................... 2 000 2 000 1 958
1.7 Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt............................................................................. 200 000 200 000 190 378
1.8 Übrige Einnahmen.............................................................................................................. - - 5 062
1.9 Entnahmen aus Rücklagen................................................................................................. - - -

Gesamteinnahmen............................................................................................................ 205 000 205 000 230 430
2. Ausgaben
2.1 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ - - 2 032
2.2 Rückzahlung an den Bundeshaushalt................................................................................. - - -
2.3 Leistungen nach dem Vertriebenenzuwendungsgesetz...................................................... - - 2
2.4 Entschädigungen für NS-Verfolgte...................................................................................... 100 000 100 000 155 165
2.5 Ansprüche, die nach dem Entschädigungsgesetz in bar zu erfüllen sind........................... 100 000 100 000 73 220
2.6 Zinsausgaben (einschl. Marktpflege).................................................................................. - - -
2.7 Tilgung von Schuldverschreibungen ab 2004..................................................................... - - 11
2.8 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse.............................................................................. 5 000 5 000 -
2.9 Zuführungen an Rücklagen................................................................................................. - - -

Gesamtausgaben.............................................................................................................. 205 000 205 000 230 430
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Anlage 1
Wirtschaftsplan des Entschädigungsfonds

6003



Überblick zur Anlage
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Übrige Einnahmen.................................................. -  -  -  18 340  

Gesamteinnahmen.................................................. -  -  -  18 340  
 

Ausgaben      
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). -  -  -  2 894  
Besondere Finanzierungsausgaben....................... -  -  -  15 446  

Gesamtausgaben.................................................... -  -  -  18 340  
davon nicht flexibilisiert........................................... -  -  -  18 340  
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6003 Anlage 2
Wirtschaftsplan des Fonds nach § 5 
Mauergrundstücksgesetz (6094)



Einnahmen

Übrige Einnahmen

211 01
-820

 

Zuweisung des Bundes nach § 5 Mauergrundstücksgesetz -  
  
 

-  
  
 

8 000  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind gemäß § 5 Abs. 1 MauerG zweckgebunden. Sie
dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 685 01,
685 02, 685 03 und 919 01.

359 01
-850

 

Entnahme aus Rücklage -  
  
 

-  
  
 

10 340  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind gemäß § 5 Abs. 1 MauerG zweckgebunden. Sie
dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 685 01,
685 02, 685 03 und 919 01.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

685 01
-693

 

Förderung wirtschaftlicher Zwecke in den neuen Ländern (einschl. ehe-
maliges Ost-Berlin)

-  
  
 

-  
  
 

29  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgenden Titeln geleistet werden: 211 01 und 359 01.

685 02
-290

 

Förderung sozialer Zwecke in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges
Ost-Berlin)

-  
  
 

-  
  
 

679  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgenden Titeln geleistet werden: 211 01 und 359 01.

685 03
-187

 

Förderung kultureller Zwecke in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges
Ost-Berlin)

-  
  
 

-  
  
 

2 186  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgenden Titeln geleistet werden: 211 01 und 359 01.
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Anlage 2
Wirtschaftsplan des Fonds nach § 5 

Mauergrundstücksgesetz (6094)

6003

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Besondere Finanzierungsausgaben

919 01
-850

 

Zuführung an Rücklage -  
  
 

-  
  
 

15 446  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-
men bei folgenden Titeln geleistet werden: 211 01 und 359 01.
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6003 Anlage 2
Wirtschaftsplan des Fonds nach § 5 
Mauergrundstücksgesetz (6094)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Überblick zur Anlage
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... -  50 000  -50 000  66 723  
Übrige Einnahmen.................................................. -  -  -  -  

Gesamteinnahmen.................................................. -  50 000  -50 000  66 723  
 

Ausgaben      
Schuldendienst........................................................ -  -  -  -  
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). -  50 000  -50 000  66 724  

Gesamtausgaben.................................................... -  50 000  -50 000  66 724  
davon nicht flexibilisiert........................................... -  50 000  -50 000  66 724  
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Anlage 3
Wirtschaftsplan des Erblastentilgungsfonds - ELF

(6093)

6003



Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

119 02
-813

 

Abführungen von Erlösen aus der Liquidation oder dem Verkauf von Au-
ßenhandelsbetrieben

 
  
 

-  
  
 

164  
  
  

119 03
-813

 

Abführungen von Privatisierungserlösen aus der Veräußerung von Woh-
nungsbestand

 
  
 

-  
  
 

-  
  
  

119 04
-813

 

Erstattung der vom Erblastentilgungsfonds geleisteten Tilgungszahlun-
gen aus zuviel übernommenen Wohnungsbau-Altverbindlichkeiten

 
  
 

200  
  
 

91  
  
  

119 05
-813

 

Rückzahlung der vom Erblastentilgungsfonds gezahlten Zinsen/Erstat-
tung von Refinanzierungskosten aus zuviel übernommenen Wohnungs-
bau-Altverbindlichkeiten

 
  
 

50  
  
 

9  
  
  

119 06
-813

 

Abführungen von auf Hinterlegungskonten eingezahlten Beträgen aus
Schuldbuchforderungen gegen die ehemalige Deutsche Demokratische
Republik

 
  
 

-  
  
 

-  
  
  

119 07
-830

 

Abführungen des Ausgleichsfonds Währungsumstellung aus eingegan-
genen Rückzahlungen

 
  
 

49 750  
  
 

66 459  
  
  

119 99
-813

 

Vermischte Einnahmen  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

162 02
-813

 

Sonstige Zinseinnahmen  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

221 02
-820

 

Zuführungen aus dem Bundesbankgewinn  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

595 15
-830

 

Sonstige Ausgaben, insbesondere Erstattungspflichten des Fonds aus
Einnahmen der Vorjahre

 
  
 

-  
  
 

-  
  
  

595 16
-830

 

Tilgungsbeiträge des Erblastentilgungsfonds für seine von Bund über-
nommenen Schulden aus den Zuführungen aus dem Bundesbankgewinn

 
  
 

-  
  
 

-  
  
  

611 01
-820

 

Abführungen an den Bundeshaushalt  
  
 

50 000  
  
 

66 724  
  
  

671 01
-830

 

Erstattung Verwaltungsaufwendungen, Zinsausgaben und sonstige Ver-
luste der Außenhandelsbetriebe aus der Abwicklung von Forderungen
und Verbindlichkeiten aus dem DDR-Außenhandels- und Valutamonopol

 
  
 

-  
  
 

-  
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6003 Anlage 3
Wirtschaftsplan des Erblastentilgungsfonds - ELF
(6093)

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



Vorbemerkung

Nach dem Gesetz zur Gründung einer Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA-Errichtungsgesetz) ist mit Wirkung
vom 1. Januar 2005 die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (Bundesanstalt) errichtet worden. Bei der Bundesanstalt
handelt es sich um eine bundesunmittelbare rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts; sie steht unter der Fach- und
Rechtsaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. 
Die Bundesanstalt nimmt die bis Ende 2004 von der Bundes-
vermögensverwaltung wahrgenommenen und ihr durch das
BImA-Errichtungsgesetz übertragenen liegenschaftsbezoge-
nen sowie sonstigen Aufgaben eigenverantwortlich
wahr. Hierzu zählt insbesondere die Verwaltung der Dienstlie-
genschaften des Bundes nach wirtschaftlichen Grundsätzen.
Die Bundesanstalt hat dabei das Ziel, eine einheitliche Ver-
waltung des Liegenschaftsvermögens des Bundes nach kauf-
männischen Grundsätzen vorzunehmen und nicht betriebs-

notwendiges Vermögen wirtschaftlich zu veräußern. Die auf
der Grundlage eines Wirtschaftsplans, in dem die Erträge und
Aufwendungen der Bundesanstalt dargestellt sind (Anlage 1
zum Kapitel 6004), an den Bund zu leistende Abführung ist in
diesem Kapitel bei Titel 121 01 veranschlagt.
Im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements
(ELM) führt die Bundesanstalt seit dem Haushaltsjahr 2005
neue Baumaßnahmen für die Bundesbehörden auf den ihr
übertragenen bzw. von ihr zu beschaffenden Liegenschaften
durch. Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Finanzierung
der Kosten durch die Bundesanstalt, die nicht zur Kreditauf-
nahme am Kapitalmarkt ermächtigt ist, aus dem eigenen Wirt-
schaftsplan. Die Refinanzierung ist durch die von den Nut-
zern zu zahlenden und in den Ressorteinzelplänen
veranschlagten Mieten sichergestellt.

Überblick zum Kapitel 6004
Soll
2016

1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 2 580 000  2 712 000  -132 000  2 818 136  
Übrige Einnahmen.................................................. 59 219  47 652  +11 567  32 588  

Gesamteinnahmen.................................................. 2 639 219  2 759 652  -120 433  2 850 724  
 

Ausgaben      
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). -  -  -  -  
Ausgaben für Investitionen...................................... -  -  -  -  

Gesamtausgaben.................................................... -  -  -  -  
davon nicht flexibilisiert........................................... -  -  -  -  

- 83 -

Bundesimmobilienangelegenheiten 6004



Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99
-811

 

Vermischte Einnahmen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

121 01
-811

 

Abführung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2 580 000  
  
 

2 712 000  
  
 

2 816 630  
  
  

Haushaltsvermerk:
2. Die vorübergehende Abgabe von Grundstücken im Vermögen

der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (§ 61 Abs. 4 in Ver-
bindung mit Abs. 1 Satz 1 BHO) ist ohne Werterstattung zuläs-
sig. Sie bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der
Finanzen.

3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3
Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mietzinsfrei überlassen
werden:

3.1 Grundstücke den Trägern des Schutzes von Kulturgut zur
Durchführung des Zivilschutzneuordnungsgesetzes vom
25. März 1997 (BGBl. I S. 726) sowie zu der Konvention vom
14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-
flikten für die Dauer und den Umfang des Bedarfs,

3.2 Grundstücke, auf denen ehemalige öffentliche Schutzbauwer-
ke vorhanden sind, den Gemeinden im Falle der Wiederver-
wendung der Schutzbauwerke für Zivilschutzzwecke,

3.3 für Verwaltungszwecke nicht benötigte Grundstücke den Sozi-
alwerken der Bundesverwaltung als Ferienwohnheime mit der
Maßgabe mietzinsfrei bereitgestellt werden, dass die Sozial-
werke im Regelfall die Betriebskosten übernehmen und sich
an den Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Um-
bau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemessen betei-
ligen. Das Nähere wird durch Richtlinien des Bundesministe-
riums der Finanzen bestimmt,

3.5 Grundstücke den Ländern oder Gemeinden zur Eingliederung
der Aussiedler für deren vorübergehende Unterbringung,

3.6 Grundstücke den Ländern oder Gemeinden, soweit und solan-
ge diese der Unterbringung von Asylbegehrenden (Erst- und
Anschlussunterbringung) und Flüchtlingen dienen. Die Über-
lassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen Bauzustand ohne
Übernahme von Herrichtungs- oder Unterhaltungskosten. Die
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wird dem Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages jährlich über die Hö-
he der damit verbundenen Mietmindereinnahmen berichten.

6. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3
Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Liegenschaften an Zuwen-
dungsempfänger, die vom Bund und den Ländern gemeinsam
gefördert werden, unentgeltlich überlassen werden. Voraus-
setzung ist, die Länder handeln entsprechend. Die unentgeltli-
che Überlassung bedarf der Einwilligung des Bundesministe-
riums der Finanzen.

6.4 Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3
Satz 2 BHO wird zugelassen, dass folgende Grundstücke den
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6004 Bundesimmobilienangelegenheiten

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



genannten Nutznießern für die Dauer und den Umfang des
Bedarfs unentgeltlich überlassen werden:

6.4.5 Marburg, Gisonenweg 5-7 - Herder-Institut e. V. (Kap. 0452
Tit. 632 71)

6.4.6 Berlin-Mitte, Niederkirchnerstraße 8 (Teile der Liegenschaft)
Stiftung Topographie des Terrors (Kap. 0452 Tit. 685 61)

6.4.10 Berlin-Tiergarten, von-der-Heydt-Str. 16-17, Tiergartenstr. 9a,
Berlin-Tiergarten, Genthiner Str. 38, sowie Berlin-Köpenick/
Treptow, Fürstenwalder Damm 388 (Teile der Liegenschaft), -
Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Kap. 0452 Tit. 685 31)

6.4.13 Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Marienfelder Allee 66-80 (Teil-
bereiche der Liegenschaft) - Verein "Erinnerungstätte Notauf-
nahmelager Marienfelde" e. V.

6.9.1 Darmstadt, Robert-Bosch-Straße 5 Erbbaurecht an der Erwei-
terungsfläche von 0,92 ha, Köln-Porz, Linder Höhe (0,8 ha)
Europäische Weltraumorganisation (ESA) in Paris (Kap. 0901
Tit. 896 31)

6.9.2 Köln-Porz-Wahn, Linder Höhe (rd. 55 ha), Göttingen, Bunsen-
straße 10, Oberpfaffenhofen (Kreis Starnberg), Münchner
Straße 20, Trauen (Kreis Celle), Gemarkung Fassberg, Flur 6,
Flurstück 3/1, Braunschweig-Querum, Flur 7, Flurstück 384/17
(7 367qm), Neustrelitz, Kalkhorstweg 53, Flur 55, Flurstück 73
(rd. 8,25 ha) und Flurstück 75/2 (rd. 0,4 ha) - Deutsches Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln (Kap. 0901
Tit. 685 31 und 894 31)

6.9.3 Köln-Porz-Lind, Erbbaurecht an 45 ha - Europäischer Trans-
schall-Windkanal GmbH (ETW) (Kap. 0901 Tit. 685 31)

6.30.1 München, Hansastraße 27, Freiburg i. B., Heidenhofstr. 2 und
8, Holzkirchen ehem. Flugplatz, Schmallenberg (Hochsauer-
land), Gemarkung Grafschaft, Flur 1, Flurstück 40, Birlingho-
ven (Rhein-Sieg-Kreis), Schloss Birlinghoven, Darmstadt,
Rheinstraße 75-77 - Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e. V. (FhG) in München
(Kap. 3004 Tgr. 60)

6.30.2 Hamburg-Groß-Flottbeck, Notkestraße 85 u. a. - Stiftung Deut-
sches Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg (Kap. 3004
Tit. 685 70 Erl. Nr. 2)

6.30.3 Neuherberg (bei München), Ingolstädter Landstraße 1, Helm-
holtz-Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für
Gesundheit und Umwelt GmbH in München (Kap. 3004
Tit. 685 70 Erl. Nr. 8)

6.30.9 Bremerhaven, Adolf-Butenandt-Str. (Gebäude 600), Helgo-
land, Teile der ehemaligen Marineanlage, Gätkestraße 510
u. a. - Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeres-
forschung (AWI), Bremerhaven (Kap. 3004 Tit. 685 70 Erl.
Nr. 1)

6.30.10 Oberschleißheim, ehemaliger Flugplatz, Erbbaurecht an
15,33 ha, München, Teilfläche des HZA München - Deutsches
Museum in München (Kap. 3003 Tit. 632 50 Erl. Nr. 2.2)

6.30.11 Berlin-Lichterfelde, Finckensteinallee 63 u. a. (1. Oberge-
schoss des Gebäudes 909 in der ehemaligen Andrews- Ka-
serne) - Außenstelle Potsdam des Instituts für Zeitgeschichte
(IfZ) (Kap. 3003 Tit. 632 50 Erl. Nr. 2.1)
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Bundesimmobilienangelegenheiten 6004

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 121 01



6.30.13 Wilhelmshaven, Marineanlage Fliegerdeich - Senckenberg
Forschungsinstitute und Naturmuseen (SFN) (Kap. 3003
Tit. 632 50 Erl. Nr. 5.2)

6.30.16 Potsdam, Auf dem Telegrafenberg "Wissenschaftspark Albert
Einstein" (Teilfläche von 26.759 qm) - Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung e. V. (PIK) (Kap. 3003 Tit. 632 50 Erl. Nr.
4.4)

6.30.17 Potsdam, Auf dem Telegrafenberg, Teilfläche des Flurstücks
67/2 der Flur 14 in der Gemarkung Potsdam (Teilfläche von rd.
37.124 qm) und Flurstück 67/1 Flur 14 - Helmholtz Zentrum
Potsdam, Deutsches GeoForschungs-Zentrum-GFZ, Potsdam
(Kap. 3004 Tit. 685 70 Erl. Nr. 6)

6.30.18 Berlin-Tiergarten, Erbbaurecht an Reichpietschufer 50 u. a.
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH
(WZB) (Kap. 3003 Tit. 632 50 Erl. Nr. 3.10)

7. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3
Satz 2 BHO wird zugelassen, dass folgende Grundstücke den
genannten Nutznießern für die Dauer und den Umfang des
Bedarfs wie folgt überlassen werden:

7.1 Unentgeltlich:

7.1.1 Berlin-Tiergarten, Reichpietschufer, 72-76/Stauffenbergstra-
ße 11-14 (Bendlerblock, Teile der Liegenschaft) - Stiftung Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand

7.1.4 Berlin-Wedding, Müllerstr. 74 (Centre Francais - zur Einrich-
tung einer deutsch-französischen Jugendbegegnungsstätte)
nebst vorhandenem Mobiliar/Einrichtungsgegenständen -
Centre Francais de Berlin GmbH

7.1.7 Berlin-Charlottenburg, Theodor-Heuss-Platz 5/Thüringer Allee
1 und 2 (Edinburgh-House) - Internationales studentisches Be-
gegnungszentrum nebst den Einrichtungsgegenständen und
dem vorhandenen Mobiliar dem Deutschen Studentenwerk als
Verwalter für eine noch zu gründende Stiftung (künftiger Trä-
ger)

7.1.15 Berlin-Mitte, Am Molkenmarkt 1 - 3 (Teile der Liegenschaft) - 
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) (Kap. 1702
Tit. 686 07)

7.1.17 Bonn, Platz der Vereinten Nationen (ehem. Plenarbereich - zur
Nutzung als Tagungs- und Kongresszentrum nebst Inventar -
Stadt Bonn)

7.1.18 Bundeskanzleramt in 10557 Berlin-Tiergarten, Willy-Brandt-
Straße 1, Palais Schaumburg in 53113 Bonn, Adenauerallee
139-141

7.2 Gegen ein ermäßigtes Entgelt:

7.2.1 Berlin-Kreuzberg, Gitschiner Str. 97-103 - Europäische Patent-
organisation

30.7 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, ein Grund-
stück in der Gemarkung Geisa/ Rasdorf-Grüsselbach an die
Point Alpha Stiftung (Trägerin des Grenzlandmuseums) unent-
geltlich zu übereignen.

30.14 Es wird zugelassen, dass für die Dauer des Bedarfs und der
unentgeltlichen Überlassung des landeseigenen Grundstücks
in Berlin-Dahlem, Ihnestraße 19, durch das Land Berlin an den
Zuwendungsempfänger Max-Planck-Gesellschaft (MPG) das
auf dem Grundstück mit Bundesmitteln errichtete Gebäude
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der MPG unentgeltlich überlassen wird und darüber hinaus
während dieser Zeit ein Wertausgleich an den Bund nicht zu
leisten ist.

50.3 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass der Ei-
gentumsanteil des Bundes an Schatzfunden auf die Länder
übertragen wird, soweit dieser 10 T€ nicht überschreitet.

60.1 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass gesamt-
staatlich repräsentative Naturschutzflächen des Bundes ("Nati-
onales Naturerbe") / der Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben unentgeltlich an die Bundesländer, eine Bundes- oder
Landesstiftung sowie an andere Träger des Naturschutzes auf
Vorschlag des jeweiligen Belegenheitslandes übertragen wer-
den dürfen mit den Maßgaben, dass
der Empfänger die mit der Eigentumsübertragung verbunde-
nen Kosten (Vertragskosten, Gebühren, Grunderwerbsteuer,
Vermessungskosten etc.), erforderliche Aufwendungen insbe-
sondere für die Beseitigung von Altlasten und alle auf den Lie-
genschaften lastenden sonstigen tatsächlichen und rechtli-
chen Risiken trägt, die dauerhafte Sicherung des
Naturschutzes gewährleistet und grundsätzlich das in der Flä-
chenbewirtschaftung tätige Personal der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben übernimmt oder die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben mit der Bewirtschaftung der übernommenen
Flächen beauftragt und den Aufwand erstattet, der bei der
Bundesanstalt für das vor der Eigentumsübertragung für diese
Flächen eingesetzte Personal entstanden wäre. Die Beauftra-
gung der Bundesanstalt soll mindestens bis zu dem Zeitpunkt
dauern, zu dem das eingesetzte Personal ohne die Eigen-
tumsübertragung dieser Flächen abgebaut wäre.

 Wird die Beseitigung von Altlasten erforderlich, sind die hierfür
notwendigen Aufwendungen grundsätzlich von den Flächen-
empfängern zu tragen, hiervon abweichende Regelungen be-
dürfen der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages.

60.2 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, die Dienstlie-
genschaft, die in den Grundbüchern von Remlingen, Blatt 213
und 296, Groß Denkte, Blatt 455, sowie Wendessen, Blatt 285
(Schachtanlage ASSE) aufgeführt sind, unentgeltlich an das
BMUB, endvertreten durch das Bundesamt für Strahlenschutz,
zu übereignen.

60.3 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben an Gebietskörperschaften
sowie privatrechtliche Gesellschaften/Unternehmen, Stiftun-
gen oder Anstalten, an denen die Kommune/Gebietskörper-
schaft mehrheitlich beteiligt ist, entbehrliche Grundstücke, die
unmittelbar aus militärischer Vornutzung stammen und zu mili-
tärischen Zwecken genutzt wurden (Konversionsgrundstücke),
im Rahmen des Erstzugriffs (ohne Bieterverfahren) unterhalb
des gutachterlich ermittelten Verkehrswertes abgeben kann.
Kaufangebote Dritter bleiben in diesem Fall unberücksichtigt.
Einzelheiten regelt die Bundesanstalt in gesonderten Veräuße-
rungsrichtlinien, die der Zustimmung des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages bedürfen. Das Gesamtvolu-
men der gewährten Nachlässe auf den Verkehrswert ist auf
einen Betrag von 100 Mio. € beschränkt. Der Gewährungszeit-
raum ist auf vier Jahre, beginnend ab dem Haushaltsjahr
2015, begrenzt.

61. Haben Grundstücke erheblichen Wert oder besondere Bedeu-
tung und ist ihre Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgese-
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hen, so dürfen sie in Abweichung von § 64 Abs. 2 BHO mit
Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages und des Finanzausschusses des Bundesrates ver-
äußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine
Ausnahme hiervon geboten ist.
Ist die Zustimmung aus zwingenden Gründen nicht eingeholt
worden, so sind der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages und der Finanzausschuss des Bundesrates alsbald
von der Veräußerung zu unterrichten.

Erläuterungen:
Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 6004.

Bezeichnung 1 000 €
 

1. Abführung........................................................................................ 2 580 000

Gemäß Beschluss des Haushaltsausschusses vom 21. März 2012 (Ausschuss-
drucksache 17(8)4356) wird zugelassen, dass die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben an Gebietskörperschaften sowie privatrechtliche Gesellschaften/Unter-
nehmen, Stiftungen oder Anstalten, an denen die Kommune/Gebietskörperschaft
mehrheitlich beteiligt ist, die in deren Gebiet gelegenen entbehrlichen Grundstü-
cke, die unmittelbar aus militärischer Vornutzung stammen und zu militärischen
Zwecken genutzt wurden (Konversionsgrundstücke), zum gutachterlich ermittelten
Verkehrswert ohne Bieterverfahren veräußert (Erstzugriff). Kaufangebote Dritter
bleiben in diesem Fall unberücksichtigt.

Übersicht zu den Baumaßnahmen siehe Anlage zum Kapitel 6004.

131 01
-811

 

Erlöse aus der Veräußerung von ehem. Mauer- und Grenzgrundstücken -  
  
 

-  
  
 

1 506  
  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

dem Titel: 681 01.

2. Mehreinnahmen (verbleibende) sind nach § 5 Mauergrundstücksge-
setz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 6003 Tit. 634 41.

Erläuterungen:

In diesem Titel sind Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken an die frühe-
ren Eigentümer, ihre Gesamtrechtsnachfolger oder an Dritte sowie Stundungszin-
sen nach dem Mauergrundstücksgesetz zu vereinnahmen.

Übrige Einnahmen

162 01
-812

 

Zinsen aus Darlehen des Bundes an die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben

36 600  
  
 

29 234  
  
 

19 686  
  
  

182 01
-812

 

Tilgung von Darlehen des Bundes an die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben

22 619  
  
 

18 418  
  
 

12 902  
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Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

681 01
-811

 

Ausgaben zur Erfüllung von Ansprüchen Berechtigter nach § 3 Abs. 1
und 2 des Mauergrundstücksgesetzes sowie anfallende Nebenkosten
nach § 2 Abs. 2 des Mauergrundstücksgesetzes.

-  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 131 01.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-
chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-
den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren
eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Ausgaben für Investitionen

861 01
-811

 

Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen fließen den Aus-
gaben zu.
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Anlage zu Kapitel 6004 - Wirtschaftspläne

Zu Tit. 121 01

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben des Bundes

Wirtschaftsplan
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €
1 2 3 4

 

1. Erfolgsplan 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag...................................................................................... 1 409 881 1 282 625 1 441 096

1.1 Erträge.................................................................................................................................... 5 153 913 5 045 073 4 957 284
1.1.1 Umsatzerlöse Leistungen....................................................................................................... 4 492 077 4 407 710 4 312 160
1.1.1.1 Einnahmen Vermietung und Verpachtung UV........................................................................ 260 158 265 350 265 022
1.1.1.2 Einnahmen Nebenkostenabrechnung UV.............................................................................. 62 356 65 042 67 690
1.1.1.3 Einnahmen Vermietung und Verpachtung AV........................................................................ 3 801 014 3 724 665 3 686 304
1.1.1.3.1 davon Nettokaltmieten AV - anstaltseigene Objekte.............................................................. 3 106 494 3 073 084 3 085 103
1.1.1.3.2 davon Einnahme für Drittvermietung...................................................................................... 188 313 173 990 148 563
1.1.1.3.3 davon Einnahmeanteil für Bauunterhalt AV............................................................................ 506 206 477 591 452 638
1.1.1.4 Einnahmen aus Nebenkostenabrechnung AV........................................................................ 368 549 352 653 293 143
1.1.2 Umsatzerlöse Waren.............................................................................................................. 537 776 470 478 493 024
1.1.2.1 Liegenschaften UV................................................................................................................. 401 000 332 778 356 200
1.1.2.2 Verkäufe Bundeswehrliegenschaften..................................................................................... 20 000 25 000 25 000
1.1.2.3 Aufwandserstattung Verwaltung Finanzvermögen................................................................. - - -
1.1.2.4 Verkäufe Land- und Forstwirtschaft........................................................................................ 49 330 47 920 51 235
1.1.2.5 Sonstige Verkäufe.................................................................................................................. 67 446 64 780 60 589
1.1.3 Bestandsveränderungen LuF-Vorräte.................................................................................... 100 -180 -100
1.1.4 Sonstige betriebliche Erträge................................................................................................. 123 960 167 065 152 200
1.1.4.1 Erlösauskehr........................................................................................................................... 1 118 1 309 6 504
1.1.4.2 Auflösung von RST................................................................................................................. 65 040 102 741 84 560
1.1.4.3 Inanspruchnahme von RST.................................................................................................... 45 691 49 261 50 338
1.1.4.4 übrige betriebliche Erträge..................................................................................................... 12 112 13 755 10 799
1.2 Aufwendungen....................................................................................................................... -3 727 854 -3 745 152 -3 500 462
1.2.1 Aufwendungen für veräußerte Grundstücke.......................................................................... -436 798 -388 642 -413 358
1.2.1.1 Buchwertabgang veräußerte Grundstücke............................................................................. -411 000 -351 000 -374 000
1.2.1.2 Nebenkosten für veräußerte Grundstücke............................................................................. -25 798 -37 642 -39 358
1.2.2 Materialaufwand..................................................................................................................... -1 333 618 -1 267 000 -1 108 373
1.2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe................................................................................................ -8 513 -8 513 -8 922
1.2.2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen............................................................................... -1 325 105 -1 258 486 -1 099 450
1.2.2.2.1 Bewirtschaftung...................................................................................................................... -501 328 -482 879 -426 353

davon Bewirtschaftung AV..................................................................................................... -390 140 -375 448 -324 561
davon Bewirtschaftung UV..................................................................................................... -111 187 -107 431 -101 792

1.2.2.2.2 Anmietung.............................................................................................................................. -188 314 -173 991 -148 563
1.2.2.2.3 Bauunterhalt........................................................................................................................... -586 473 -601 616 -524 535

davon Bauunterhalt AV........................................................................................................... -510 115 -495 240 -394 778
davon Bauunterhalt UV.......................................................................................................... -76 358 -106 376 -129 757

1.2.2.2.4 Altlastenbeseitigung............................................................................................................... -48 990 - -
davon Altlastenbeseitigung AV............................................................................................... -2 102 - -
davon Altlastenbeseitigung UV.............................................................................................. -46 888 - -

1.2.3 Personalaufwand.................................................................................................................... -359 954 -352 642 -338 896
1.2.3.1 Löhne, Vergütung und Besoldung.......................................................................................... -284 064 -273 011 -260 377
1.2.3.2 Soziale Abgaben.................................................................................................................... -45 295 -42 408 -41 299
1.2.3.3 Altersvorsorge und Unterstützung.......................................................................................... -34 263 -40 173 -38 727
1.2.3.4 Personal-NK/Rückstellungen.................................................................................................. 3 668 2 950 1 507
1.2.4 Abschreibung (einschließlich SVK)........................................................................................ -1 372 418 -1 429 013 -1 383 162
1.2.4.1 Abschreibung immat. VG........................................................................................................ -84 331 -76 838 -74 665
1.2.4.2 Abschreibung auf Gebäude.................................................................................................... -1 155 919 -1 177 072 -1 151 509
1.2.4.3 Abschreibung Sonderverlustkonto......................................................................................... -132 168 -175 103 -156 988
1.2.5 Sonstige Aufwendungen........................................................................................................ -72 395 -63 483 -61 996
1.2.5.1 Aufwand Raumkosten, Mieten............................................................................................... -7 347 -8 717 -7 726
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1.2.5.2 Aufwand Beratung, Rechtschutz............................................................................................ -24 603 -21 883
1.2.5.3 Aufwand Verwaltung und Kommunikation.............................................................................. -12 747 -9 349 -8 095
1.2.5.4 Übriger betrieblicher Aufwand................................................................................................ -27 697 -24 524 -24 292
1.2.6 Sonstige Zinsen und Erträge.................................................................................................. 3 259 1 321 9 766
1.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen...................................................................................... -155 931 -245 693 -204 443
1.2.7.1 Zinsaufwand........................................................................................................................... -119 331 -216 459 -180 541
1.2.7.2 Zinsaufwand Bundesbaudarlehen.......................................................................................... -36 600 -29 234 -23 902
1.3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit...................................................................... 1 426 059 1 299 922 1 456 822
1.4 Sonstige Steuern.................................................................................................................... -16 179 -17 296 -15 726
1.5 Gemeinkostenumlage............................................................................................................. - - -
1.6 Erträge aus Beteiligungen (verbundene Unternehmen)
1.7 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag...................................................................................... 1 409 881 1 282 625 1 441 096
2. Finanzplan 
2.2 nicht ausgabewirksame bilanzmäßige Abschreibung............................................................ 1 238 180 1 251 544 1 223 916
2.3 Veränderungen SVK nach § 17 DMBiIG................................................................................ 132 168 175 103 156 988
2.4 Veränderungen Rückstellung................................................................................................. 22 067 77 608 48 903
2.5 Veränderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke....................................................... 411 000 351 000 374 000
2.6 Wertveränderungen des AV und UV...................................................................................... 6 881 8 208 12 995
2.7 Veränderungen Wertberichtigungen auf Forderungen........................................................... 34 - -
2.8 Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstän-

den sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten/BK-Vorauszahlungen....................... - - -
2.9 Zunahme/Abnahme der erhaltenen Anzahlungen.................................................................. - - -
2.10 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungs-

posten..................................................................................................................................... -5 000 -5 000 -10 000
3. Investitionsplan ................................................................................................................... -519 815 -432 454 -439 375
3.1 Investitionen in das Anlagevermögen.................................................................................... -476 562 -397 624 -408 035
3.1.1 Immaterielles Vermögen......................................................................................................... -2 996 -2 693 -2 383
3.1.2 Grundstücke, Rechte und Bauten.......................................................................................... -8 509 - -450
3.1.3 Technische Anlagen und Maschinen...................................................................................... -1 402 -2 921 -1 190
3.1.4 Andere Anlagen, BGA............................................................................................................ -75 691 -61 885 -49 669
3.1.5 Geleistete Anzahlungen und AiB............................................................................................ -381 301 -305 711 -343 038
3.1.6 Investitionen Gebäude Cash Cows........................................................................................ -6 662 -24 413 -11 305
3.2 Investitionen in das Umlaufvermögen.................................................................................... -43 253 -34 830 -31 340
3.2.1 Investitionen Gebäude Umlaufvermögen............................................................................... -43 253 -34 830 -31 340
4. Korrekturpositionen ............................................................................................................ -115 397 3 643 8 107
4.2 Korrektur Erlösauskehr Bundeswehr und Mauergrundstücke................................................ - 200 2 400
4.3 Abführungsbetrag Mauergrundstücke.................................................................................... - -200 -2 000
4.4 Veränderung Liquidität........................................................................................................... -2 778 22 061 16 142
4.5 Einstellung(-)/Verbrauch(+) der Rücklagen............................................................................ -90 000 - -
4.6 Einzahlungen aus durch den Bund gewährten Baudarlehen, Energetische Maßnahmen

etc........................................................................................................................................... - - -
4.7 Tilgung Bundesdarlehen......................................................................................................... -22 619 -18 418 -8 435
4.8 Ergebnisausgleich Finanzvermögen...................................................................................... - - -
5. Abführungsbetrag gesamt (Cash Flow) ............................................................................ -2 580 000 -2 708 634 -2 808 523
5.1 davon Abführung UV............................................................................................................ -114 744 - -

davon Abführung AV............................................................................................................ -2 465 256 - -

Stand: 14.04.2015
Zu 1.2.6: Diese Wirtschaftsplanposition ist als positiver Eintrag geplant.
Zu 4.2: Diese Wirtschaftsplanposition enthält ab dem Jahr 2014 lediglich die Korrektur Erlösauskehr Mauergrundstücke.
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Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben einschließlich Grunderwerb für
Zwecke des Bundes

Nr.
(gem.
Epl.)

Mehrjährige Maßnahmen
(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

 
Gesamt-

ausgaben
des Bundes

 
1 000 €

 
Verausgabt

bis
 

2014
1 000 €

prognos.
maßnahmenbezogener

Mittelabfluss

 
Vorbe-
halten

für
2017 ff
1 000 €

2015
1 000 €

2016
1 000 €

1 2 3 4 5 6 7
 

4 Baumaßnahme im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes
4.1 Chausseestraße, Berlin-Mitte
4.1.0 Grunderwerbskosten............................................................................... 66 673 66 673 - - -
4.1.1 Baumaßnahme....................................................................................... 723 780 720 394 3 386 - -
4.1.2 Erwartete Mehrkosten............................................................................. 25 000 25 000 - - -
4.1.3 Indexsteigerung...................................................................................... 55 970 55 970 - - -
4.1.4 4. Nachtrag............................................................................................. 101 150 101 150 - - -
4.1.5 5. Nachtrag............................................................................................. 131 850 - 76 614 42 200 13 036
4.2 Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Berlin, "Deutschlandhaus"..... 37 645 5 554 9 163 14 981 7 947

Baumaßnahme im Geschäftsbereich der Bundesregierung (AA,
BMVg, BK)

4.7 Internationaler Flughafen BER
4.7.1 Kosten im Zusammenhang mit dem Erbbaurechtsvertrag...................... 2 765 2 765 - - -
4.7.2 Baumaßnahme....................................................................................... 299 208 28 346 4 440 12 400 254 022
4.7.3 Terminal A Interim Davonposition BER Baumaßnahme......................... 4 235 1 612 1 300 1 323 -
5 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des AA
5.3 Internat. Kindertagesstätte, Bonn........................................................... 5 806 5 584 222 - -
5.4 UN-Campus............................................................................................ 92 114 83 783 3 458 1 978 2 895
5.5 UN-Erweiterung für UNFCCC................................................................. 71 309 1 465 4 020 13 000 52 824
6 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMI
6.1 Neubau Ministerium................................................................................ 208 130 196 049 12 081 - -
6.1.1 Grunderwerbskosten............................................................................... 2 321 2 027 294 - -
6.1.2 SBB BMI Lüneburger Str......................................................................... 4 183 1 096 2 720 367 -
6.2 Bundespolizeipräsidium BB
6.2.1 Grunderwerbskosten............................................................................... 3 167 267 2 900 - -
6.2.2 Baumaßnahme....................................................................................... 60 629 - 200 100 60 329
6.3 Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Casino........................................ 10 402 - 520 7 802 2 080

THW Maßnahmen
6.10 THW Kaiserslautern, Deltafinanzierung.................................................. 490 474 16 - -
6.11 THW Bundesschule Neuhausen............................................................. 5 435 5 151 284 - -
6.12 THW OV Neuhausen.............................................................................. 1 729 782 947 - -
6.13 THW Frankfurt/Main................................................................................ 3 768 - - 2 768 1 000
6.14 THW OV Igersheim (ehem. THW OV Bad Mergentheim)....................... 2 010 1 933 77 - -
6.16 THW OV Roding..................................................................................... 1 460 358 856 246 -
6.18 THW GSt Magdeburg und THW OV Magdeburg.................................... 2 703 4 200 2 000 499

BPol Maßnahmen
6.39 Bpol Aachen, Herrichtungsmaßnahme................................................... 7 219 6 934 285 - -
6.40 Bpol Sankt Augustin, Erweiterungsbau Luftfahrerschule........................ 5 730 5 667 63 - -
6.44 Bpol Berlin, Reiterstaffel.......................................................................... 5 852 24 2 617 3 211 -
6.51 Bpol Sankt Augustin, Interimsbau Spezialkräfte..................................... 7 298 466 5 654 1 178 -
7 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMJV
7.1 Bundesamt für Justiz (BfJ) Bonn, Erweiterungsbau............................... 20 000 139 1 100 5 750 13 011
7.2 DPMA Gitschiner Str. 97-103, Umbau Lesehalle.................................... 2 047 34 1 575 438 -
7.5 Europäisches Patentamt, Berlin - Herrichtung........................................ 41 004 572 7 275 10 388 22 769
8 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMF
8.5 HZA Erfurt............................................................................................... 11 499 11 242 257 - -
8.10 HZA Berlin-Spandau - Errichtung einer Raumschießanlage.................. 3 146 - 1 250 1 646 250
8.12 BImA, LAK Behördenpark, Hannover..................................................... 2 525 632 1 000 893 -
8.13 ZA Frankfurt (Oder) - Autobahn ÖPP..................................................... 6 320 - 639 5 681 -
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des Bundes

 
1 000 €

 
Verausgabt
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2014
1 000 €

prognos.
maßnahmenbezogener

Mittelabfluss

 
Vorbe-
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für
2017 ff
1 000 €

2015
1 000 €

2016
1 000 €

1 2 3 4 5 6 7
 

10 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMEL
10.5 JKI, Dossenheim Umbau Hauptgebäude, Neubau Laborgebäude......... 20 077 52 25 6 000 14 000
11 Baumaßnahme im Geschäftsbereich des BMAS
11.1 BMAS Berlin............................................................................................ 13 687 482 1 800 3 000 8 405
14 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich BMVg
14.5 FHS-FB BwV/BiZBw Mannheim; Neubau Ukft-Geb. (Ersatz R&Q+Zu-

bau)......................................................................................................... 23 745 - - 1 500 22 245
14.12 BSprA Hürth; Neubau Wohnheime II & III........................................... 15 181 - 2 020 9 000 4 161
15 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMG
15.1 Herrichtung BMG; Berlin ÖPP................................................................ 96 526 - 864 3 600 92 062
16 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMUB
16.1 UBA, Berlin, Umbau................................................................................ 40 040 2 328 - - 37 712
16.2 UBA, Dessau, Neu-/Erweiterungsbau..................................................... 13 278 491 225 5 854 6 708
16.3 BfS, Berlin, Köpenicker Allee 120 Neubau K12...................................... 13 200 147 800 9 500 2 753
16.4 BfS Salzgitter, Erweiterungsbau............................................................. 12 019 426 4 390 4 700 2 503
17 Baumaßnahme im Geschäftsbereich des BMFSFJ
17.1.1 Grunderwerbskosten............................................................................ 6 576 6 576 - - -
17.1.2 Baumaßnahme Berlin-Mitte, Glinkastraße.......................................... 56 834 54 586 2 248 - -
30 Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des BMBF
30.1 Kapelleufer, Berlin ÖPP; Baumaßnahme................................................ 58 037 54 559 3 478 - -
30.2 Kreuzbauten, Bonn................................................................................. 39 319 32 562 2 244 4 076 437
30.3 Europäische Schule München
30.3.1 3. Bauabschnitt....................................................................................... 17 284 17 221 63 - -
30.3.2 Annex (Grundschule/2. Bauabschnitt).................................................... 56 041 - 1 658 17 926 36 457
30.3.3 Sondermodul Sonstiges.......................................................................... 1 332 - 757 165 410
30.3.4 Annex Provisorium - Provisorium Lila..................................................... 3 014 2 908 106 - -
30.4 Haus der Zukunft, Berlin, Neubau ÖPP.................................................. 57 965 1 100 24 000 32 865 -
32 Übrige Baumaßnahmen.......................................................................... - 89 620 22 275 28 000 111 852

Eigenleistungen/Sonderleistungen - Herrichtung BMG, Berlin
ÖPP, Mauerstraße, Haus 2.................................................................... 79 716 - - 4 000 75 715

Zusammen............................................................................................................. 2 660 443 1 595 205 212 366 258 536 846 082

Anlage 1 - Stand: 17. März 2015
Zu Grunderwerbskosten:
Haushaltsmäßige Anerkennung ist nicht erforderlich. Ausweis im Wirtschaftsplan auf der Position 3.1.2.
Zu 4.1.5:
Ein Teilbetrag i. H. v. 7 400 T€ (Stand 17. März 2015) ist nach § 24 Absatz 3 BHO gesperrt.
Zu 5.4:
Die Gesamtausgaben berücksichtigen Nachträge sowie den Anteil aus dem 120-Mio.-Programm i. H. v. 6 400 T€.
Zu 6.2.2:
Ein Teilbetrag i.H.v. 4.943,5 T€ ist nach § 24 BHO gesperrt. Vorläufig von den Kosten der ES-Bau wurden weiterhin die Kosten für einen Hub-
schrauberlandeplatz i. H. v. 1 600 T€ abgezogen.
Zu 6.10:
Die Maßnahme wurde überwiegend aus KPII-Mitteln finanziert. Die Verausgabungen und die prognostizierten Mittelbedarfe betreffen die Diffe-
renz, die nicht aus KPII finanzert wurde.
Zu 6.44:
Ein Teilbetrag i.H.v. 96 T€ unterliegt einer bfl. Sperrung
Zu 6.51:
Ein Teilbetrag i.H.v. 323 T€ unterliegt einer bfl. Sperrung
Zu 8.5:
Die Gesamtausgaben berücksichtigen einen Anteil von Mitteln aus dem 120-Mio.-Programm i. H. v. 1,1 Mio. €.
Zu 15.1:
In dem haushaltsmäßigen anerkannten Gesamtansatz von 96.526 Mio € ist ein Finanzierungsanteil BImA von 27 Mio. € enthalten.
Zu 16.1:
Die Gesamtausgaben berücksichtigen einen Anteil von Mitteln aus dem 120-Mio.-Programm i. H. v. 100 T€.
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Zu 30.2:
Die Gesamtausgaben berücksichtigten den 1. und 2. Nachtrag; ein Teilbetrag aus dem 2. Nachtrag i. H. v. 3 720 T€ unterliegt einer baufachli-
chen Sperrung; ein Teil der Gesamtausgaben bis 2011 i. H. v. 9 369 T€ entfällt auf KPII; der nicht verteilte Betrag i. H. v. 3 341 T€ wird vom
Nutzer über dessen Epl. geleistet.
Zu 30.3.3:
Anentwicklungskosten i. H. v. 1 332 T€ sind nicht Bestandteil der haushaltsmäßigen Genehmigung.
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Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Ver-
sorgungsberechtigten veranschlagt, deren Versorgungsan-
sprüche die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfol-
gerin des Dritten Reiches und der Deutschen Demokratischen
Republik betreffen und die nicht einem bestimmten Ge-
schäftsbereich der Bundesregierung zugerechnet werden
können. Das Kapitel wird mit einem finanziellen Anteil von
über 80 Prozent vor allem durch die Leistungen für die ge-
schlossenen Sonderversorgungssysteme der ehemaligen
DDR (Titelgruppe 4) geprägt. Diese beinhalten hauptsächlich
Versorgungsleistungen für Angehörige der ehemaligen Natio-
nalen Volksarmee, der ehemaligen Deutschen Volkspolizei,
der Feuerwehr und des Strafvollzugs sowie für Angehörige
des aufgelösten Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) bzw.

des aufgelösten Amtes für Nationale Sicherheit (AfNS) eben-
so wie für deren Hinterbliebene.
Bei Titelgruppe 1 handelt es sich um Versorgungsausgaben
unter anderem für ehemalige Angehörige der Zoll- und Ver-
brauchsteuerverwaltung, der Monopolverwaltungen oder ehe-
maliger Reichsbehörden, Reichsbetriebe und Zonenbehör-
den.
Die Einnahmen und Ausgaben für die Versorgung von nach
dem Zweiten Weltkrieg verdrängten Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes und von Angehörigen aufgelöster Dienststellen
sowie ihrer Hinterbliebenen sind in Titelgruppe 2 etatisiert.
In Titelgruppe 3 sind die Einnahmen und Ausgaben für die
Versorgung der Berufssoldaten der früheren Wehrmacht und
der berufsmäßigen Angehörigen des früheren Reichsarbeits-
dienstes sowie ihrer Hinterbliebenen veranschlagt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die in diesem Kapitel ausgebrachten Ausgaben dienen der
Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.

Überblick zum Kapitel 6067
Soll

2016
1 000 €

Soll
2015

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2015
1 000 €

Ausgabereste
2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... -  -  -  6  
Übrige Einnahmen.................................................. 854 550  845 810  +8 740  806 627  

Gesamteinnahmen.................................................. 854 550  845 810  +8 740  806 633  
 

Ausgaben      
Personalausgaben.................................................. 170 445  192 555  -22 110  207 504  
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 2 120 530  2 082 210  +38 320  1 972 402  

Gesamtausgaben.................................................... 2 290 975  2 274 765  +16 210  2 179 906  
davon nicht flexibilisiert........................................... 2 290 975  2 274 765  +16 210  2 179 906  
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Einnahmen

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Versorgung von verdrängten Angehörigen des öffentlichen Dienstes und
von Angehörigen aufgelöster Dienststellen sowie ihrer Hinterbliebenen

(560)
 

(630)
 

 

119 29
-018

 

Vermischte Einnahmen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

232 21
-018

 

Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten des Bundes 310  
  
 

340  
  
 

271  
  
  

233 21
-018

 

Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Versor-
gungslasten des Bundes

120  
  
 

160  
  
 

199  
  
  

236 21
-018

 

Beteiligung der Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Ar-
beit an den Versorgungslasten des Bundes

20  
  
 

20  
  
 

26  
  
  

237 21
-018

 

Beteiligung der Zweckverbände an den Versorgungslasten des Bundes 10  
  
 

10  
  
 

24  
  
  

281 21
-018

 

Sonstige Erstattungen aus dem Inland 100  
  
 

100  
  
 

96  
  
  

Erläuterungen:

Es werden nachgewiesen:

1. Beteiligungen anderer als in den Tit. 232 21, 233 21, 236 21 und 237 21 er-
fasster Dienstherren an den Versorgungslasten des Bundes;

2. Erstattungen von Arbeitnehmerbeiträgen;

3. Rückzahlungen von Kapitalabfindungen.

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Versorgung der Berufssoldaten der früheren Wehrmacht und der berufs-
mäßigen Angehörigen des früheren Reichsarbeitsdienstes sowie ihrer
Hinterbliebenen

(2 410)
 

(2 530)
 

 

119 39
-018

 

Vermischte Einnahmen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

232 31
-018

 

Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten des Bundes 1 500  
  
 

1 500  
  
 

1 514  
  
  

233 31
-018

 

Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Versor-
gungslasten des Bundes

500  
  
 

600  
  
 

890  
  
  

236 31
-018

 

Beteiligung der Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Ar-
beit an den Versorgungslasten des Bundes

60  
  
 

80  
  
 

131  
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Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



237 31
-018

 

Beteiligung der Zweckverbände an den Versorgungslasten des Bundes 100  
  
 

100  
  
 

142  
  
  

281 31
-018

 

Sonstige Erstattungen aus dem Inland 250  
  
 

250  
  
 

289  
  
  

Erläuterungen:

Es werden auch nachgewiesen:

1. Beteiligungen anderer als in den Tit. 232 31, 233 31, 236 31 und 237 31 er-
fasster Dienstherren an den Versorgungslasten des Bundes;

2. Erstattungen von Arbeitnehmerbeiträgen;

3. Rückzahlungen von Kapitalabfindungen.

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz
(AAÜG) vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1677) für die geschlossenen Son-
derversorgungssysteme im Beitrittsgebiet

(851 580)
 

(842 650)
 

 

119 49
-229

 

Vermischte Einnahmen -  
  
 

-  
  
 

6  
  
  

232 41
-229

 

Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für Verwaltungskosten der
Deutschen Rentenversicherung Bund

1 480  
  
 

1 450  
  
 

2 700  
  
  

Erläuterungen:

Erstattung des Verwaltungskostenanteils an der pauschalierten Abgeltung gemäß
§ 15 AAÜG in Verbindung mit § 3 AAÜG-Erstattungsverordnung vom 29. Mai
1992, zuletzt geändert durch Art. 8 des 2. AAÜG-Änderungsgesetzes vom 27. Juli
2001 (BGBl. S. 1939) für Leistungen an Angehörige der ehemaligen Deutschen
Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs und ihre Hinterbliebenen.

232 42
-229

 

Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für sonstige Versorgungsleis-
tungen an Angehörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der Feu-
erwehr und des Strafvollzugs

4 100  
  
 

4 200  
  
 

4 128  
  
  

Erläuterungen:

Erstattung der Ausgaben nach § 15 Abs. 2 AAÜG.

232 43
-229

 

Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und des
Strafvollzugs und ihre Hinterbliebenen

846 000  
  
 

837 000  
  
 

796 217  
  
  

Erläuterungen:

Erstattung der Ausgaben nach § 15 Abs. 2 AAÜG.

Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
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Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03



Titelgruppe 01

Tgr. 01 Versorgungsausgaben, die durch das Zweite Überleitungsgesetz vom
21. August 1951 (BGBl. I S. 774) vom Bund übernommen worden sind

(1 125)
 

(1 255)
 

 

432 11
-018

 

Versorgungsbezüge 600  
  
 

700  
  
 

678  
  
  

Erläuterungen:

Bezeichnung Anzahl am
1.1.2014

Anzahl am
1.1.2015

Veränderung
Prozent

 

Ruhegehaltsempfängerinnen und
Ruhegehaltsempfänger................ - - 0,00
Witwen und Witwer und Waisen... 61 47 -23,00

Zusammen................................... 61 47 -23,00

434 11
-018

 

Zuführung an die Versorgungsrücklage 25  
  
 

25  
  
 

25  
  
  

443 11
-018

 

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen -  
  
 

-  
  
 

-  
  
  

446 11
-018

 

Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 500  
  
 

530  
  
 

615  
  
  

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Versorgung von verdrängten Angehörigen des öffentlichen Dienstes und
von Angehörigen aufgelöster Dienststellen sowie ihrer Hinterbliebenen

(132 140)
 

(147 250)
 

 

434 21
-018

 

Zuführung an die Versorgungsrücklage 2 850  
  
 

3 200  
  
 

2 312  
  
  

437 21
-018

 

Versorgungsbezüge 23 600  
  
 

27 200  
  
 

30 294  
  
  

Erläuterungen:

Bezeichnung Anzahl am
1.1.2014

Anzahl am
1.1.2015

Veränderung
Prozent

 

Ruhegehaltsempfängerinnen und
Ruhegehaltsempfänger................ 41 37 -9,80
Witwen und Witwer und Waisen... 3 074 2 565 -16,60

Zusammen................................... 3 115 2 602 -16,50

437 22
-018

 

Versorgung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Reichsnährstands-Abwicklungs-
gesetzes

300  
  
 

320  
  
 

283  
  
  

Erläuterungen:

Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes vom 23.
Februar 1961 trägt der Bund die Versorgung für die dort bezeichneten früheren
Reichsnährstandsangehörigen und deren Hinterbliebene.

Aus diesem Titel sind auch sonstige Leistungen (z. B. Beihilfen, Unterstützungen)
für den o. g. Personenkreis zu leisten.
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Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €



443 21
-018

 

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 30  
  
 

30  
  
 

-  
  
  

446 21
-018

 

Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 6 000  
  
 

6 500  
  
 

6 568  
  
  

632 21
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie Zuschüsse und
Zulagen an die Länder

42 700  
  
 

47 500  
  
 

33 082  
  
  

Erläuterungen:

1. Erstattungen nach §§ 42 Abs. 1, 61 G 131 sowie Beteiligungen an der Versor-
gungslast gemäß § 42 Abs. 2 G 131.

2. Gewährung von Zuschüssen und Zulagen nach Maßgabe des § 71 e Abs. 3
G 131.

3. Erstattungen nach § 18 Abs. 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes
(vgl. Tit. 437 22).

633 21
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbände

4 050  
  
 

4 240  
  
 

3 846  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 21.

636 21
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger und
der Bundesagentur für Arbeit sowie Zuschüsse und Zulagen an die Sozi-
alversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit

590  
  
 

640  
  
 

532  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 21.

636 22
-018

 

Nachversicherungen 13 000  
  
 

13 500  
  
 

10 708  
  
  

Erläuterungen:

Nach § 72 Abs. 11 G 131 erstattet der Bund den Trägern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Versicherungsfall für die unter Art. 131 des Grundgesetzes fal-
lenden Personen, die nach der in diesem Gesetz getroffenen Regelung keinen
Anspruch oder keine Anwartschaft auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung ha-
ben, die auf die Zeiten versicherungsfreier Beschäftigungen vor Ablauf des 8. Mai
1945 entfallenden Leistungen. Das Gleiche gilt in den Fällen der Nachversiche-
rung im Beitrittsgebiet (§ 233 a SGB VI).

636 23
-018

 

Erstattungen an Rentenversicherungsträger für Aufwendungen gemäß
§ 290 a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI)

37 000  
  
 

42 000  
  
 

42 656  
  
  

Erläuterungen:

Nach § 290 a SGB VI hat der Bund als ein Träger der Versorgungslast den Ren-
tenversicherungsträgern eine pauschale Erstattung für die Berücksichtigung von
solchen Zeiten bei Bestandsrenten der neuen Länder (einschließlich ehemaliges
Ost-Berlin) zu zahlen, für die im übrigen Bundesgebiet eine Nachversicherung als
durchgeführt gilt. Die Regelung bezieht sich insbesondere auf eine Nachversiche-
rung nach dem Gesetz zu Art. 131 des Grundgesetzes (G 131), dem Allgemeinen
Kriegsfolgengesetz (AKG) und dem Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neurege-
lungsgesetz (FANG). Das Nähere bestimmt die aufgrund des § 292 a SGB VI er-
lassene Versorgungslast-Erstattungsverordnung vom 19. Dezember 1991 (BGBl. I
S. 2346).
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2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
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1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02



637 21
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Zweckverbände sowie Zu-
schüsse und Zulagen an die Zweckverbände

320  
  
 

320  
  
 

249  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 21.

671 21
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche sowie Zu-
schüsse und Zulagen an sonstige Bereiche

1 700  
  
 

1 800  
  
 

2 221  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 21.

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Versorgung der Berufssoldaten der früheren Wehrmacht und der berufs-
mäßigen Angehörigen des früheren Reichsarbeitsdienstes sowie ihrer
Hinterbliebenen

(216 810)
 

(245 260)
 

 

434 31
-018

 

Zuführung an die Versorgungsrücklage 3 450  
  
 

4 000  
  
 

3 866  
  
  

437 31
-018

 

Versorgungsbezüge 78 250  
  
 

91 000  
  
 

100 572  
  
  

Erläuterungen:

Bezeichnung Anzahl am
1.1.2014

Anzahl am
1.1.2015

Veränderung
Prozent

 

Ruhegehaltsempfängerinnen und
Ruhegehaltsempfänger................ 334 241 -27,80
Witwen und Witwer und Waisen... 8 533 7 104 -16,70

Zusammen................................... 8 867 7 345 -17,20

Hierunter fallen auch Übergangsbezüge nach §§ 52 a und 52 b G 131, Unterhalts-
gelder nach Maßgabe der §§ 71 h und 71 k G 131 und Entlassungsgelder gemäß
§§ 54 Nr. 4, 54 b, 55 Abs. 1 und 71 G 131.

Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Leistungsberechtigten.

443 31
-018

 

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 40  
  
 

50  
  
 

10  
  
  

446 31
-018

 

Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 40 000  
  
 

44 000  
  
 

47 284  
  
  

632 31
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie Zuschüsse und
Zulagen an die Länder

5 200  
  
 

5 900  
  
 

5 059  
  
  

Erläuterungen:

1. Erstattungen nach § 53 in Verbindung mit § 42 Abs. 1 G 131.

2. Gewährung von Zuschüssen und Zulagen nach Maßgabe des § 71 e Abs. 3
G 131.
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633 31
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbände

1 450  
  
 

1 650  
  
 

1 353  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 31.

636 31
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger und
der Bundesagentur für Arbeit sowie Zuschüsse und Zulagen an die Sozi-
alversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit

290  
  
 

320  
  
 

324  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 31.

636 32
-018

 

Nachversicherungen 85 000  
  
 

95 000  
  
 

97 640  
  
  

Erläuterungen:

Nach § 72 Abs. 11 G 131 erstattet der Bund den Trägern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Versicherungsfall für die unter Art. 131 des Grundgesetzes fal-
lenden Personen, die keinen Anspruch oder keine Anwartschaft auf Alters- und
Hinterbliebenenversorgung haben, die auf die Zeiten versicherungsfreier Beschäf-
tigungen vor Ablauf des 8. Mai 1945 entfallenden Leistungen. Das Gleiche gilt in
den Fällen der Nachversicherung im Beitrittsgebiet (§ 233 a SGB VI).

Aus den Ausgaben sind auch Leistungen gemäß Art. 6 § 22 des Fremdrenten-
und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes (FANG) vom 25. Februar 1960
(BGBl. I S. 93) zu zahlen.

Weitere Ausgaben für die Nachversicherung gemäß Art. 6 FANG sind veran-
schlagt:

1. zu §§ 19 und 23 bei Kap. 1102 Tit. 636 03,

2. zu §§ 18 und 21 bei Kap. 0801 Tit. 636 33.

637 31
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der Zweckverbände sowie Zu-
schüsse und Zulagen an die Zweckverbände

130  
  
 

140  
  
 

132  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 31.

671 31
-018

 

Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche sowie Zu-
schüsse und Zulagen an sonstige Bereiche

3 000  
  
 

3 200  
  
 

3 296  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 632 31.

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz
(AAÜG) vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1677) für die geschlossenen Son-
derversorgungssysteme im Beitrittsgebiet

(1 940 900)
 

(1 881 000)
 

 

439 41
-018

 

Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Nationa-
len Volksarmee

8 900  
  
 

9 000  
  
 

9 200  
  
  

Erläuterungen:

Es handelt sich gemäß § 15 Abs. 3 AAÜG um die Erstattung von Aufwendungen
für die nach §§ 9 und 11 AAÜG nicht in die gesetzliche Rentenversicherung über-
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Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03



führten Leistungen. Aus dem Titel wird auch der Dienstbeschädigungsausgleich
gewährt.

439 42
-018

 

Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Deut-
schen Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs

4 100  
  
 

4 200  
  
 

4 130  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 439 41.

439 43
-018

 

Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Zollver-
waltung der DDR

200  
  
 

200  
  
 

197  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 439 41.

439 44
-018

 

Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige des aufgelösten MfS/
AfNS

1 600  
  
 

1 600  
  
 

1 470  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 439 41.

636 41
-229

 

Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung
Bund

4 100  
  
 

4 000  
  
 

7 541  
  
  

Erläuterungen:

Abrechnung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund gem. § 3 AAÜG-Erst-
attungsverordnung vom 29. Mai 1992, zuletzt geändert durch Art. 8 des 2. AAÜG-
Änderungsgesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1939).

636 42
-229

 

Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Nationalen Volksarmee und ihre Hinterbliebenen

683 000  
  
 

653 000  
  
 

619 295  
  
  

Erläuterungen:

Es handelt sich gemäß § 15 Abs. 1 AAÜG um die Erstattung von Aufwendungen
für die nach §§ 4 ff AAÜG in die gesetzliche Rentenversicherung überführten An-
sprüche und Anwartschaften. Hierzu gehören auch Erstattungen von Aufwendun-
gen für Leistungen zur Rehabilitation.

636 43
-229

 

Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und des
Strafvollzugs und ihre Hinterbliebenen

846 000  
  
 

837 000  
  
 

798 430  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 636 42.

636 44
-229

 

Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Zollverwaltung der DDR und ihre Hinterbliebenen

64 000  
  
 

61 000  
  
 

54 420  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 636 42.

636 45
-229

 

Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige des aufgelösten MfS/AfNS und ihre Hinterbliebenen

329 000  
  
 

311 000  
  
 

291 618  
  
  

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 636 42.
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6067 Sonstige Versorgungsausgaben

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2016

1 000 €

Soll 2015
Reste 2015

1 000 €

Ist
2014

1 000 €

Noch zu Titel 439 41 (Titelgruppe 04)



Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-
soll

2016

a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegan-
gene Ver-
pflichtungen
fällig ab 2016

davon fällig

2016 2017 2018 2019 Folge-
jahre

in
künftigen

Haushalts-
jahrenb) VE 2015

c) VE 2016
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Kapitel 6002
526 04 - Investitionsberatung im
Bereich Öffentlich Privater Part-
nerschaften

3 000 a) - - - - - - -
b) - - - - - - -
c) 900 600 300 - - -

533 01 - Kosten der Ombuds-
stelle zur Überwachung der So-
zialchartas im Rahmen der Pri-
vatisierung der TLG IMMOBILI-
EN GmbH und der TLG
WOHNEN GmbH

100 a) 170 170 - - - - -
b) - - - - - - -
c) 300 100 100 100 - -

540 01 - Prägekosten, Metallbe-
schaffungskosten, Kosten für
den Vertrieb von Sammlermün-
zen und die Unterhaltung des
Münzumlaufs

398 000 a) - - - - - - -
b) 182 000 182 000 - - - - -
c) 265 000 175 000 10 000 10 000 70 000 -

559 01 - Beitrag zur Beschaf-
fung von Verteidigungssyste-
men für Israel

30 000 a) 85 000 30 000 30 000 10 000 15 000 - -
b) - - - - - - -
c) - - - - - -

687 02 - Zahlung an die Helleni-
sche Republik

310 000 a) 1 200 000 310 000 243 000 197 000 157 000 293 000 -
b) - - - - - - -
c) - - - - - -

687 03 - Ertüchtigung von Part-
nerstaaten im Bereich Sicher-
heit, Verteidigung und Stabili-
sierung

100 000 a) - - - - - - -
b) - - - - - - -
c) 40 000 20 000 20 000 - - -

Tgr. 03
514 31 - Verbrauchsmittel, Hal-
tung von Fahrzeugen und dgl.

5 000 a) - - - - - - -
b) 15 000 5 000 5 000 5 000 - - -
c) - - - - - -

517 31 - Bewirtschaftung der
Grundstücke, Gebäude und
Räume

7 000 a) - - - - - - -
b) 21 000 7 000 7 000 7 000 - - -
c) - - - - - -

519 31 - Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen An-
lagen

9 000 a) - - - - - - -
b) 27 000 9 000 9 000 9 000 - - -
c) - - - - - -

532 31 - Aufträge und Dienst-
leistungen im Bereich Infor-
mationstechnik

10 000 a) - - - - - - -
b) 30 000 10 000 10 000 10 000 - - -
c) - - - - - -

661 37 - Förderung von Maß-
nahmen zur energetischen Ge-
bäudesanierung "CO2-Gebäu-
desanierungsprogramm", KfW
(EKF)

12 000 a) - - - - - - -
b) 200 000 12 000 16 000 - - - 172 000
c) 200 000 12 000 16 000 32 000 - 140 000

684 31 - Bundesprogramm Kita-
Plus

33 500 a) - - - - - - -
b) 100 000 33 500 33 500 33 000 - - -
c) - - - - - -

686 32 - Marktanreizprogramm
Energieeffizienz

165 000 a) - - - - - - -
b) 495 000 165 000 165 000 165 000 - - -
c) 142 500 71 500 47 500 23 500 - -
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Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-
soll

2016

a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegan-
gene Ver-
pflichtungen
fällig ab 2016

davon fällig

2016 2017 2018 2019 Folge-
jahre

in
künftigen

Haushalts-
jahrenb) VE 2015

c) VE 2016
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

686 34 - Einführung eines wett-
bewerblichen Ausschreibungs-
modells für Energieeffizienz

50 000 a) - - - - - - -
b) 300 000 50 000 100 000 150 000 - - -
c) 214 000 72 000 82 000 60 000 - -

686 35 - Nationale Klimaschutz-
initiative (EKF)

150 000 a) - - - - - - -
b) 450 000 150 000 150 000 150 000 - - -
c) 300 000 150 000 150 000 - - -

686 36 - Förderprogramm Ener-
gieeinsparcontracting

15 000 a) - - - - - - -
b) 45 000 15 000 15 000 15 000 - - -
c) - - - - - -

686 37 - Maßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz

66 000 a) - - - - - - -
b) 247 000 66 000 78 000 103 000 - - -
c) 62 000 34 000 13 000 15 000 - -

711 31 - Kleine Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten

13 500 a) - - - - - - -
b) 39 500 13 500 13 500 12 500 - - -
c) - - - - - -

739 31 - Baumaßnahmen des
Hochbaues im Ausland

2 500 a) - - - - - - -
b) 7 500 2 500 2 500 2 500 - - -
c) - - - - - -

741 31 - Investitionen in die
Bundesfernstraßen (Bundesau-
tobahnen und Bundesstraßen)

500 333 a) - - - - - - -
b) 1 893 999 500 333 500 333 893 333 - - -
c) 1 000 000 300 000 700 000 - - -

780 31 - Investitionen in die
Bundeswasserstraßen

50 000 a) - - - - - - -
b) 200 000 50 000 100 000 50 000 - - -
c) 67 000 43 000 24 000 - - -

811 31 - Erwerb von Fahrzeu-
gen

4 000 a) - - - - - - -
b) 12 000 4 000 4 000 4 000 - - -
c) - - - - - -

812 32 - Erwerb von Anlagen,
Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen so-
wie Software im Bereich Infor-
mationstechnik

16 000 a) - - - - - - -
b) 48 000 16 000 16 000 16 000 - - -
c) - - - - - -

882 31 - Bundesanteil zur Fi-
nanzierung des Sonderrahmen-
plans für Maßnahmen des prä-
ventiven Hochwasserschutzes
der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes"

100 000 a) - - - - - - -
b) 300 000 100 000 100 000 100 000 - - -
c) - - - - - -

882 32 - Förderung von Investi-
tionen in nationale Projekte des
Städtebaus

22 000 a) - - - - - - -
b) 100 000 22 000 38 000 40 000 - - -
c) - - - - - -

882 33 - Zuweisungen für be-
triebliche Investitionen und wirt-
schaftsnahe Infrastrukturmaß-
nahmen im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der regionalen Wirtschafts-
struktur" (GRW)

24 000 a) - - - - - - -
b) 72 000 24 000 24 000 24 000 - - -
c) - - - - - -

883 31 - Stärkung VN-Standort
Bonn

17 000 a) - - - - - - -
b) 17 000 17 000 - - - - -
c) - - - - - -
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Kapitel, Titel (Titelgr.)
sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-
soll

2016

a) Bis einschl.
31.12.2014
eingegan-
gene Ver-
pflichtungen
fällig ab 2016

davon fällig

2016 2017 2018 2019 Folge-
jahre

in
künftigen

Haushalts-
jahrenb) VE 2015

c) VE 2016
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

891 31 - Investitionen in die
Bundesschienenwege

349 000 a) - - - - - - -
b) 995 000 349 000 376 000 270 000 - - -
c) 416 374 243 284 173 090 - - -

891 32 - Zuschüsse für Investiti-
onen im Rahmen des Pro-
gramms "Altersgerecht Umbau-
en" der KfW

7 000 a) - - - - - - -
b) 27 000 7 000 10 000 10 000 - - -
c) 20 000 10 000 5 000 5 000 - -

891 33 - Modellvorhaben nach-
haltiges Wohnen für Studenten
und Auszubildende

30 000 a) - - - - - - -
b) 120 000 30 000 50 000 40 000 - - -
c) 45 000 25 000 20 000 - - -

891 34 - Sanierung kommuna-
ler Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend und Kultur

40 000 a) - - - - - - -
b) 140 000 40 000 50 000 50 000 - - -
c) 100 000 50 000 50 000 - - -

892 31 - Nationales Innovati-
onsprogramm Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie

25 000 a) - - - - - - -
b) 161 000 25 000 50 000 86 000 - - -
c) 136 000 50 000 86 000 - - -

893 31 - Auenrenaturierung an
Bundeswasserstraßen (Blaues
Band)

1 000 a) - - - - - - -
b) 5 000 1 000 2 000 2 000 - - -
c) 4 000 2 000 2 000 - - -

893 32 - Berufliche Bildung für
den Mittelstand - Fortbildungs-
einrichtungen

8 000 a) - - - - - - -
b) 24 000 8 000 8 000 8 000 - - -
c) - - - - - -

894 31 - Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e. V. - In-
vestitionen

3 000 a) - - - - - - -
b) 9 000 3 000 3 000 3 000 - - -
c) - - - - - -

894 32 - Unterstützung des flä-
chendeckenden Breitbandaus-
baus

400 000 a) - - - - - - -
b) 1 100 000 400 000 500 000 200 000 - - -
c) 540 000 420 000 120 000 - - -

Summe des Kapitels 6002 12 707 604 a) 1 285 170 340 170 273 000 207 000 172 000 293 000 -
b) 7 382 999 2 316 833 2 435 833 2 458 333 - - 172 000
c) 3 553 074 1 678 484 1 518 990 145 600 70 000 140 000

Summe des Einzelplans 60 15 330 159 a) 1 285 170 340 170 273 000 207 000 172 000 293 000 -
b) 7 382 999 2 316 833 2 435 833 2 458 333 - - 172 000
c) 3 553 074 1 678 484 1 518 990 145 600 70 000 140 000
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Sonstige Stellenübersichten
zu Kap. 6004

Titel aus Nr. ...
Erläuterung Bezeichnung

1 2 3

 
121 01 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben des Bundes
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6004 Anlage zu Kapitel
Sonstige



Zu Titel 121 01

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben des Bundes

Stellenübersicht

Besoldungs-/
Vergütungs-/

Gehalts-
gruppen

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen

Tit. 422 .1, 425 .1 und 426 .1
sowie entsprechende Kontierung

im Wirtschaftsplan

Tit. 425 .1 und 426 .1
(Projektförderung/
Aufträge Dritter)

Tit. 427 .9
(Projektförderung/
Aufträge Dritter)

Soll
2016

Soll
2015

besetzt am
1. Juni
2015

Soll
2016

Soll
2015

Soll
2016

Soll
2015

1 2 3 4 5 6 7 8
 

Beamtinnen und Beamte
B 6.......................................................................................... 1,0 1,0 1,0
B 4.......................................................................................... 2,0 2,0 -
B 3.......................................................................................... 12,0 12,0 5,0
B 2.......................................................................................... 21,0 21,0 20,0
A 16........................................................................................ 30,0 30,0 34,0
A 15........................................................................................ 131,0 131,0 118,0
A 14........................................................................................ 104,0 104,0 71,0
A 13 h..................................................................................... 17,0 17,0 1,0
A 13 g+Z................................................................................. 4,0 4,0 -
A 13 g..................................................................................... 152,0 152,0 141,0
A 12........................................................................................ 264,0 284,0 201,0
A 11......................................................................................... 491,0 521,0 439,0
A 10........................................................................................ 163,0 213,0 167,0
A 9 g....................................................................................... 15,0 15,0 7,0
A 9 m+Z.................................................................................. 14,0 14,0 12,0
A 9 m...................................................................................... 44,0 44,0 37,0
A 8.......................................................................................... 12,0 12,0 16,0
A 7.......................................................................................... 6,0 6,0 10,0
A 6 e....................................................................................... 3,0 3,0 3,0
A 5 e....................................................................................... 1,0 1,0 -
A 4.......................................................................................... 1,0 1,0 1,0

Zusammen.............................................................................. 1 488,0 1 588,0 1 284,0

Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
AT (V)...................................................................................... 3,0 3,0 3,0 - - - -
AT B........................................................................................ 11,0 11,0 14,0 - - - -

Zusammen.............................................................................. 14,0 14,0 17,0 - - - -

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 15........................................................................................ 18,0 17,0 18,0 - - - -
E 14........................................................................................ 70,0 70,0 67,0 - - - -
E 13........................................................................................ 83,0 80,0 55,0 - - - -
E 12........................................................................................ 155,0 135,0 151,0 - - - -
E 11......................................................................................... 413,0 383,0 405,0 - - - -
E 10........................................................................................ 465,0 285,0 401,0 - - - -
E 9.......................................................................................... 491,0 618,0 795,0 - - - -
E 8.......................................................................................... 248,0 245,0 268,0 - - - -
E 7.......................................................................................... 57,0 57,0 97,0 - - - -
E 6.......................................................................................... 506,0 503,0 1 072,0 - - - -
E 5.......................................................................................... 1 841,0 1 834,0 1 232,0 - - - -
E 4.......................................................................................... 37,0 42,0 70,0 - - - -
E 3.......................................................................................... 167,0 176,0 113,0 - - - -
E 2.......................................................................................... 52,0 50,0 68,0 - - - -

Zusammen.............................................................................. 4 603,0 4 495,0 4 812,0 - - - -

Insgesamt............................................................................... 6 105,0 6 097,0 6 113,0 - - - -
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